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 1 Einführung
Der Einzelhandel in der Stadt Dinslaken unterliegt seit Beschluss des Einzelhan—
dels— und Zentrenkonzeptes im Jahr 2014 und der röumlich stark fokussierten so—
wie vorhabenbezogenen Teilfortschreibung im Jahr 2018 (jeweils auf Basis einer
Bestandserhebung aus dem Jahr 2012) einer deutlichen Dynamik. Insbesondere
der Bau und die Eröffnung der Neutor Galerie in der Innenstadt Dinslakens im
Jahr 2014 sorgte für eine wesentliche Verönderung der Einzelhandelsstrukturen.
Zugleich sind einzelne Standortbereiche hinsichtlich aktueller Kriterien für zent—
rale Versorgungsbereiche, Nahversorgungsstandorte und Sonderstandorte zu
prüfen. Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklungen beabsichtigt die
Stadt Dinslaken die Fortschreibung des bestehenden Einzelhandels— und Zentren-
konzepts (EHZK), um die aktuelle Bestandssituation zu erfassen, Entwicklungen
der letzten Jahre beurteilen und den Einzelhandel in Dinslaken zukunftsgerichtet
entwickeln und steuern zu können.

Insbesondere aufgrund der weltweiten, multiplen Krisen (u. a. Nachwirkungen der
Corona—Pandemie mit mehreren Lockdowns sowie die Effekte des Ukraine—
Kriegs) ergeben sich gönzlich neue angebots— und nachfrageseitige Dynamiken.
So ist auf der Angebotsseite insb. ein verringertes Expansionsgeschehen in vielen
Branchen des Einzelhandels zu beobachten, das v. a. mit steigenden Energiekos—
ten und Bauzinsen sowie der allgemeinen Konsumzurückhaltung in Deutschland
begründbar ist. Hinzu kommen Unsicherheiten durch gestörte Lieferketten und
Lieferengpösse. Auf der Nachfrageseite sind ebenfalls dömpfende Faktoren zu
konstatieren, die sich insbesondere durch steigende Verbraucherpreise und infla—
tionsbedingt sinkende Reallöhne sowie die krisenbedingt allgemeine Konsumzu-
rückhaltung bemerkbar machen.

Die beschriebenen krisenhaften Entwicklungen wirken dabei auch auf bereits län-
ger andauernde Trends: So gewinnt insbesondere die Verschiebung zum Online-
Handel weiter an Dynamik. Wenngleich 2022 ein temporörer Umsatzrückgang zu
beobachten war, so steigt die Online—Affinitöt auch ölterer Personengruppen wei—
ter an. Zeitgleich setzen sich größere gesellschaftliche Transformationsprozesse
(z. B. demografischer Wandel, Wertewandel, Individualisierung) ungebremst fort
und öuBern sich nachfrageseitig in einem verönderten Konsumverhalten (u. a.
Nachhaltigkeit, Regionalitöt) sowie angebotsseitig im Rahmen von Betriebsauf—
gaben. Diese sind nicht nur durch fehlende Nachfolgeregelungen zu begründen,
sondern auch durch eine mangelnde Ausrichtung auf die stark polarisierten Ziel-
und Kundengruppen und deren unterschiedliche Ansprüche sowohl an hochwerti—
gen und erlebnisorientierten Angeboten als auch an discountorientierte Produkte.
Angebotsseitig ist das Expansionsgeschehen im deutschen Einzelhandel größten—
teils in eine Konsolidierungsphase mit starken Konzentrationsprozessen und ei-
nem insgesamt stagnierenden Flöchenwachstum übergegangen. Nur in einzelnen
Marktsegmenten (insb. Nahrungs— und Genussmittel, Garten— und Baumarktsor—
timent, Fahrröder, Möbel) sind noch steigende Flöchenbedarfe festzustellen —
derzeit jedoch eingeschrönkt aufgrund der oben aufgeführten angebots— und
nachfrageseitigen Schocks. Dies führt zu deutlich steigenden Ansprüchen an neue
Einzelhandelsstandorte und große Anpassungsbedarfe an neue Markterforder—
nisse bei bestehenden Betriebstypen und Standorten (z. B. Umstrukturierungsbe—
darfe bei SB—Warenhöusern und Einkaufszentren).
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Den größtenteils gesellschaftspolitischen und betriebswirtschaftlich bedingten
Entwicklungen stehen Iandesplanerische und städtebauliche Zielvorstellungen
auf Basis gesetzlicher Grundlagen verschiedener röumlicher Ebenen und politi—
scher Beschlüsse gegenüber, die mit den Vorstellungen der Einzelhandelsunter—
nehmen sowie der Investoren in Einklang zu bringen sind.

Im Kontext der oben beschriebenen Struktur— und Marktverönderungen sowie auf
Grundlage aktueller normativer Rahmenbedingungen beabsichtigt die Stadt
Dinslaken die Weiterentwicklung der gesamtstödtischen Zentren— und Standort—
struktur auf eine entsprechend tragföhige, stödtebaulich—funktional ausgewo—
gene sowie schlieBlich rechtssichere Gesamtkonzeption zu gründen. Dabei werden
die folgenden Schwerpunkte gesetzt:

- Anpassung der Einzelhandelskonzeption an die aktuelle Rechtsprechung
zu Anforderungen an kommunale Einzelhandelssteuerung und an die Ziele
und Grundsötzen der Landes— und Regionalplanung

- Berücksichtigung der Auswirkung aktueller Trends bei der zukünftigen
Steuerungslogik für stationöre Handelsstrukturen

- Überprüfung der Funktionsföhigkeit und der Abgrenzung des Hauptzent—
rums im Zusammenhang mit der Neutor Galerie

. Überprüfung der Versorgungsfunktion der weiteren zentralen Versor—
gungsbereiche — insbesondere der Nahversorgungszentren

- Empfehlungen zur Behebung der insbesondere qualitativen und röumli—
chen Versorgungsdefizite im Bereich Nahrungs— und Genussmittel inkl. ei—
ner Neubewertung ausgewöhlter Standorte mit Lebensmittelmörkten hin—
sichtlich ihrer Versorgungsfunktion

- Ableitung einer tragföhigen Steuerungslogik für die Standortbereiche mit
groBflöchigem Einzelhandel außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche
unter Berücksichtigung sowohl der stödtebaulichen als auch der wirt—
schaftsentwicklungspolitischen Zielstellungen der Stadt Dinslaken

Neben der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts erfolgte im Vorfeld die Er—
stellung des Masterplans Einzelhandel für das Hauptzentrum Innenstadt sowie
das Stadtteilzentrum Hiesfeld durch das Gutachterbüro. Im Rahmen des Master—
plans wurden bereits umfangreiche Analysen hinsichtlich der stödtebaulichen und
funktionalen Qualitöten beider Zentren durchgeführt, die im Rahmen des vorlie—
genden Einzelhandels— und Zentrenkonzepts ebenso Eingang finden, wie die
QuartiersprofiIierungsstrategie für das Hauptzentrum sowie abgeleitete Ent—
wicklungsempfehlungen für das Hauptzentrum und das Stadtteilzentrum Hies—
feld.

Um eine ausgewogene Einzelhandelsstruktur in der Stadt Dinslaken zu sichern
und dauerhaft zu störken, stellt das vorliegende Einzelhandelskonzept Empfeh—
lungen und Umsetzungsinstrumente primör für die kommunale Baugenehmi-
gungspraxis und die örtliche Bauleitplanung sowie Grundlagen für die Beratung
von Projektentwicklern, Investoren und Immobilieneigentümern zur Verfügung.
Aufgrund der Tragweite der Empfehlungen und Konzeptbausteine für die künftige
Entwicklung wurden alle wichtigen Zwischenschritte und erarbeiteten Empfeh—
lungen eng zwischen dem erstellenden Gutachterbüro und der Verwaltung der
Stadt Dinslaken abgestimmt und zusötzlich in einem begleitenden Facharbeits-
kreis erörtert. Auf diese Weise wurde im Erarbeitungsprozess sichergestellt, dass
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dIIe relevanten Aspekte in die Bedrbeitung einfließen und duch die besonderen ört—
lichen Gegebenheiten Berücksichtigung finden.
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2 Rechtliche Rahmenvorgaben
Nach einführenden Hinweisen zur rechtlichen Einordnung von Einzelhandelskon—
zepten werden die relevanten Iandes— und regionalplanerischen Vorgaben skiz—
ziert. Weitere rechtliche Rahmenbedingungen (z. B. zur Abgrenzung und Schutz—
funktion von zentralen Versorgungsbereichen, zu Nahversorgungsstandorten und
zur Sortimentsliste) finden sich in den einzelnen Teilkapiteln in inhaltlicher Zuord—
nung zu den jeweiligen Themenbereichen. Dabei beachtet das Einzelhandelskon—
zept auch die aktuelle Rechtsprechung zur Dienstleistungsrichtlinie des Europäi-
schen Gerichtshofes.1 Diese sieht vor, dass die Wettbewerbsfreiheit des Einzel—
handels nicht in unangemessenem Maße beschrankt werden darf. Entsprechend
gibt das vorliegende Konzept Leitlinien für die Entwicklungen im Einzelhandel und
von Standortbereichen vor, welche auf stadtebaulichen Begründungen (z. B.
Schutz zentraler Versorgungsbereiche) aufgebaut sind und somit die Entwicklun—
gen in einem erforderlichen, verhöltnismößigen und nichtdiskriminierenden Maße
lenken sollen.

2.1 RECHTLICHE EINORDNUNG VON EINZELHANDELSKONZEPTEN

Die räumlich—funktionale Steuerung der Einzelhandelsstruktur obliegt der Hoheit
der Kommune: Durch das Bau— und Planungsrecht ist sie mit Befugnissen ausge—
stattet, die Standortwahl von Handelsbetrieben im Sinne gesamtstödtischer ge—
winnbringender Grundsatze zu steuern, ohne jedoch Konkurrenzschutz oder
Marktprotektionismus zu betreiben. Durch die kommunale Genehmigungspraxis
und Bauleitplanung kann die öffentliche Hand aktiv Einfluss darauf nehmen, den
für die Bürger sowie Besucher interessanten Nutzungsmix der Innenstadt, in Ne—
benzentren und an Nahversorgungs— und Erganzungsstandorten dauerhaft zu
stabilisieren und auszubauen.

Jede Steuerung von Bauvorhaben mittels Genehmigungsverfahren bzw. der Bau—
leitplanung bedarf einer aus dem Bauplanungsrecht abgeleiteten, sorgfaltig erar—
beiteten Begründung. Da die Steuerung im Einzelfall auch eine Untersagung oder
eine Einschrankung von Vorhaben bedeuten kann, werden an die Begründung die—
ses hoheitlichen Handelns bestimmte rechtsstaatliche Anforderungen gestellt. Im
Zentrum der kommunalen Steuerungsbemühungen müssen stets raumordneri—
sche oder stadtebauliche — also bodenrechtliche — Aspekte stehen, zu denen ins—
besondere der Schutz zentraler Versorgungsbereiche (ZVB) gehört (s. Kapitel
6.1.1).

Rechtliche Grundlagen für das vorliegende Einzelhandelskonzept sind das Bauge—
setzbuch (BauGB) und die Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie die dazu er—
gangene Rechtsprechungz. Der Bundesgesetzgeber hat mit den Novellen des
BauGB den Stellenwert kommunaler Einzelhandelskonzepte im Rahmen der Bau—
leitplanung gestarkt. Nachdem sie bereits als besonderer Abwögungsbelang in 51
Abs. 6 Nr. 11 BauGB verankert waren, stellen sie auch in 5 9 Abs. 2a BauGB (ein—
fache Innenbereichs—Bebauungsplane zur Erhaltung oder Entwicklung zentraler

1 Vgl. Appingedam-Urteil (EuGH 2018/44 zur Auslegung der Dienstleistungsrichtlinie — EuGH 2006/123)
2 Vgl. zahlreiche Urteile zum Themenkomplex der Einzelhandelssteuerung im Rahmen der Bauleitplanung, u. a.

OVG NRW Urteil vom 19.06.2008 — AZ: 7 A 1392/07, bestatigt das BVerwG Urteil vom 17.12.2009 — AZ: 4 C
2.08; OVG NRW Urteil vom 15.02.2012 — AZ: 10 D 32/11.N E).
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Versorgungsbereiche) eine wesentliche Abwägungsgrundlage dar. Die Bedeutung
von kommunalen Einzelhandelskonzepten für die Rechtfertigung der Planung hat
das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) deutlich hervorgehoben.3

Darüber hinaus gewährleistet das vorliegende Einzelhandelskonzept eine Konfor—
mität zu den Zielen und Grundsätzen der Landes— und Regionalplanung.

Das Einzelhandelskonzept soll als politisch gestützter Fachbeitrag eine grundle-
gende und strategische Arbeitsbasis für die Bauleitplanung und den Stadtent—
wicklungsprozess der nächsten Jahre bilden. Wesentliche Voraussetzung für die
gewinnbringende Nutzung des Einzelhandelskonzeptes ist u. a. der politische Be—
schluss im Sinne eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes nach 51 Abs. o
Nr. 11 BauGB, damit es in der bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen
ist.

2.2 RAUMORDNERISCHE REGELUNGEN

Eine wichtige Grundlage der kommunalen Einzelhondelssteuerung bilden, trotz
der kommunalen Planungshoheit, die landes— und regionalplanerischen Vorgaben.
Die kommunale Bauleitplanung hat deren Ziele und Grundsätze entsprechend der
lokalen Gegebenheiten zu beachten bzw. zu berücksichtigen. Im Folgenden sind
die für die Entwicklung des Einzelhandels in Dinslaken wesentlichen Vorgaben aus
der Landes— und Regionalplanung beschrieben.

Landesplanerische Vorgaben

Im Landesentwicklungsplan Nordrhein—Westfalen (LEP NRW) in der Beschluss—
fassung vom Oo. August 2019 finden sich folgende Ziele [Z] und Grundsätze [G]
zur Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsvorhaben, die im Folgenden zusam—
menfassend dargestellt werden und die bei der Fortschreibung des Einzelhandels—
konzeptes für die Stadt Dinslaken Beachtung bzw. Berücksichtigung finden:

- [6.5-1 Z] Standorte des großflächigen Einzelhandels in allgemeinen Sied-
lungsbereichen: „Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne
des 511 Absatz 3 Baunutzungsverordnung dürfen nur in regionalplanerisch
festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen dargestellt und festgesetzt
werden.“

- [6.5-2 Z] Standorte des großflächigen Einzelhandels mit zentrenrelevanten
Kernsortimenten nur in zentralen Versorgungsbereichen: „Dabei dürfen
Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des S 11 Absatz 3
Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur in
bestehenden zentralen Versorgungsbereichen sowie in neu geplanten
zentralen Versorgungsbereichen in städtebaulich integrierten Lagen, die
aufgrund ihrer räumlichen Zuordnung sowie verkehrsmäßigen Anbindung
für die Versorgung der Bevölkerung zentrale Funktionen des kurz—, mittel—
oder langfristigen Bedarfs erfüllen sollen, dargestellt und festgesetzt wer—
den. Zentrenrelevant sind die Sortimente gemäß Anlage 1 und weitere von
derjeweiligen Gemeinde als zentrenrelevant festgelegte Sortimente (orts—
typische Sortimentsliste). Ausnahmsweise dürfen Sondergebiete für Vor—
haben im Sinne des S 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit nahversor—
gungsrelevanten Kernsortimenten auch außerhalb Zentraler

3 Vgl. BVerwG Urteile vom 27.03.2013 — AZ: 4 CN 6/11, 4 CN 7/11, 4 C 13/11.
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Versorgungsbereiche dargestellt und festgesetzt werden, wenn nachweis—
lich eine Lage in den zentralen Versorgungsbereichen aus stödtebaulichen
oder siedlungsstrukturellen Gründen, insbesondere der Erhaltung gewach—
sener baulicher Strukturen oder der Rücksichtnahme auf ein historisch
wertvolles Ortsbild, nicht möglich ist und die Bauleitplanung der Gewöhr—
leistung einer wohnortnahen Versorgung mit nahversorgungsrelevanten
Sortimenten dient und zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht
wesentlich beeintröchtigt werden.“

- [6.5-3 Z] Beeintröchtigungsverbot: „Durch die Darstellung und Festset—
zung von Kerngebieten und Sondergebieten für Vorhaben im Sinne des 511
Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Sortimenten
dürfen zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich be-
eintröchtigt werden.“

- [6.5.4 G] Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche: „Bei der
Darstellung und Festsetzung von Sondergebieten für Vorhaben im Sinne
des 511 Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit nicht—zentrenrelevanten Kern—
sortimenten soll der zu erwartende Gesamtumsatz der durch die jeweilige
Festsetzung ermöglichten Einzelhondelsnutzungen die Kaufkraft der Ein—
wohner der jeweiligen Gemeinde für die geplanten Sortimentsgruppen
nicht überschreiten.“

. [6.5-5 Z] Nicht zentren relevante Kernsortimente: Standort, relativer Anteil
zentrenrelevanter Randsortimente: „Sondergebiete für Vorhaben im Sinne
des 5 ’l’l Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenrelevanten
Kernsortimenten dürfen nur dann auch außerhalb von zentralen Versor—
gungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden, wenn der Umfang der
zentrenrelevanten Sortimente maximal ’lO % der Verkaufsflöche betragt
und es sich bei diesen Sortimenten um Randsortimente handelt.“

- [6.5-6 G] Nicht zentren relevante Kernsortimente: Verkaufsfläche zentren-
relevanter Randsortimente: „Der Umfang der zentrenrelevanten Randsor—
timente eines Sondergebietes für Vorhaben im Sinne des S ’l’l Absatz 3
Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten soll
auBerhalb von zentralen Versorgungsbereichen 2.500 m2 Verkaufsflöche
nicht überschreiten.“

- [6.5-7 Z] Überplanung von vorhandenen Standorten mit großflächigem
Einzelhandel: „Abweichend von den Festlegungen ’l bis o dürfen vorhan—
dene Standorte von Vorhaben im Sinne des 5 ’l’l Absatz 3 Baunutzungsver—
ordnung außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen als Sonderge—
biete gemöB S 11 Absatz 3 Bounutzungsverordnung dargestellt und fest—
gesetzt werden. Dabei sind die Sortimente und deren Verkaufsflöchen in
der Regel auf die Verkaufsflöchen, die baurechtlichen Bestandsschutz ge-
nieBen, zu begrenzen. Wird durch diese Begrenzung die zulössige Nutzung
innerhalb einer Frist von sieben Jahren ab Zulössigkeit aufgehoben oder
geöndert, sind die Sortimente und deren Verkaufsflöchen auf die zulössi—
gen Verkaufsflöchenobergrenzen zu begrenzen. Ein Ersatz zentrenrele—
vanter durch nicht zentrenreleva nte Sortimente ist möglich.
Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Erweiterungen in Betracht,
wenn dadurch keine wesentliche Beeintröchtigung zentraler Versorgungs—
bereiche von Gemeinden erfolgt.“
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. [6.5-8 Z] EinzelhandelsaggIomerationen: „Die Gemeinden haben dem Ent—
stehen neuer sowie der Verfestigung und Erweiterung bestehender Einzel—
handelsagglomerationen außerhalb Allgemeiner Siedlungsbereiche entge—
genzuwirken. Darüber hinaus haben sie dem Entstehen neuer sowie der
Verfestigung und Erweiterung bestehender Einzelhandelsagglomeratio—
nen mit zentrenrelevanten Sortimenten außerhalb zentraler Versorgungs—
bereiche entgegenzuwirken. Sie haben sicherzustellen, dass eine wesentli—
che Beeintrdchtigung zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden
durch Einzelhandelsagglomerationen vermieden wird.“

- [6.5-9 G] Regionale Einzelhandelskonzepte: „Regionale Einzelhandelskon—
zepte sind bei der Aufstellung und Änderung von Regionalplönen in die Ab—
wdgung einzustellen.“

- [6.5-10 Z] Vorhabenbezogene Bebauungsplöne für Vorhaben im Sinne des
5 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung: „Vorhabenbezogene Bebauungs—
pldne für Vorhaben im Sinne des S 11 Absatz 3 Bounutzungsverordnung
sind, soweit von S 12 Absatz 3a Satz 1 Baugesetzbuch kein Gebrauch ge—
macht wird, nur zuldssig, wenn sie den Anforderungen der Festlegungen
o.5-1,o.5—7 und 6.5—8 entsprechen; im Falle von zentrenreleva nten Kernsor—
timenten haben sie zudem den Festlegungen 6.5—2 und 6.5—3, im Falle von
nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten den Festlegungen 6.5—3, 6.5—4,
6.5—5 und 6.5—6 zu entsprechen.“

Die räumlich—funktionalen Zielstellungen und Konzeptbausteine des vorliegenden
Einzelhandelskonzeptes wurden unter Orientierung an den Vorgaben des LEP
NRW in der Beschlussfassung vom 06.08.2019 erarbeitet.

Regionalplanerische Vorgaben

Der derzeit für Dinslaken gültige Regionalplan für den Regierungsbezirk Düssel—
dorf — der Gebietsentwicklungsplan (GEP) 99 — stammt aus dem Jahr 2000. Ak—
tuell befindet sich der zukünftig für Dinslaken gültige Regionalplan Ruhr in der
Neuaufstellung. Vom 06.02.2023 bis zum 31.03.2023 wurde der Regionalplan Ruhr
zum dritten Mal unter Beteiligung der Öffentlichkeit und der betroffenen öffent—
lichen Stellen ausgelegt. Der Regionalplan Ruhr soll zukünftig als Orientierungs—
und Handlungsrahmen für kommunal und regional tdtige öffentliche und private
Akteure dienen.

Der aktuelle Entwurf des Regionalplans (Stand Dezember 2022/Januar 2023) be-
inhaltet die folgenden relevanten Ziele und Grundsdtze:

- [G 1.9-1] Einzelhandelskonzepte
Die bauleitplanerische Steuerung von Standorten für den Einzelhandel,
insbesondere die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Son—
dergebieten oder die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs—
planes für Vorhaben im Sinne des 511 Abs. 3 BauNVO, soll auf Grundlage
kommunaler Einzelhandelskonzepte als Teil einer nachhaltigen stödtebau—
lichen Gesamtplanung erfolgen. Wesentliches Element kommunaler Ein—
zelhandelskonzepte ist die Abgrenzung von zentralen Versorgungsberei—
chen sowie die Erarbeitung einer ortsspezifischen Sortimentsliste. Die
zentralen Versorgungsbereiche sollen zudem im Flöchennutzungsplan da r—
gestellt werden.
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▪ 

Bei der bouleitplonerischen Steuerung von Stdndorten für den Einzelhon—
del soll, möglichst im Rohmen eines Regionolen Einzelhondelskonzepts,
eine interkommunol ousgewogene Einzelhondelsstruktur erholten bzw.
entwickelt werden.
Kommunole und Regionole Einzelhondelskonzepte sollen im Rohmen von
Plonungen und Maohmen in die Abwögung eingestellt werden.

. [G 1.9-2] Anbindung cm den ÖPNV
Die Dorstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten
oder die Aufstellung eines vorhobenbezogenen Bebouungsplones für Vor—
hoben im Sinne des S ’l’l Abs. 3 BouNVO soII on Stdndorten erfolgen, die dn
den öffentlichen Personennohverkehr ongeschlossen sind oder zeitnoh on—
geschlossen werden können.
Vorhoben im Sinne des S 11 Abs. 3 BouNVO, die oufgrund des Umfongs
ihrer Verkoufsflöchen oder der Art ihrer Sortimente ein besonders hohes
Besucheroufkommen erworten Iossen, soIIen on Stdndorten geplont wer—
den, die on den öffentlichen Schienenpersonennohverkehr ongebunden
sind oder zeitnoh ongeschlossen werden können.

Die regionolen Rohmenvorgoben zur Einzelhondelsentwicklung in der Stodt
Dinsloken sind im vorliegenden Einzelhondels— und Zentrenkonzept entsprechend
berücksichtigt worden. Dos kommunole Einzelhondelskonzept konkretisiert diese
Zielstellungen ouf der gesomtstödtischen Ebene und ist künftig ols die entschei—
dende Abwögungsg rundloge im Rohmen der Bouleitplonung zu berücksichtigen.
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 3 Methodik
Um die Untersuchungsfragen, die diesem Einzelhandelskonzept zugrunde liegen,
beantworten zu können, sind verschiedene aufeinander folgende Erarbeitungs—
schritte erforderlich. In diese Erarbeitungsschritte sind analytische und bewer—
tende Leistungsbousteine eingebunden, die wiederum auf mehrere primarstatis—
tischen, empirischen Erhebungen zurückgreifen.

Zur Erfassung und Bewertung der Angebots— und Nachfragesituation sowie der
stadtebaulichen Standortmerkmale sind im Rahmen des vorliegenden Einzelhan—
delskonzeptes folgende Leistungsbausteine zugrunde gelegt und aufeinander ab—
gestim mt:

Angebotsanalyse Nachfrageanalyse Städtebauliche Analyse

Bestandserhebung Sekundärstatistik Bestandsanalyse
Sekundärstatistik Sekundärstatistik

Bewertung | Stärken-Schwächen-Darste||ung

Entwicklungsprognose | Entwicklungszielstellungen

Röumlich-funktionales Einzelhandelskonzept
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Abbildung 1: Erarbeitungsschritte des Einzelhandelskonzeptes
Quelle: Darstellung Stadt + Handel.

Empirische Untersuchungsmethoden und sekundörstatistische Quellen

Im Zusammenhang mit der Erarbeitung der angebots— und nachfrageseitigen
Analysen kommen die nachfolgend benannten empirischen Untersuchungsme—
thoden und sekundörstatistischen Quellen zur Anwendung (siehe Tabelle ’l).

Tabelle 1: Verwendete empirische Untersuchungsmethoden und sekundörstatistischen Quellen

Datengrundlage Zeitraum Methode Inhalt

J: g „ Standortdaten,Verkaufsfläche und
'U :> Flachendeckende . .C _Q Erhebung durch Sortimente aller Einzelhandelsbe-U a, 09/2022 Vollerhebung nach aktueller . .. .1;; _c Stadt + Handel triebe, stadtebaullche Analyse, zentr-q, u. Rechtsprechung .. . ..m o energanzende Funktionen, Leerstande

Berechnung der Umsatzwerte durch Stadt + Handel auf Basis branchen-
und betriebsÜblicher Kennwerte der Fachliteratur und aus Unternehmens-
veröffentlichungen (u. a. EHI Handel aktuell, Hahn Retail Real Estate Re-

port, IFH/BBE Struktur- und Marktdaten)

Kaufkraftzahlen
IFH Retail Consul- 2022

tants GmbHse
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st
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se
n

Quelle: Darstellung Stadt + Handel.

Städtebauliche Analyse

Für zentrale Versorgungsbereiche und sonstige durch EinzelhandelsaggIomerati—
onen gepragte Standorte erfolgt eine städtebauliche Analyse. Ein wesentlicher
Aspekt ist, angesichts der hohen Bedeutung für die bauleitplanerische Steuerung,
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die räumliche Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen. Eine entspre—
chend städtebaulich—funktional abgeleitete Abgrenzung bildet die Basis zukünfti—
ger sortimentsspezifischer und räumlicher Steuerung von Einzelhandelsvorhaben
in der Bauleitplanung.

Prozessbegleitender Arbeitskreis

Prozessbegleitend wurden die Analyseergebnisse, die Entwicklungsperspektiven
sowie die konzeptionellen Bausteine des Einzelhondelskonzeptes in einem Fach—
arbeitskreis4 erörtert. Dafür tagte der Arbeitskreis insgesamt zweimal zu folgen—
den Zeitpunkten: 02/2023 und 03/2023. Allen Teilnehmenden an den Sitzungen
wird für die wertvollen Diskussionsbeiträge und Hinweise ausdrücklich gedankt.

4 Teilnehmende der Arbeitskreissitzungen: Marcus Beck (Stabstelle Stadtentwicklung, Stadt Dinslaken), Stefan
Buchmann (CDU), Dominik Bulinski (VB lll, Stadt Dinslaken), Necmi Cilek (AWG), Andreas Eickhoff (Stadt—
marketing Dinslaken e. V.), Kerstin Engel (Bündnis 90/Die Grünen), Christian Fath (Die Partei), Stefan Hantel
(Handelsverband Niederrhein e. V.), Amelie Hoff (Wirtschaftsförderung der Stadt Dinslaken), Thomas
Jakowski (Bezirksregierung Düsseldorf), Yvonne Klabunde (Die Partei), Marc Kriesten (Werbegemeinschaft
Hiesfeld e. V.), Hermann Kuiper (UBV), Barbara Mikus (Bezirksregierung Düsseldorf), Sezgin Oezen (SPD), Dirk

Paust (UBV), Sara Rickert (SPD), Sarah Schmette (Niederrheinische IHK Duisburg), Fabian Schneider (CDU),
Georg Spieske (Wirtschaftsförderung der Stadt Dinslaken), Beate Stock-Schröer (Bündnis 90/Die Grünen),
Anneliese Teichmann (DIE LINKE), Turhan Tuncel (AWG), Stefan Walko (UBV), Stefan Weinert (Stabstelle
Stadtentwicklung, Stadt Dinslaken), Rene Welfonder (Werbegemeinschaft Hiesfeld e. V.), Jonas Wischer-
mann (Bündnis 90/Die Grünen), Lena Winter (Regionalverband Ruhr)
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Markt- und Standortanalyse
Die Markt— und Standortanalyse besteht aus der Untersuchung und Bewertung
der im Rahmen dieses Einzelhandelskonzepts relevanten gesamtstädtischen An-
gebots— und Nachfragedaten sowie einer Bewertung der Entwicklung seit Kon-
zeptbeschluss in den Jahren 2014/2018 (vgl. Junker und Kruse). Einführend wer—
den zunächst die wesentlichen Standortrahmenbedingungen erörtert.

4.1 SIEDLUNGSRÄUMLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Im Folgenden werden die relevanten siedlungsräumlichen Faktoren für die Ana—
lyse und Bewertung der Einzelhandels— und Standortstruktur vorgestellt. Eine
Darstellung weiterer relevanter angebots— und nachfrageseitiger Parameter folgt
in den Kapiteln 4.2 und 4.3.

Einordnung in den regionalen Kontext

Das Mittelzentrum Dinslaken liegt im Kreis Wesel im Regierungsbezirk Düsseldorf
im Bundesland Nordrhein—Westfalen. Das direkte Umfeld Dinslakens ist im We-
sentlichen durch weitere Mittelzentren sowie das Oberzentrum Duisburg geprägt,
welches in rd. 22 Minuten Fahrtzeit erreichbar ist. Die Stadt Dinslaken Übernimmt
eine Scharnierfunktion zwischen dem Niederrhein und dem Ruhrgebiet. Aufgrund
der räumlichen Nähe zu den Niederlanden und der vergleichsweise hohen Anzahl
an verkaufsoffenen Sonntagen in niederländischen Kommunen, konkurrieren auch
Städte in der Nähe der niederländischen Grenze mit den Angebotsstrukturen im
Dinslakener Hauptzentrum. Im Hinblick auf die siedlungsräumlichen Rahmenbe—
dingungen ergibt sich aus dem dargestellten Zentrengefüge das Wettbewerbs—
umfeld der Stadt Dinslaken im regionalen Kontext.
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SIEDLUNGSRÄUMLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Versorgungsfunktion

Zentralörtliche Funktion

Nächstgelegene Mittelzentren (Pkw-Fahrtzeit*)
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Siedlungsstrukturelle Kennwerte Gesamtstadt

Einwohner 69’159

. . . . —O‚9 0/0Relative EinwohnerentW|ckIung bis 2027

Einwohner nach Siedlungsbezirken

Innenstadt
Averbruch
Hagenviertel
Eppinghoven
Lohberg
Blumenviertel
Feldmark
Oberlohberg
Hiesfeld
Grafschaft

Verkehrliche Anbindung

8.456 (12 %)
6.277 (9 %)
5.066 (7 %)
4.077 (6 %)
6.138 (9 %)

6.734 (10 %)
12.023 (17 %)

4.481 (6 %)
15.335 (22 %)

572 (1 %)

gute verkehrliche Erreichbarkeit Über das Überregionale StraßennetzMotorISIerter IndIVIduaIverkehr (A 3' A 59 und B 8)

Anbindung an das Überregionale Schienennetz (Regional-Express (RE) 5,
Offentlicher Personennahverkehr RE 19, RE 49) sowie an das regionale Straßenbahn- und Busnetz

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Einwohner: Einwohnerbestandsdatei des KRZN (Stand: 31.12.2021); ZÖF: BBSR 2008 (aktualisiert
durch Stadt + Handel); Kartengrundlage: Bundesamt fÜr Kartographie und Geoda'sie 2018, OpenStreetMap — veröffentlicht unter 0DbL;
* Ermittlung der Pkw-Fahrtzeit zwischen den Zentren der jeweiligen Kommunen (diese kann je nach Tageszeit und Verkehrslage abwei-
chen)
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 4.2 GESAMTSTÄDTISCH E NACH F RAG EANALYSE

Neben den siedlungsstrukturellen Rahmenbedingungen sind bei einer Markt— und
Standortanalyse auch die Merkmale der örtlichen Nachfrageseite von hoher Be—
deutung. Zur Abbildung der Nachfragesituation wird auf sekundärstatistische
Rahmendaten der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, der Bunde—
sagentur für Arbeit sowie der IFH Retail Consulta nts GmbH zurückgegriffen.

Sozioökonomische Rahmenbedingungen

Die folgenden Tabellen stellen die sozioökonomischen Rahmendaten der Stadt
Dinslaken im Verlauf der letzten Jahre im Vergleich zum Kreis Wesel dar. Aus den
Daten lassen sich wichtige Rückschlüsse zum Versorgungsgebiet von Dinslaken
und den daraus resultierenden Kaufkraftströme ziehen.

Tabelle 2: Sozioökonomische Rahmenbedingungen der Stadt Dinslaken
Dinslaken 2019 2020 2021 Entwicklung

Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte Arbeitsort 20'188 20'357 20'829 3'2 %

ägfläää‘ägewgfrfgi“Chti9 24.993 24.997 25.329 1,3 %

(EElri‘rfgenfcfgrääetläort 13.075 (65 %) 13.085 (64 %) 13.541 (65 %) 3,6 %

A(Äi222:l5|;l/6/32ll5)rt 17.892 (72 %) 17.739 (71 %) 18.059 (71 %) 0,9 %

Pendlersaldo -4.817 -4.654 -4.518 +299

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Bundesagentur für Arbeit (Stichtag: 30.00.).

Tabelle 3: Sozioökonomische Rahmenbedingungen des Kreises Wesel
Kreis Wesel 2019 2020 2021 Entwicklung

Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte Arbeitsort
Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte Wohnort

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Bundesagentur für Arbeit (Stichtag: 30.00.).

138.260 139.330 141.370 2,2 %

169.489 170.278 172.990 2,1 %

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (sowohl am Arbeits— als
auch am Wohnort) ist in der Stadt Dinslaken im Betrachtungszeitraum 2019 bis
2021 gestiegen. Im Vergleich zum Kreis Wesel weist die Entwicklung der sozialver—
sicherungspflichtig Beschäftigen am Arbeitsort ein stärkeres Wachstum auf,
weshalb die wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt Dinslaken als leicht über—
durchschnittlich zu bezeichnen ist.

Das leicht abnehmende negative Pendlersaldo von Dinslaken deutet darüber hin—
aus darauf hin, dass die Bedeutung von Dinslaken als Arbeitsort in den letzten
Jahren leicht zugenommen hat. Dennoch ist anzumerken, dass es eine für eine
Stadt dieser Größe und Struktur typische Auspendlerdynamik gibt, die hinsichtlich
nachfrageseitiger Aspekte nicht zu vernachlässigen ist. Die Mobilität der sozial—
versicherungspflichtig Beschäftigten ist — bezogen auf die Pendlerzahlen — relativ
hoch, was sowohl an der Ein— als auch an der Auspendlerquote mit rd. 05 % bzw.
rd. 71 % (Jahr 2021) zu erkennen ist.
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Einzelhandelsrelevante Kaufkraft

Die Stadt Dinslaken verfügt Über eine einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Höhe
von rd. 510,3 Mio. Euro. Dies entspricht einer einzelhandelsrelevanten Kaufkraft
von rd. 7.379 Euro je Einwohner, wobei der größte Anteil der Kaufkraft mit
rd. 3.005 Euro je Einwohner auf die Warengruppe Nahrungs— und Genussmittel
(inkl. Backwaren/Fleischwaren und Getranke) entfallt.

Tabelle 4: Einzelhandelsrelevante Kaufkraft nach Warengruppen
W r n r Kaufkraft Kaufkraftje Einwohner

a e g Uppe in Mio. Euro in Euro

Nahrungs- und Genussmittel 207,8 3.005

Drogerie/Parfümerie/Kosmetik, Apotheken 35,2 509

Blumen, zoologischer Bedarf 9,3 134

PBS, Zeitungen/Zeitschriften, Bücher 15,5 225

Kurzfristiger Bedarfsbereich 267,9 3.873

Bekleidung 38,2 553

Schuhe/Lederwaren 10,4 151

Pflanzen/Gartenbedarf 10,5 152

Baumarktsortiment i. e. S. 36,6 529

GPK/Hausrat/Einrichtungszubehör 8,1 118

Spielwaren/Basteln/Hobby/Musikinstrumente 10,9 158

Sportartikel/Fahrröder/Camping 15,8 229

Mittelfristiger Bedarfsbereich 130,6 1.889

Medizinische und orthopödische Artikel/Optik 12,0 173

Teppiche/Gardinen/Dekostoffe/Sicht- und Sonnenschutz 5,1 74

Bettwaren, Haus-/Bett-/Tischwösche 5,0 72

Möbel 28,0 404

EIektro/Leuchten/HaushaItsgeröte 17,0 246

Neue Medien/UnterhaItungselektronik 34,8 504

Uhren/Schmuck 5,3 76

Sonstiges 4,6 67

Langfristiger Bedarfsbereich 111,8 1.617

Gesamt 510,3 7.379

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Kaufkraft: IFH Retail Consultants GmbH 2022; PBS = Papier, Büro, Schreibwaren; GPK = Glas, Por-
zellan, Keramik; Sonstiges = u. a. Kfz-Zubehör; Kaufkraft auf 0,1 Mio. Euro gerundet; Differenzen in den Summen rundungsbedingt mög-
Iich.
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Administrative Grenzen

D Untersuchungskommune
|:| Bundesland
I Kommune

Einzelhandelsrelevontes
Kaufkraftniveuu

unter 80,0
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100,1 — 105,0
105,1 - 110,0
110,1 -115‚o
115,1 - 120,0

über 120.0

10 km

Abbildung 2: Einzelhandelsrelevantes KaufkraftniveIaI'u In Dinslaken und Umgebung

Die einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer5 betragt in Dinslaken rd. 102 und
liegt damit sowohl leicht Über dem Durchschnitt von Nordrhein—Westfalen (rd. 99)
als auch Über dem Bundesdurchschnitt von 100. Bei einer makroröumliche Be—
trachtung des Kaufkraftniveaus (siehe Abbildung 2) wird auch hier die Scharnier—
funktion Dinslakens deutlich: Die nördlichen angrenzenden Kommunen in Rich—
tung Niederrhein verfügen (mit Ausnahme von Wesel und Voerde) Über ein eben—
falls (z. T. deutlich) Überdurchschnittliches Kaufkraftniveau, wahrend die sÜdli—
chen angrenzenden Kommunen in Richtung Ruhrgebiet ein Überwiegend (stark)
unterdurchschnittliches Kaufkraftniveau aufweisen. FÜr die Stadt Dinslaken er—
geben sich somit insbesondere durch die niederrheinischen Nachbarkommunen
gewisse absatzwirtschaftliche Potenziale, auch wenn das Einzugsgebiet durch die
raumliche Nahe mehrerer Mittelzentren im Norden sowie die leistungsfähigen
Handelsstrukturen (insb. CentrO Oberhausen) sowie die Oberzentren des Ruhr—
gebiets im SÜden deutlich begrenzt wird.
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Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Kaufkraft: IFH Retail Consultants GmbH 2022; Kartengrundlage: Bundesamt fÜr Kartographie und
Geodösie 2018, Digital Data Services GmbH (DDS) 2014; Kaufkraft auf Ebene der PLZS-Gebiete.

4.3 GESAMTSTÄDTISCHE ANGEBOTSANALYSE

Im Stadtgebiet von Dinslaken wurden im Rahmen der Einzelhandelsbestandser—
hebung (09/2022) insgesamt 340 Einzelhandelsbetriebe mit einer Gesamtver—
kaufsflache von rd. 114.400 m2 erhoben (s. Tabelle 5). Um eine Bewertung der Ein—
zelhandelsausstattung vornehmen zu können, wird die Gesamtverkaufsflache auf
die Einwohnerzahl bezogen. Hierbei zeigt sich, dass Dinslaken mit einer Verkaufs—
flachenausstattung von rd.1,oo m2 je Einwohner leicht Über dem Bundesdurch—
schnitt von rd. 1,51 m2 VKF/Einwohnerö liegt. Die Stadt weist damit eine fÜr ein
Mittelzentrum leicht Überdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung auf, die
sich insbesondere durch das Einkaufszentrum Neutor Galerie im Hauptzentrum

5 Die Kaufkraftkennziffer beschreibt die Höhe des verfügbaren Einkommens der Einwohner einer Kommune,
welches im Einzelhandel ausgegeben wird, im Vergleich zum Bundesdurchschnitt (= 100).

ö Quelle: Berechnung Stadt + Handel auf Basis Statistisches Bundesamt, Handelsverband Deutschland (HDE).
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Innenstadt sowie durch die großflächigen Einzelhandelsstrukturen an den Ergan—
zungsbereichen Gewerbegebiet Mitte und Thyssenstraße erklaren lasst.

Tabelle 5: Einzelhandelsbestand in Dinslaken

Strukturdaten Erhebung 09/2022

Einwohner 69.159

Anzahl der Betriebe 34O

Gesamtverkaufsflöche in m2 114.400

Verkaufsflöchenausstattung in m2 je Einwohner 1,66

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel O9/2022; Einwohner: Einwohnerbestands-
datei des KRZN (Stand: 31.12.2021); Verkaufsfläche auf 1OO m2 gerundet, Angaben ohne Leerstande.

Administrative Grenzen

1:] Kommune
Stadtteil

Betriebsgrößenstruktur in rn2

0 unter 1GB m‘

. HOÜ - 39‘? ri'iE
.I 45C) — 79‘? r‘n2

Q 800-1.499 m?
. 1.500 - 2.:.99 m"

. 2.500 — 4.999 m7

. ab. 5.000 m"

1.000 n"

Hinsichtlich der raumlichen Verteilung der strukturpragenden Einzelhandelsbe—
triebe (Betriebe mit 4OO m2 VKF oder mehr) ist festzustellen, dass diese fast aus—
schließlich in der Dinslakener Kernstadt verortet sind. Ausnahmen bilden die
Standorte mit größeren Lebensmittelmarkten in den weiteren Stadtteilen Dinsla—
kens sowie ein großer Gartenmarkt im Norden. Einen Schwerpunktbereich bildet
die zentral gelegene Innenstadt, welche durch eine hohe Einzelhandelsdichte ge—
pragt ist. Weitere strukturprögende Einzelhandelsschwerpunkte finden sich mit
Überwiegend großflöchigen Strukturen in den Erganzungsgebieten östlich und
südliche der Innenstadt (Gewerbegebiet Mitte und Thyssenstraße) sowie mit
Überwiegend kleinteiligen Strukturen im Stadtteilzentrum Hiesfeld sowie dem
Nahversorgungszentrum Augustastraße. Das EinzelhandelsgefÜge der Stadt
Dinslaken ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

\
Abbildung 3: Einzelhandelsbetriebe in der Stadt Dinslaken
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel O9/2022; Kartengrundlage: OpenStreetMap — veröffent-
licht unter ODbL.

Bei einer Differenzierung nach Lagen wird deutlich, dass in Dinslaken rd. 48 % der
Verkaufsflachen in stadtebaulich integrierten Lagen (rd. 37 % in zentralen
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Versorgungsbereichen, rd. 11 % in sonstigen städtebaulich integrierten Lagen)
verortet sind (s. Abbildung 4). Dementsprechend befindet sich ein verhältnismä—
Big höherer Anteil von rd. 52 % der Verkaufsfläche in städtebaulich nicht integrier—
ten Lagen.

Das Hauptzentrum Innenstadt weist mit 181 Einzelhandelsbetrieben auf Grund—
lage der ZVB—Abgrenzung des EHZK 2014/2018 (s. Kapitel 6.1.3) insgesamt einen
Anteil von rd. 27 % der Gesamtverkaufsfläche in der Stadt auf. Damit stellt das
Hauptzentrum den wichtigsten Einzelhandelsstandort in Dinslaken dar. Dabei
sticht das innerstädtische Leitsortiment Bekleidung, welches rd. ein Drittel der
Gesamtverkaufsfläche im Hauptzentrum ausmacht, deutlich hervor. Zudem ist
ein Großteil der Verkaufsfläche den Sortimenten Nahrungs— und Genussmittel so—
wie Drogerie/Parfümerie/Kosmetik, Apotheken zuzuordnen.

Das Stadtteilzentrum Hiesfeld (47 Einzelhandelsbetriebe, rd. 4 % der Gesamtver—
kaufsfläche in Dinslaken) besitzt gemäß der ZVB—Abgrenzung 2014/2018 (s. Ka-
pitel 6.1.4) ähnlich wie das Hauptzentrum hohe Ausstattungswerte bzw. Ver—
kaufsflächenanteile in den Warengruppen Bekleidung, Nahrungs— und Genussmit—
tel sowie Drogerie/ParfÜmerie/Kosmetik, Apotheken.

Deutlich nachgeordnet sind die Nahversorgungszentren Augustastraße mit 17 Be-
trieben und rd. 5 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche sowie Buchenstraße
mit vier Betrieben und rd.1% der gesamtstädtischen Verkaufsfläche. Bei diesen
liegt der Schwerpunktjeweils im nahversorgungsrelevanten Sortiment in der Wa—
rengruppe Nahrungs— und Genussmittel.

An sonstigen städtebaulich integrierten Standorten sind 44 Betriebe mit rd.
12.300 m2 Verkaufsfläche verortet, welche rd. 11 % der Gesamtverkaufsfläche in
Dinslaken ausmacht. Die Verkaufsflächen verteilen sich hauptsächlich auf das
Sortiment Nahrungs— und Genussmittel (rd. 48 %). Darüber hinaus sind hohe Ver—
kaufsflächenanteile (rd. 32 %) im langfristigen Bedarfsbereich in der Waren—
gruppe Möbel zu verzeichnen.

47 Betriebe mit rd. 52 % der Gesamtverkaufsfläche befinden sich in städtebaulich
nicht integrierten Lagen (hauptsächlich an den beiden Ergänzungsstandorten Ge-
werbegebiet Mitte und ThyssenstraBe). Darunter sind insb. Einzelhandelsbetriebe
mit intensivem Flächenbedarf wie Baumärkte und Pflanzenmärkte, jedoch auch
ein gewisser Anteil an Betrieben mit zentrenreleva nten Sortimenten (z. B. Beklei-
dung, Glas/Porzellan/Keramik). Darüber hinaus sind auch einige größere Ange—
botsstrukturen des Sortiments Nahrungs— und Genussmittel in nicht integrierter
Lage (u. a. mein real—Markt an der ThyssenstraBe und E—Center an der Gerhard—
Malina—StraBe) verortet.
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Nahrungs- und Genussmittel
Drogerie/Parfümerie/Kosmetik, Apotheken

Blumen, zoologischer Bedarf
PBS, Zeitungen/Zeitschriften, Bücher

Bekleidung

Schuhe/Lederwaren
Pflanzen/Gartenbedarf

Baumarktsortiment i.e.S.
GPK/Hausrat/Einrichtungszubehör

Spielwa ren/Basteln/Hobby/IVIusikinstrumente
Sportartikel/Fahrräder/Camping

Medizinische und orthopädische Artikel/Optik

Teppiche/(3ardinen/Dekostoffe/Sicht- und Sonnenschutz
Bettwaren, Haus-/Bett-/Tischwäsche

Möbel
Elektro/ Leuchten/Haushaltsgeräte

Neue Medien/Unterhaltungselektronik
Uhren/Schmuck

Sonstiges

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
IZentrale Versorgungsbereiche Istädtebaulich integrierte Lage städtebaulich nicht integrierte Lage

Abbildung 4: Einzelhandelsbestand in Dinslaken nach Warengruppen und Lagebereichen
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Verkaufsfläche: Erhebung Stadt + Handel 09/2022; ZVB-Abgrenzung: Junker + Kruse (2018): Einzel-
handels— und Zentrenkonzept Stadt Dinslaken; PBS = Papier, Büro, Schreibwaren; GPK = Glas, Porzellan, Keramik; Sonstiges = u. a. Kfz—
Zubehön

Umsatz und Zentralitöt

Die Ermittlung der aktuellen Umsätze7 im Einzelhandel von Dinslaken basiert so-
wohl auf allgemeinen als auch auf für die Stadt Dinslaken spezifizierten ange—
bots— und nachfrageseitigen Eingangsparametern.

- Als Ausgangsbasis der Umsatzschätzung dienen Stadt + Handel vorlie—
gende durchschnittlichen FIöchenproduktivitöten der Vertriebsformen so—
wie spezifische Kennwerte einzelner Anbieter. Das umfangreiche Daten—
portfolio von Stadt + Handel wird laufend entsprechend der Werte aus der
Fachliteratur aktualisiert.

- Durch die Vor—Ort—Begehungen im Rahmen der Bestandserhebung konnte
neben der Erfassung der Verkaufsflächen je Sortimentsgruppe zudem die
konkrete Situation vor Ort berücksichtigt werden. So fließen in Einzelfällen
zum einen die Qualität der jeweiligen mikroräumlichen Standortrahmen—
bedingungen und zum anderen die mit Blick auf das mögliche Umsatzpo—
tenzial relevante Qualität der jeweiligen siedlungsstrukturellen Lage in die
Umsatzberechnung der Betriebe mit ein.

. Die über die zuvor dargestellten Arbeitsschritte ermittelten sortiments—
spezifischen Umsätze werden abschließend mit nachfrageseitigen Rah-
menbedingungen (s. dazu Kapitel 4.2) plausibilisiert. Dazu zählen insbeson—
dere die einzelhandelsrelevante Kaufkraft sowie weitere sozioökonomi—
sche Entwicklungen (z. B. Pendlerverflechtungen).

- Im Rahmen einer Desk—Research werden die relevanten Wettbewerbs-
strukturen im engeren und weiteren Umfeld identifiziert und hinsichtlich
ihrer Wechselwirkung mit den Angeboten in Dinslaken beurteilt. Dabei sind
die Nahversorgungsstrukturen im engeren Umfeld sowie die großflächigen

7 Umsätze nachfolgend angegeben als Brutto-Jahresumsatz.
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Einzelhondelsstondorte und Innenstädte der Nochborkommunen im wei—
teren Umfeld von besonderer Bedeutung.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Pdrdmeter ldsst sich ein gesomtstddti—
scher Einzelhondelsumsotz von rd. 379,2 Mio. Euro brutto je Johr ermitteln. Ge—
messen on der vorhondenen einzelhondelsrelevonten Koufkroft von rd.
510,3 Mio. Euro ergibt sich somit eine Einzelhondelszentrolitoit8 von rd.90 %.
Diese ist ongesichts der zentrolörtlichen Funktion von Dinsloken dls Mittelzent—
rum sowie der zunehmenden Bedeutung des Online—Hondels ols noch ongemessen
zu bewerten. Dennoch ldsst sich in einigen Worengruppen ein gewisser Hond—
lungsbedorf zur Optimierung der Angebotsstrukturen in Dinsloken identifizieren
(s. Kopitel 5.2). Wie Tobelle o und Abbildung 5 zu entnehmen ist, föllt die Zentrd—
litdt in Dinsloken je noch Worengruppe sehr differenziert ous.

8 Die Einzelhondelszentrolitöt (im Folgenden: Zentrolitöt) ermittelt sich onhond der Relotion ous dem Einzel-
hondelsumsotz einer Kommune oder sonstigen Gebietseinheit zur vor Ort vorhondenen einzelhondelsrelevon-
ten Koufkroft (Umsotz—Koufkroft-Relotion). Bei einem Wert von über 100 % sind im Soldo Koufkroftzuflüsse,
bei einem Wert unter 100 % dogegen im Soldo Koufkroftobflüsse onzunehmen.
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Tabelle 6: Angebots- und Nachfragedaten sowie Zentralitötswerte in Dinslaken

Waren r e Verkaufsfläche Umsatz Kaufkraft Zentralität
g upp in m2 in Mio. Euro in Mio. Euro

Nahrungs- und Genussmittel 26.700 180,8 207,8 87 %

Drogerie/ParfumerIe/Kosmetik, 6.200 36,3 35,2 103 %
Apotheken

Blumen, zoologischer Bedaric 2.700 7,8 9,3 84 %

PBS, Zeitungen/Zeitschriften, 2.200 8,7 15,5 56 %
Bucher

Kurzfristiger Bedarfsbereich 37.800 233,6 267,9 91 %

Bekleidung 14.100 31,0 38,2 81 %

Schuhe/Lederwaren 2.600 6,8 10,4 65 %

Pflanzen/Gartenbedarf 15.300 8,8 10,5 83 %

Baumarktsortiment i. e. S. 14.600 16,1 36,6 44 %

GPK/Hausrat/Einrichtungszu- 6.500 10,8 8,1 132 %
behor

Spielwaren/BasteIn/Hobby/ 1.800 4,4 10,9 40 %
Mu5|k|nstrumente

Sportartikel/Fahrrader/ 2.800 6,8 15,8 43 %
Camping
Mittelfristiger Bedarfsbereich 57.700 84,5 130,6 89 °/o

Medizinische und orthopädische oArtikel/Optik 1.500 10,3 12,0 86 /o

Teppiche/Gardinen/Deko- o
stoffe/Sicht- und Sonnenschutz 1'000 1'6 5'1 31 /°
Bettwaren, Haus-/Bett-/T|sch- 2.400 3,9 5,0 78 %
wasche

Möbel 5.700 9,0 28,0 32 %

Elektro/Leuchten/Haushaltsge- 4.000 12,1 17,0 71 %
rate

Neue Medien/Unterhaltungs- 2.800 16,7 34,8 48 %
elektronik

Uhren/Schmuck 700 4,7 5,3 90 %

Sonstiges 1.000 2,8 4,6 61 %

Langfristiger Bedarfsbereich 19.100 61,1 111,8 72 %

Gesamt 114.600 379,2 510,3 90 %

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + HandeI;Verkaufsöche: Erhebung Stadt + Handel 09/2022; Kaufkraft: IFH Retail Consultants
GmbH 2022; PBS = Papier, Büro, Schreibwaren; GPK = Glas, Porzellan, Keramik; Sonstiges = u. a. Kfz—Zubehör; Verkaufsfläche auf 100 m2
gerundet; Umsatz/Kaufkraft auf 0,1 Mio. Euro gerundet; Differenzen in den Summen rundungsbedingt möglich.

In den Warengruppen des kurzfristigen Bedarfsbereichs sind mit einer Zentralitöt
von rd. 91 % Kaufkraftabflüsse in das Umland festzustellen, die sich jedoch je nach
Warengruppe ausdifferenzieren. In der Warengruppe Nahrungs— und Genussmit—
tel ergeben sich mit einer Zentralitöt von rd. 87 % Kaufkraftabflüsse, welche ins—
besondere mit qualitativen Versorgungsdefiziten im Bereich des Vollsortiments
sowie mit räumlichen Versorgungslücken zu begründen sind (siehe dazu auch im
Detail Kapitel 6.2.1). Dagegen sind in der Warengruppe Drogerie/Parfüm—
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erie/Kosmetik, Apotheken mit einer Zentrolitöt von rd. 103 % leichte Koufkroft—
zuflüsse zu beobochten, die sich insbesondere mit den guten Versorgungsstruktu—
ren in diesem Bereich (u. o. vier Drogeriefochmörkte im Stodtgebiet) begründen
Idssen. In den weiteren Worengruppen im kurzfristigen Bedorfsbereich sind hin—
gegen zum Teil deutliche Koufkroftobflüsse zu verzeichnen. Hinsichtlich der Ver—
koufsflöchenousstottung und der resultierenden Koufkroftobschöpfung erfüllt
die Stodt Dinsloken den mittelzentrolen Versorgungsouftrog im Bereich des
Grundbedorfs somit nicht vollumfönglich.

Im mittelfristigen Bedorfsbereich liegt die Zentrolitöt bei rd. 89 %. Es kommt do—
mit zu z. T. deutlichen Koufkroftobflüssen. Dies ist zum einen mit den storken
Wettbewerbsstrukturen im Ruhrgebiet (Oberzentren, CentrO) sowie der röumli—
chen Ndhe weiterer Mittelzentren im Norden, zum onderen ober ouch durch den
hohen Anteil des Online—Hondels in vielen der Worengruppen zu erklören. Aus—
schließlich in der Worengruppe GPK/Housrot/Einrichtungszubehör sind mit einer
Zentrolitöt von rd.132 % Koufkroftzuflüsse zu beobochten, welche Überwiegend
ous dem ousgeprögten Angebot filiolisierter Anbieter (u. o. Tedi, Kodi und Action)
resultieren. In den weiteren Worengruppen des mittelfristigen Bedorfsbereichs
liegt die Zentrolitöt eher zwischen rd. 40 % (Boumorktsortiment, Spielwo—
ren/Hobby/BosteIn/Musikinstrumente, SportortikeI/Fohrröder/Comping) und
vereinzelt bei rd. 80 % (Bekleidung, Pflonzen/Gortenbedorf). Diese Ausreißer sind
insbesondere durch die Neutor Golerie sowie großflächige Anbieter im Bereich
Pflonzen/Gortenbedorf (u. o. Der Pflonzgorten) zu erklören. Sieht mon von diesen
Ausnohmen ob, so wird deutlich, doss die Stodt Dinsloken ihrem Versorgungsouf—
trog ols Mittelzentrum nicht vollumfönglich gerecht werden konn. Dies ist insbe—
sondere mit den oben beschriebenen Wettbewerbsstrukturen, den verönderten
Flöchen— und Stondortonsprüchen der Betreiber (z. B. Fohrrod— und Sportfoch—
mörkte) sowie den morktseitigen Rohmenbedingungen mit entsprechend hohen
Anteilen des Online—Hondels (z. B. Spielworen) zu begründen. Es istjedoch dovon
ousgehen, doss ohne die Schoffung moderner Hondelsflöchen mit der Neutor Go—
Ierie die Versorgungsfunktion Dinslokens insbesondere bei den innerstödtischen
Leitsortimenten Bekleidung und Schuhe/Lederworen noch weiter zurückgegon-
gen wöre.

Mit Blick ouf die Worengruppen des langfristigen Bedarfsbereichs zeigt sich ein
differenziertes Bild hinsichtlich der sortimentsspezifischen Koufkrdftbindungen.
Insgesomt liegt die Zentrolitöt im Iongfristigen Bedorfsbereich bei rd. 72 %. Die
Worengruppen Uhren/Schmuck (rd. 90 %) sowie medizinische und orthopödische
Artikel/Optik (rd. 8o %) weisen verhöltnismößig hohe Zentrolitöten ouf. Die hohe
Zentrolitöt im Bereich Uhren/Schmuck ist insbesondere durch (neue) Angebots-
strukturen in der Neutor Golerie sowie in der Neustroße zu begründen. Ange—
posste Bedorfe bzw. eine erhöhte Nochfroge im Zuge des demogrofischen Won—
dels begünstigen die Zentrolitöt im Bereich medizinische und orthopödische Arti—
kel/Optik. Verhöltnismößig geringe Zentrolitdten bestehen unter onderem in den
Worengruppen Teppiche/(Eordinen/Dekostoffe/Sicht— und Sonnenschutz
(rd. 3’I %) und Möbel (rd. 32 %). Begründen lösst sich dies vor ollem mit den für ein
Mittelzentrum geringen Verkoufsflöchenousstottungen in beiden Worengruppen.
Auch in den weiteren Worengruppen sind oufgrund nicht voIIumfÖnglicher Ange—
botsstrukturen, geringerer Verkoufsflöchenousstottungen und des storken Wett—
bewerbsumfelds Zentrolitdten zwischen rd. 50 % (Neue Medien/
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Unterhaltungselektronik) sowie rd. 70 — 80 % (Elektro/Leuchten/Haushaltsge—
rate, Bettwaren, Haus—/Bett—/Tischwasche) anzunehmen.
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Abbildung 5: Sortimentsspezifische Einzelhandelszentralitöt von Dinslaken
Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; PBS = Papier, Büro, Schreibwaren; GPK = Glas, Porzellan, Keramik; Sonstiges = u. a.
Kfz—Zubehör.
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Demnach lasst sich in einigen Warengruppen durchaus ein gewisser Handlungs—
bedarf zur Optimierung der Versorgungsstrukturen im Sinne des zugewiesenen
mittelzentralen Versorgungsauftrags der Stadt Dinslaken identifizieren (s. Kapi-
tel 5.2).

4.4 BEWERTUNG DER ENTWICKLUNG SEIT 2012

Im Rahmen der Konzeptfortschreibung wird auch die Entwicklung des Einzelhan—
dels seit der Konzepterstellung im Jahr 2014/2018 (vgl. Junker und Kruse) be—
trachtet. Dazu werden die relevanten Strukturdaten der aktuellen Analyse aus
dem Jahr 2022 mit den Daten aus dem Jahr 2012 verglichen (s. Tabelle 7).

- Die Einwohnerzahl der Stadt Dinslaken ist seit 2012 um rd. 0,8 % leicht ge—
stiegen. Zukünftig wird ein leichter Rückgang, unter Berücksichtigung der
Wohnbaupotenziale und der damit geplanten Neubautatigkeiten in
Dinslaken, prognostiziert.

- Im Vergleich zur vorangegangenen Bestandserhebung ist die Anzahl der
Betriebe um 64 (rd. —15,8 %) zurückgegangen. Gleichzeitig wurden rd.
11.600 m2 VKF (rd. —9,2 %) weniger erfasst. Der Rückgang der Betriebszahl
kann unter anderem auf die Auswirkungen des Strukturwandels, des 0n—
line—Handels und der Corona—Pandemie zurückgeführt werden und ist ins—
besondere unter Berücksichtigung des zehnjahrigen Betrachtungszeit—
raums völlig typisch, wenn nicht sogar eher unterdurchschnittlich. Der
Rückgang der Verkaufsfläche lasst sich mit vereinzelten Betriebsschlie—
Bungen am starksten im Baumarktsortiment i. e. S. feststellen. Dabei ist
insbesondere von einer anderen Erhebungsmethodik sowie Sortimentszu—
ordnung auszugehen.
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Die Gesamtverkaufsflöchenausstattung je Einwohner ist aufgrund des
Verkaufsflachenrückgangs gesunken. Trotz der leicht gestiegenen Einwoh-
nerzahl ist ein Rückgang von 1,84 m2VKF/Einwohner auf 1,66 m2 VKF/Ein-
wohner festzustellen. Damit liegt die Verkaufsflachenausstattung jedoch
immer noch Über dem bundesdeutschen Durchschnitt.
Seit 2012 ist die einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Dinslaken um rd. 36 %
deutlich gestiegen. Im Verhaltnis zum bundesdurchschnitt gab es hier je—
doch keine signifikante Veranderung. Zugleich ist auch der Umsatz des Ein—
zelhandels gestiegen. Allerdings fallt die Entwicklung des Umsatzes deut-
lich geringer aus als jene der Kaufkraft. Dies ergibt sich v. a. aus der ver—
starkten Bindung der einzelhandelsreleva nten Kaufkraft durch den Online—
Handel. Im Ergebnis führt dies zu einer um rd. 5 %—Punkte verringerten Ge—
samtzentralitat von aktuell rd. 90 %. Unter Berücksichtigung der dynami—
schen Entwicklung im Online—Handel (Steigerung des Online—Anteils von
rd. 6,3 % im Jahr 2012 auf rd. 13,5 % im Jahr 2022) ist es hier jedoch Über—
schlagig sogar zu einer starkeren Bindung von „stationaren“ Kaufkraftan—
teilen gekommen.

Tabelle 7: Bewertung der Entwicklung seit 2012 — Relevante, gesamtstödtische Kennwerte im Vergleich

Strukturdaten Erhebung 2012 Erhebung 2022 Entwicklung

Einwohner 68.600 69.159 0,8 % G

Anzahl der Betriebe 404 340 -15,8 % U

Gesamtverkaufsflöche in m2 126.010 114.400 -9,2 % U

Verkaufsflöchenausstattung in m2 je Einwohner 1,84 1,66 -0,18 U

Kaufkraft Oin Mio. Euro 375,6 510,3 35,9 /6 G

Kaufkraftniveau 102 102 - Q

umSOtZ 356 2 379 2 6 5 o/ Gin Mio. Euro ' ' ' o
-5 3 %-. .. o o ’ZentraIItat 95 /o 90 /o Pkte. U

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Erhebung Stadt + Handel 09/2022; Einwohner: Einwohnerbestandsdatei des
KRZN (Stand: 31.12.2021); IFH Retail Consultants GmbH 2022; Junker + Kruse (2018): Einzelhandels- und Zentrenkonzept Stadt Dinslaken;
Verkaufsfläche auf 100 m2 gerundet; Umsatz/Kaufkraft auf 0,1 Mio. Euro gerundet.

STADT'HANDEL Markt— und Standortanalyse 26



 

 

Leitlinien für die künftige
Einzelhandelsentwicklung
Bevor aufbauend auf die Markt— und Standortanalyse konkrete Instrumente zur
konzeptionellen Steuerung der Einzelhandelsentwicklung vorgestellt werden kön—
nen, sind zunächst die Übergeordneten Entwicklungszielstellungen für Dinslaken
und die daraus resultierenden absatzwirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven
zu erarbeiten.

ÜBERGEORDNETE ENTWICKLUNGSZIELSTELLUNGEN FÜR
DINSLAKEN

5.1

Als optimal ausgewogene und den Entwicklungszielen der Stadt Dinslaken best-
möglich entsprechende Zielperspektive sollen nach Teilräumen differenzierte,
Übergeordnete Entwicklungszielstellungen verbunden mit einer klaren Prioritä—
tensetzung angestrebt werden. Die Übergeordneten Zielstellungen für die einzel—
nen Teilräume werden in den entsprechenden standortspezifischen Entwicklungs—
zielen im Rahmen des Zentren— und Standortkonzepts konkretisiert. Die Überge—
ordneten Entwicklungszielstellungen werden in Abbildung 6 zusammenfassend
veranschaulicht:

1. Ziel 2. Ziel

Stärkung der zentralenStärkung
der Gesamtstadt

Erhalt und Stärkung der mittel-
zentralen Versorgungsfunktion

Sicherung und Erhöhung der
Einkaufsqualität

Berücksichtigung der
absatzwirtschaftlichen
Entwicklungsperspektiven

Sicherung und Stärkung der Ein—
zelhandelszentralität

Versorgungsbereiche

. Sicherung und Stärkung der
zentralen Versorgungsbereiche
im Rahmen der jeweiligen
Versorgungsfunktion

Stärkung der zentralen Versor—
gungsbereiche Hauptzentrum
Innenstadt und Stadtteilzen—
trum Hiesfeld durch Ergänzn
des Angebotes, Weiterentwick—
lung der Angebotsquälität und
Etablierung leistungsfähiger
Strukturen (unter Berücksich-

Na hversorg u ngssta ndorte
sichern und bedarfsgerecht
weiterentwickeln

Optimierung der räumlichen,
quantitativen und qualitativen
Nahversorgungssituation

Sicherung der Zukunftsfähigkeit
der Nahversorgungsstrukturen
im Rahmen des demografischen
Wandels

gleichzeitig schädliche Auswir—

sinnvolle Ergänzung der Zentren
durch Sonderstandorte für den
großflächigen Einzelhandel

Vermeidung städtebaulich
negativer Wechselwirkungen
zwischen den Sonderstandorten
und der Zentren— und Nahver—
sorgungsstruktur

zentrenrelevante
Randsortimente nur im
begrenzten Umfang an
Sonderstandorten zulässigkungen auf zentrale Versor—

gungsbereiche vermeiden
tigung der Handlungsempfeh—
lungen des Masterplans
Einzelhandel)

Sicherung von Gewerbegebieten
für Handwerk und
produzierendes Gewerbe

Erhalt und bedarfsgerechte
Weiterentwicklung der
Nahversorgungsfunktion in den
Nahversorgungszentren

Abbildung 6: Übergeordnete Entwicklungszielstellungen für Dinslaken
Quelle: Darstellung Stadt + Handel.

Die Stadt Dinslaken erfüllt mit einer Gesamtzentralität von rd. 90 % nicht voll—
umfänglichen den zugewiesenen mittelzentralen Versorgungsauftrag, daher soll
die Stärkung der Gesamtstadt (Ziel ’l) perspektivisch angestrebt werden. Auf-
grund strukturprägender Veränderungen (Hauptzentrum und Stadtteilzentrum)
sowie einer weiterhin eingeschränkten Nahversorgungsfunktion (Nahversor—
gungszentren) ist das Ziel 2 von besonderer Relevanz (s. Kapitel 6.1). Da Defizite
hinsichtlich der qualitativen sowie räumlichen Nahversorgungssituation im
Dinslakener Stadtgebiet bestehen (s. Kapitel 6.2), soll die Nahversorgungsstruk—
tur Über das Ziel 3 zukünftig gesichert und gestärkt werden. Die mittelzentrale
Versorgungsfunktion kann durch die zentralen Versorgungsbereiche nicht vollum—
fänglich gesichert werden (s. Kapitel 6.3). Daher werden die Zentren durch
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(vorhandene) Sonderstandorte mit großflächigen Einzelhandelsstrukturen ge—
mäB des Ziels 4 sinnvoll ergänzt.

Für diesejeweils unterschiedlichen Ziele ist nachfolgend ein präzise abgestimmtes
Umsetzungsinstrumentarium zu entwickeln, sodass die Verfolgung des einen Zie—
les nicht die Umsetzung eines anderen Zieles gefährdet.

5.2 ABSATZWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNGSPE RSPE KTIVEN

Die Ableitung der absatzwirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven dient — als
absatzwirtschaftliche KenngröBe — der Einordnung und Bewertung zukünftiger
Einzelhandelsentwicklungen im Stadtgebiet. Es werden angebots— und nachfra—
geseitige Rahmenbedingungen zusammengeführt und auf ihre zukünftige per—
spektivische Entwicklung hin untersucht.

5.2.1 Vorbemerkung zu den ermittelten Entwicklungsperspektiven

Die nachfolgend vorgestellten Entwicklungsperspektiven sind im kommunalen
Abwägungsprozess unter Berücksichtigung folgender Gesichtspunkte zu inter—
pretieren:

. Die absatzwirtschaftliche Betrachtung dient der Ermittlung möglicher
Entwicklungsperspektiven in Dinslaken auf der Basis zukünftigen ange—
bots— und nachfrageseitigen Entwicklung. Die Betrachtung stellt somit
keine „Grenze der Entwicklung" dar. Sie dient vielmehr als Leitplanke für
die zukünftige Einzelhandelsentwicklung.

. Insbesondere im Zusammenhang mit dem aktuellen Urteil des Europäi—
schen Gerichtshofs in der Sache Visser/Appingedam9 sollen die hier aufge—
zeigten Entwicklungsperspektiven keinen abschließenden Begründungszu-
sammenhang für die Beurteilung von Einzelhandelsentwicklungen liefern,
sondern eine erste Einschätzung bezüglich der Auswirkungsintensität
neuer Entwicklungen bieten. Diese sind zwingend hinsichtlich ihrer jeweili—
gen städtebaulichen Wirkungen im Einzelfall zu untersuchen.

- Geringe oder fehlende Entwicklungsperspektiven stellen somit keinesfalls
ein „Entwicklungsverbot" dar, sondern sind im Rahmen einer späteren
standortbezogenen und städtebaulichen Gesamtabwägung zu berücksich—
tigen. Insbesondere Entwicklungen in den zentralen Versorgungsbereichen
sind unter Beachtung landesplanerischer und städtebaulicher Ziele und
Grundsätze sowie der Zielstellungen des Zentren— und Nahversorgungs—
konzeptes zu befürworten.

- Werden über diese Entwicklungsperspektive hinaus Verkaufsflächen ge—
schaffen, so sind zunächst grundsätzlich erhöhte Umsatzumverteilungen
zu erwarten. Die Standortfrage ist in diesem Fall entscheidend. Eine städ—
tebauliche Beurteilung erfolgt einzelfallbezogen.

- Dies impliziert, dass die hier beschriebene Entwicklungsperspektive im en—
gen Kontext mit den übergeordneten Entwicklungszielstellungen und dem
Zentren— und Standortkonzept zu sehen sind. Erst im Kontext des räumlich
gefassten Entwicklungsleitbilds kann die absatzwirtschaftliche Entwick-
lungsperspektive zur Verfolgung stadtentwicklungspolitischer Ziele einge—
setzt werden.

9 vgl. Appingedam—Urteil (EuGH 2018/44 zur Auslegung der Dienstleistungsrichtlinie — EuGH 2006/123)
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Für spezialisierte oder neuartige Anbieter sind darüber hinaus Entwicklungsspiel—
röume auch oberhalb der hier dargestellten Angaben in den jeweiligen Waren—
gruppen grundsötzlich denkbar, da sie in der aktuellen Form der Potenzialanalyse
noch keine Berücksichtigung finden können. Ebenso können Betriebsverlagerun—
gen innerhalb der Stadt Dinslaken gesondert beurteilt werden, weil sie sich ge—
genüber dem Neuansiedlungspotenzial größtenteils neutral verhalten, solange
mit der Verlagerung keine nennenswerte Betriebserweiterung verbunden ist.

5.2.2 Methodik und Berechnung

Grundsötzlich ist anzumerken, dass für eine zuverlössige Prognose der zukünfti—
gen Verkaufsflöchenentwicklung die vergangenen, gegenwörtigen und prognosti—
zierten angebots— und nachfrageseitigen Rahmenbedingungen sowie die versor—
gungsstrukturellen ZielgröBen einbezogen werden. Aufbauend auf der gegenwör—
tigen Situation von Angebot und Nachfrage in Dinslaken werden der Berechnung
die nachfolgenden Parameter zugrunde gelegt.

Absatzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
Angebotsseite Nachfrageseite

- Strukturmerkmale im Einzelhandel {insb. Verkaufs- - Einwohnerentwicklung im Einzugsgebiet
flachen— und Sortimentsausstattung, Betriebs- Entwicklung der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft
farmen, Umsatz)

- . . - V h' b t' t 'r- h
- EntWICklung der Flachenproduktivitat EFSC l6 ung 5F)" Imen SSPEZ' '5‘3 er

Ausgabenanteile
- Verkaufsflachenansprüche der Anbieter _ Verschiebung von Ausgabeanteilen in den

Distanzhandel

Jv
Entwicklungsperspektive (absatzwirtschaftlich)

Handlungsbedarfe
Entwicklungsperspektive (versorgungsstruktureII/stadtentwicklungspolitisch)

Übergeordnete Entwicklungszielstellungen
u. a. Sicherung und Stärkung der Versargungsfunktian sawie Einzelhandelszentralitat, Erhöhung der Einkaufsqualitat

Abbildung 7: Methodik zur Ermittlung absatzwirtschaftlicher Entwicklungsperspektiven
Quelle: Darstellung Stadt + Handel.

Neben der Entwicklung angebots— und nachfrageseitiger Rahmenbedingungen
sind mögliche versorgungsstrukturelle und stadtentwicklungspolitische Impulse
einer Kommune bei der Quantifizierung absatzwirtschaftlicher Entwicklungs—
spielröume von Bedeutung. Der zukünftige Versorgungsgrad einer Kommune kor—
respondiert mit ihrer seitens der Landes— und Regionalplanung angestrebten
zentralörtlichen Aufgabenzuweisung. Dies ist in der Rechtsprechung und Litera—
tur grundsötzlich anerkannt. So sollen Ober— und Mittelzentren wie die Stadt
Dinslaken z. B. breit geföcherte Einzelhandelsangebote auch für ihr zugeordnetes
Einzugsgebiet wahrnehmen. Grundzentren kommt die wohnstandortnahe Ver—
sorgung mit dem qualifizierten Grundbedarf zu. Dieser planerisch und rechtlich
zugebilligte Versorgungsauftrag wird mit den stadtentwicklungspolitischen Ziel—
stellungen der Kommune abgeglichen und als Zielperspektive für die Stadt Dinsla—
ken aufgegriffen.
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Die absatzwirtschaftliche Entwicklungsprognose wird für einen Zeitraum von
fünf Jahren ermittelt, um realistische Eingangsparameter zu verwenden und die
Möglichkeit von Scheingenauigkeiten zu minimieren. Im Folgenden werden daher
die Eingangsgrößen für das Prognosejahr 202710 einzeln erlöutert.

Einwohnerentwicklung im Einzugsgebiet

Zur Untersuchung der zukünftigen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft in Dinsla-
ken werden Prognosedaten des Landesbetriebs IT.NRW zu Grunde gelegt“. Die
kleinröumige Bevölkerungsprognose berücksichtigt eine geringfügige Bevölke—
rungsabnahme um rd. — 0,9 % bis zum Prognosejahr 2027.

Unter Berücksichtigung des zunehmend höheren Anteils ölterer Menschen sind
aus der künftigen Bevölkerungsentwicklung insgesamt keine Impulse, aber auch
keine deutlichen Einbußen im Hinblick auf das künftige einzelhandelsrelevante
Kaufkraftpotenzial zu erwarten.

2022 2023 2024 2025 2026 2027

—O—IT.NRW 2022

Abbildung 8: Einwohnerprognose für Dinslaken
Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Einwohnerprognose: s. Legende.

Entwicklung der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft

Der Nettoumsatz im Einzelhandel stagnierte zwischen den Jahren 2000 und 2010
bei knapp über 400 Mrd. Euro pro Jahr. Seit etwa 2010 ist ein spürbarer Anstieg

10 Ein Prognosezeitraum von fünf Jahren erscheint aufgrund der dynamischen Entwicklung des Online—Handels
und den aktuellen Unwögbarkeiten durch die Covid-‘lQ-Pandemie, die Inflation und den Ukraine—Krieg als sach-
gerecht. Größere Prognosezeitröume erhöhen nach gutachterlicher Auffassung nicht die Qualitöt der Entwick-
Iungsprognose.

11 Im Rahmen der Erarbeitung wurden Stichtagsdaten herangezogen. Etwaige alternative Bevölkerungsprogno-
sen mit ggf. geringfügigen Abweichungen führen im Normalfall zu keinen grundlegenden differenten Aussa—
gen.
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— Private Konsumausgaben — Nettoumsatz Einzelhandel
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der einzelhandelsbezogenen Ausgaben festzustellen, sodass diese im Jahr 2019
bei rd. 543,0 Mrd. Euro lagen (siehe Abbildung 9). Dies entspricht einem Wachs—
tum von rd. 19 % zwischen 2014 und 2019. Wöhrend die privaten Konsumausgaben
von 2000 bis 2019 stetig angestiegen sind, zeigt sich im Jahr 2020 ein durch die
Corona—Pandemie bedingter Rückgang um rd. 7% (geschlossene Gastronomie,
geringere Reisetötigkeit etc.). Im Jahr 2022 erreichten die privaten Konsumaus—
gaben wieder einen neuen Höchststand und liegen mit rd. 1.884 Mrd. Euro ober—
halb des Vor—Corona—Niveaus von 2019. Im Gegensatz zu den leicht rücklöufigen
privaten Konsumausgaben stieg der Nettoumsatz des Einzelhandels 2020 und
2022 weiter kontinuierlich an (jedoch mit umfönglichen Verschiebungen in digitale
Absatzkanöle). Der Einzelhandelsanteil an den privaten Konsumausgaben liegt
nach deutlichen Rückgöngen in den 2000er Jahren seit 2010 insgesamt relativ
stabil bei rd. 31 %. Nur wöhrend der Corona—Pandemie lag der Anteil mit zwi—
schenzeitlich rd. 35 % deutlich höher. Seit 2021 sinkt erjedoch wieder und wird sich
voraussichtlich wieder auf dem ursprünglichen Niveau einpendeln. Der spürbar ge—
stiegene absolute Einzelhandelsumsatz ist u. a. auf eine höhere Ausgabebereit—
schaft bei Lebensmitteln (z. B. Selbstversorgung im Rahmen des Home—Office),
hohen Umsatzsteigerungen im Online—Handel und auf das bisher insgesamt posi—
tive Konsumklima der letzten Jahre (ausgenommen die Jahre seit 2020) zurück—
zuführen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Nettoumsatz im Einzelhan—
del sowohl den stationören als auch den Online—Einzelhandelsumsatz beschreibt.
Die Online—Ausgaben haben sich im gleichen Zeitraum deutlich erhöht (s. u.).
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Einzelhandelsanteil an privaten Konsumausgaben

Abbildung 9: Entwicklung der privaten Konsumausgaben in Deutschland
Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Statistisches Bundesamt, Handelsverband Deutschland (HDE).

Von einem weiterhin positiven Konsumklima kann in den nöchsten Jahren ange—
sichts aktueller Unsicherheiten (Nachwirkungen der Corona—Pandemie und Effek—
tes des Ukraine—Kriegs wie Preissteigerungen, sinkende Reallöhne, hohe Energie—
kosten) nicht ausgegangen werden. Für die Ermittlung der absatzwirtschaftli—
chen Entwicklungsperspektive wird daher für die nöchsten Jahre eine insgesamt
stagnierende Entwicklung der privaten Konsumausgaben mit sortimentsspezifi—
schen Unterschieden angenommen. Wöhrend die stationör relevante Kaufkraft
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im Bereich Nahrungs— und Genussmittel z. B. in den nächsten Jahren aufgrund der
nur moderat zu erwartenden Steigerung des Online—Anteils weiter leicht ansteigt
(lediglich gedämpft durch die steigenden Verbraucherpreise), ist insbesondere bei
innenstadtaffinen Sortimenten (z. B. Bekleidung, Unterhaltungselektronik) von
einem weiteren Rückgang der stationär relevanten Kaufkraft (insb. aufgrund des
weiter zunehmenden Online—Anteils und allgemeiner Konsumzurückhaltung) aus—
zugehen.

Entwicklung der Verkaufsflächenansprüche und der Flächenproduktivität

In der Zeit von 2000 bis 2018 war bundesweit ein stetiges Wachstum der Ver—
kaufsflächen durch Erweiterung und Neuerrichtung von Einzelhandelsbetrieben
zu beobachten. In den Jahren 2018 und 2019 ist eine leichte Stagnation der Ver—
kaufsfläche erkennbar, zwischen 2020 und 2021 ist ein leichter Rückgang der Ver—
kaufsfläche zu beobachten, der u. a. auf die Auswirkungen der Corona—Pandemie
zurückzuführen ist. Eine Rückkehr zum Trend des Verkaufsflächenwachstums ist
nicht zuletzt aufgrund der dynamischen Entwicklung des Online—Handels (s. u.)
unwahrscheinlich. Die Umsatzentwicklung lag zwischen 2002 und 2014 unterhalb
des lndexwertes von 2000 und stagnierte nahezu. Dies führte folglich dazu, dass
die Flächenproduktivität bei steigenden Verkaufsflächen stetig abnahm. Der sta-
tionäre Einzelhandelsumsatz (und damit auch die Flächenproduktivität) ist in der
Vergangenheit durch einen ausgesprochen intensiven Wettbewerb mit dem Ziel
partieller Marktverdrängung der Konkurrenzanbieter gesunken. In den letzten
Jahren hat sich diese Tendenz jedoch durch die dynamische und betriebstypolo—
gisch unterschiedliche Entwicklung deutlich ausdifferenziert und z. T. umgekehrt.
Zwischen 2020 und 2021 ist ein signifikanter Rückgang der Umsätze sowie der
Flächenproduktivität festzustellen, welche insbesondere auf die zeitweisen
Schließungen von Teilen des Einzelhandels infolge der behördlichen Maßnahmen
gegen die Corona—Pandemie zurückzuführen sind (vgl. Abbildung 10).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

—Verkaufsfläche Nettoumsatz im stat. Einzelhandel —Flächenproduktivität

Abbildung 10: Entwicklung der Flächenproduktivität im deutschen Einzelhandel
Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Statistisches Bundesamt, Handelsverband Deutschland (HDE).
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Zukünftig kann daher von deutlichen Unterschieden bei der Entwicklung der
Raumleistung ausgegangen werden — mit einer Tendenz zu insgesamt sinkenden
Produktivitaten. Dabei sind selbst in der gleichen Warengruppe je nach Betreiber
gegensötzliche Entwicklungen zu konstatieren.

Entwicklung des Online-Handels

Eine besondere Herausforderung für den stationaren Einzelhandel stellt der On—
line—Handel dar, dessen Bedeutung in Deutschland im Verlauf der letzten Jahre
stetig angewachsen ist. Im Jahr 2021 erreichte der Einzelhandelsumsatz im On—
line—Segment mit rd. 80,7 Mio. Euro (rd.14,7 % des gesamten Einzelhandelsum—
satzes) seinen Höchststand. Nach einem Umsatzrückgang im Jahr 2022, der ins—
besondere mit der krisenbedingten allgemeinen Konsumzurückhaltung, steigen—
den Produktions— und Lieferkosten sowie einem gewissen „Nachholeffekt“ des
stationaren Handels nach den Lockdowns zu begründen ist, kann für das Jahr
2023 wieder ein Wachstum des Online—Segments erwartet werden. Das Niveau
des Jahres 2021 wird allerdings gemaB aktueller Prognosen nicht erreicht (siehe
Abbildung 11).
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— Nettoumsatz Einzelhandel — Nettoumsatz B2C-E-Commerce Anteil B2C-E-Commerce in %

Abbildung 11: Entwicklung des B2C-E-Commerce-Anteils am Einzelhandelsumsatz
Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Statistisches Bundesamt, Handelsverband Deutschland (HDE); * Prognose.

Der Anteil ist sortimentsspezifisch allerding deutlich unterschiedlich ausgepragt.
Insbesondere in den Warengruppen Papier/Büro/Schreibwaren, Zeitungen/Zeit—
schriften, Bücher, Bekleidung, Schuhe/Lederwaren, Elektro/Leuchten/Haushalts—
gerate sowie Neue Medien/Unterhaltungselektronik ist der Anteil des Online—Han-
dels am Gesamtumsatz im Einzelhandel hoch und nimmt stetig zu. Damit sind vor
allem zentrenrelevante Sortimente und im besonderen Maße innerstadtische
Leitsortimente betroffen. Auf Grundlage von Daten des Handelsverbandes
Deutschland und des Instituts für Handelsforschung ist im Jahr 2021 von bran—
chenspezifischen Online—Markta nteilen von rd. 37 bis 4o % in Segmenten wie z. B.
Fashion &Accessoires, Unterhaltungselektronik und Freizeit & Hobby auszugehen.
Im Bereich der kurzfristigen Bedarfsgüter ist ein noch dynamischeres Wachstum
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zu erwarten, allerdings von einem deutlich niedrigeren Ausgangsniveau aus. Es ist
davon auszugehen, dass die im Zuge der weltweiten Krisen zu beobachtende Kon—
sumzurückhaltung in der Tendenz sowohl den stationären als auch den digitalen
Einzelhandel trifft. An der Entwicklungsdynamik in den einzelnen Warengruppen
wird sich somit mittelfristig nichts andern. Abbildung ’l2 zeigt die Entwicklung der
Online—Anteile verschiedener Branchen auch unter dem Einfluss der Corona—Pan-
demie.

46,5%
44,0%

elektronik Accessoires Uhren Wellness Einrichten Schreibwaren Garten

2007 2008 20’l2 2013 .2014 .2015 .2016 I20’l7 .2018 .2019 I2020 202’l

Abbildung 12: Entwicklung der Online-Anteile verschiedener Einzelhandelsbranchen am jeweiligen Gesamtmarkt
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Daten: Handelsverband Deutschland (HDE), Institut für Handelsforschung (IFH) 2007—2022; FMCG =
Fast Moving Consumer Goods (insb. Nahrungs— und Genussmittel, Drogeriewaren).

Weltweite multiple Krisen

Die derzeit weltweit multiplen Krisen wirken sich voraussichtlich langfristig auf
angebots— und nachfrageseitige Aspekte aus. Wöhrend angebotsseitig ein verrin—
gertes Expansionsgeschehen in vielen Bereichen des Einzelhandels zu beobachten
ist, das v. a. auf steigende Energiekosten und Bauzinsen sowie auf die allgemeinen
Konsumzurückhaltung in Deutschland zurückzuführen ist, ist nachfrageseitig v. a.
aufgrund steigender Verbraucherpreise und inflationsbedingt sinkender Real—
löhne ein zurückhaltendes Konsumverhalten zu beobachten. Absehbar werden die
oben genannten Aspekte (u. a. Energiekrise, Wirtschaftskrise, Ukraine—Krieg und
Covid—19—Pandemie) das Konsumklima innerhalb des Prognosezeitraums bis 2027
deutlich negativ beeinflussen.

Weitere Strukturmerkmale im Einzelhandel

Die Anforderungen an den Standort entwickeln sich aus dem Trend hin zu größe—
rer Mobilitat sowie dem Wandel der Ansprüche an Preis, Sortimentsauswahl und
Kopplungsmöglichkeiten. Entscheidende Standortkriterien für eine Neuansied—
lung im (nahversorgungsrelevanten) Einzelhandel sind neben fIÖchenseitigen (Fla—
chenangebot) und verkehrsseitigen (mikro— und makroröumliche Verkehrsanbin—
dung, Parkplatzangebot) Aspekten in erster Linie absatzwirtschaftliche Rahmen—
bedingungen (Nahe zum Verbraucher, Kaufkraft, Einwohnerentwicklung, Sied—
Iungsstruktur, Zentralitat des Ortes). Nicht selten wird auch die Nahe zu weiteren
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Betrieben des Einzelhondels gesucht, um Kopplungseinköufe zu ermöglichen. Zu—
dem ist der Einzelhondel zunehmend von notionolen und internotionolen Konzer—
nen geprögt. Die Konzentrotionstendenzen betreffen im besonderen MoBe den
Lebensmitteleinzelhondel.

Mögliche warengruppenspezifische Entwicklungsperspektiven

Die heutige Einzelhondelszentrolitöt der Stodt Dinsldken betrögt rd. 90 %, wobei
jedoch sortimentsspezifisch deutliche Unterschiede erkennbor sind. Hierous er—
wochsen für einige Worengruppen mögliche Entwicklungsperspektiven im Roh—
men von Ansiedlungen oder Erweiterungen von Einzelhondelsbetrieben.

Demnoch ist für dlle Sortimente des kurzfristigen Bedarfsbereichs ous fochgut-
ochterlicher Sicht eine versorgungsstrukturelle Perspektive der Zentrolitöt von
’lOO % stodtentwicklungspolitisch und hinsichtlich des londesplonerischen Versor—
gungsouftroges für ein Mittelzentrum plousibel. Diese Sortimente sollen grund—
sötzlich von ollen Kommunen, gemessen on der jeweiligen vor Ort verfügboren
Koufkroft, im Sinne einer wohnortnohen Grundversorgung vollstöndig zur Verfü—
gung gestellt werden. Für die Worengruppe Popier/Büro/Schreibworen, Zeitun-
gen/Zeitschriften, Bücher wird ollerdings unter Berücksichtigung der geringen
Entwicklungsdynomik im stotionören Bereich und weiterer morktseitiger Ent—
wicklungen in der Entwicklungsperspektive eine Zentrolitöt von 80 % ols reolis-
tisch ongenommen.

Für die Mehrzohl der Sortimente des mittelfristigen Bedarfsbereichs wird eine
Entwicklungsperspektive der Zentrolitöt von 80 % ols stodtentwicklungspolitisch
und versorgungsstrukturell ongemessen für dos Mittelzentrum Dinsldken mit
Blick ouf die Bestondsstrukturen erochtet. Ausschließlich für die Worengruppen
Spielworen/Bosteln/Hobby/Musikinstrumente sowie Sportortikel/Fohrrö—
der/Comping wird unter Berücksichtigung der geringen Entwicklungsdynomik im
stotionören Bereich eine perspektivische Zentrolitöt von öO % bzw. 7O % onge—
nommen. Eine höhere perspektivische Zentrolitöt konn oufgrund des londesplo—
nerischen Versorgungsouftroges, einiger leistungsstorker Mittel— und Oberzen—
tren im weiteren Umfeld sowie des verönderten Konsumverholtens der Verbrou—
cher nicht ols reolistische Prognosevorionte zugrunde gelegt werden.

Für die Worengruppen des langfristigen Bedarfsbereiches werden oufgrund vor—
hondener Angebotsstrukturen und der mittelzentrolen Versorgungsfunktion der
Stodt Dinsldken geringfügigere sortimentsspezifische Entwicklungsperspektiven
ols reolistisch erochtet. Gewisse Hondlungsbedorfe können somit u. o. für die Wo—
rengruppen Teppiche/Gordinen/Dekostoffe/Sicht— und Sonnenschutz sowie Mö—
bel herousgestellt werden.

Aus den dorgestellten worengruppenspezifischen Entwicklungsperspektiven (s.
Abbildung 13) ergeben sich für die Stodt Dinsldken domit stodtentwicklungspoli—
tisch und versorgungsstrukturell begründbore perspektivische Zentrolitöten.
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Abbildung 13: Warengruppenspezifische Entwicklungsperspektive
Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; PBS = Papier, Büro, Schreibwaren; GPK = Glas, Porzellan, Keramik; Sonstiges = u. a.
Kfz—Zubehör.

Zusammenfassung der relevanten Rahmenbedingungen

Eine zusammenfassende Übersicht der zur Entwicklung der warengruppenspezi—
fischen Entwicklungsperspektive zugrunde gelegten Parameter ist Tabelle 8 zu
entnehmen.

Auf eine quantitative Darstellung in Form von konkreten Verkaufsflächen wird an
dieser Stelle bewusst verzichtet, da diese fölschlicherweise in der Praxis höufig als
Handlungsschwellen verstanden werden. Aus diesem Grund wird im Folgenden
eine qualitative Einordnung der absatzwirtschaftlichen Entwicklungsperspekti—
ven vorgenommen.

Tabelle 8: Relevante Rahmenbedingungen für die absatzwirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven von Dinslaken

Rahmenbedingung Im- Entwicklungsperspektive
puls für Dinslaken bis 2027

Demografische Entwicklung leicht rücklöufige Einwohnerentwicklung
bei zunehmend höherem Anteil ölterer Menschen

Entwicklung der einzelhandels-
releva nten Ka ufkraft

stagnierende Entwicklung mit Zunahme des Online-Anteils und sorti-
mentsbezogenen Unterschieden (z. B. periodischer Bedarfsbereich)

Entwicklung der Verkaufsflö—
chenansprüche der Anbieter

leichte, jedoch keine branchenweiten Impulse (insb. Nahrungs- und Ge-
nussmittel, Garten-/Baumarktsortiment, Möbel, Fahrröder)

Entwicklung der
Flöchenproduktivitöt

tendenziell rücklöufige Flöchenleistungen mit branchen-, marken- und
betriebstypspezifischen Ausnahmen

Entwicklung des
Online-Handels

konstant steigender Online-Anteil mit deutlichen unterschiedlicher Ent-
wicklungsdynamik je nach Warengruppe

Verso rgungsfunktion
(Zielperspektive)

sortimentsspezifische Entwicklungsperspektiven im Rahmen des Ver-
sorgungsauftrags als Mittelzentrum

Weltweite multiple Krisen
angebots- und nachfrageseitige Schocks aufgrund des negativen Kon-
sum- und Investitionsklimas, der Inflation, gestörter Produktions- und

Lieferketten sowie hoher Bau- und Energiekosten

C
D

C
C

U
U

C

Quelle: Darstellung Stadt + Handel.
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5.2.3 Warengruppenspezifische Entwicklungsperspektiven für die Stadt
Dinslaken

Unter Berücksichtigung der zuvor dargestellten angebots— und nachfrageseitigen
Rahmenbedingungen sowie der möglichen Entwicklungsimpulse ergeben sich für
die Stadt Dinslaken bis 2027 warengruppenspezifische Entwicklung sperspektiven,
welche in Tabelle 9 in qualitativer Form dargestellt werden.

Tabelle 9: Warengruppenspezifische Entwicklungsperspektiven für die Stadt Dinslaken bis 2027

Warengruppe
Handlungs-

bedarf
Erläuterung

Nahrungs- und Ge-
nussmittel

Handlungsbedarf insbesondere im vollsortimentierten Bereich (Neuansied-
lung eines Supermarkts gem. Entwicklungsoptionen im Nahversorgungs-
konzept); proaktive Begleitung von Modernisierungsbestrebungen von Le-

bensmittelmärkten, um qualitative Versorgung zu verbessern

Drogerie, Parfümerie &
Kosmetik EEE

Sicherung und Stärkung der bestehenden Drogeriefachmärkte insb. mit
Fokus auf die zentralen Versorgungsbereiche (Modernisierungsbestrebun-
gen proaktiv begleiten); Sicherung der lokalen Fachgeschäfte (Apotheken

sowie Parfümerie-/Kosmetikfachgeschäfte)

sonstiger kurzfristiger
Bedarfsbereich IDE

Etablierung von Fachgeschäften bzw. kleineren Fachmärkten im Bereich
Blumen und zoologischer Bedarf; nur eingeschränkte Entwicklungsperspek-

tiven im Bereich PBS, Zeitungen/Zeitschriften, Bücher; Erhalt und Stär-
kung der Bestandsstrukturen

Fashion & Accessoires IDE
Erhalt und Stärkung der Bestandsbetriebe unter besonderer Beachtung
der Konkurrenz zum Online-Handel sowie angrenzender Wettbewerbs-

standorte; Entwicklungen stark abhängig von Zielgruppenausrichtung, Be-
triebskonzept und Spezialisierung (siehe Masterplan Einzelhandel)

Heimwerken & Garten IIE
Entwicklungsmöglichkeiten für klein- und großflächige Betriebe im Bereich
Baumarktsortiment sowie gewisse (geringfügige) Arrondierungsmöglich-

keiten im Bereich Pflanzen/Gartenbedarf; darüber hinaus Erhalt und Stär-
kung der großflächiger Bestandsstrukturen

Freizeit & Hobby IDE
Erhalt und Stärkung der Bestandsbetriebe; Entwicklungspotenzial v. a. im
Bereich Fahrräder aufgrund aktueller Entwicklungsdynamik; Entwicklun-

gen in anderen Bereichen stark abhängig von Zielgruppenausrichtung, Be—
triebskonzept und Spezialisierung (siehe Masterplan Einzelhandel)

Gesundheit & Wellness IDE
Sicherung und Stärkung der lokalen Fachgeschäfte (Sanitätshaus, Optiker,

Hörakustiker, Orthopädiegeschäft) insb. unter Berücksichtigung des de-
mografischen Wandels; hybride Wellness-Konzepte jenseits klassischer

Handelsformate denkbar (siehe Masterplan Einzelhandel)

Wohnen & Einrichten IIE
Entwicklungsmöglichkeiten für einen kleinen Möbelmarkt mit entsprechen—
den Randsortimenten (z. B. Teppiche); Entwicklungspotenzial in anderen

Warengruppen eher eingeschränkt

Elektronik & Haus-
haltsgeräte EEE

Sicherung und Stärkung bestehender (großflächiger) Bestandsstrukturen;
Etablierung neuer, experimenteller und hybrider Angebotsformen jenseits

klassischer Handelsformate (siehe Masterplan Einzelhandel)

Uhren & Schmuck EEE
Sicherung und Stärkung lokaler Fachgeschäfte; Etablierung neuer, experi-
menteller und hybrider Angebotsformen jenseits klassischer Handelsfor-

mate (siehe Masterplan Einzelhandel)

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; PBS = Papier, Büro, Schreibwaren; GPK = Glas, Porzellan, Keramik; I = hoher Hand—
Iungsbedarf; D = geringer Handlungsbedarf.

Die Ermittlung der warenspezifischen Entwicklungsperspektiven für die Stadt
Dinslaken verdeutlicht Entwicklungsspielröume in verschiedenen Warengruppen.
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Für Dinslaken bedeuten die Prognoseergebnisse zu den warengruppenspezifi—
schen Entwicklungsperspektiven, dass

. die landes— bzw. regionalplanerisch zugewiesene Versorgungsfunktion von
Dinslaken in einigen Warengruppen durch neue Angebote und Verkaufsflö—
chen erweitert und verbessert werden kann,

- in den Warengruppen ohne ein nennenswertes quantitatives Entwick—
lungspotenzial neue Angebote und Verkaufsflöchen mit höherer Wahr—
scheinlichkeit durch störkere Umsatzumverteilungen im Bestand zu reali—
sieren sind (dies trifft bei neuartigen oder speziellen Anbietern allerdings
nur bedingt zu),

- bei einer deutlichen Überschreitung der ermittelten Entwicklungspotenzi—
ale sowie bei Realisierung von Einzelhandelsvorhaben an nicht konzeptkon—
formen Standorten ein stadtentwicklungspolitisch nicht zielführender
Wettbewerb mit ggf. stödtebaulich negativen Folgen und eingeschrönkten
Entwicklungsmöglichkeiten für die zentralen Versorgungsbereiche einer-
seits und die flöchendeckende Nahversorgungsstruktur andererseits resul—
tiert und

- bei Warengruppen mit begrenzten Entwicklungspotenzialen die Standort—
frage im stadtentwicklungspolitischen Steuerungsgeschehen ein besonde—
res Gewicht beigemessen werden sollte.

Darüber hinaus legen Handelsunternehmen generell für ihre Markteintrittsstrate—
gien bzw. Standortplanungen ergönzende, hier nicht berücksichtigte Marktfakto—
ren zugrunde. Diese können durchaus zu unternehmerischen Ansiedlungsplanun—
gen führen, die von den hier ermittelten Entwicklungsperspektiven ggf. abweichen
und stödtebaulich nicht zwangslöufig vertröglich sind.

Wie vorausgehend beschrieben, können und sollen die Prognosewerte keine
„Grenze der Entwicklung“ darstellen, sondern vielmehr als Orientierungswert ver—
standen werden. Auch Vorhaben, die das absatzwirtschaftlich tragföhige Ent—
wicklungspotenzial überschreiten, können zur Verbesserung des gesamtstödti—
schen Einzelhandelsangebots beitragen, wenn sie mit den Zielen und Leitsötzen
der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung in Dinslaken korrespondieren und sie an
stadtentwicklungspolitisch gewünschten Standorten angesiedelt werden.
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6 Zentren- und Standortkonzept
6.1 ZENTRENKONZEPT

Aufbauend auf die Markt— und Standortanalyse und abgeleitet aus den Leitlinien
für die künftige Einzelhandelsentwicklung werden im Folgenden ein Zentren— und
Standortkonzept, eine Liste zentren—, nahversorgungs— und nicht—zentrenrelevan-
ter Sortimente sowie die bei Standortanfragen anzuwendenden Steuerungsleit—
satze für die Stadt Dinslaken entwickelt.

Wesentlicher Bestandteil des Zentrenkonzeptes ist die raumliche und funktionale
Festlegung der zu empfehlenden künftigen zentralen Versorgungsbereiche. Die
hierbei zugrunde zulegenden Kriterien werden nachfolgend detailliert vorgestellt.

6.1.1 Planungsrechtliche Einordnung und Festlegungskriterien von zentralen
Versorgungsbereichen

Innenstadte, Nebenzentren und Nahversorgungszentren sind als Auspragung
zentraler Versorgungsbereiche stadtebaurechtliches Schutzgut im Sinne des
BauGB und der BauNVO. An ihre Bestimmung bzw. Abgrenzung werden rechtli—
che Anforderungen gestellt, die sich aus bundesrechtlichen Normen und vor allem
aus der aktuellen Rechtsprechung ergeben. Zentrale Versorgungsbereiche bilden
die essentielle Grundlage zur Konkretisierung der bauleitplanerischen Umsetzung
der empfohlenen Einzelhandelsentwicklung.

Entwicklungen in Planungsrecht und Rechtsprechung

Der Begriff des zentralen Versorgungsbereiches ist schon langer Bestandteil der
planungsrechtlichen Normen (S 11 Abs. 3 BauNVO) und beschreibt diejenigen Be—
reiche, die aus stadtebaulichen Gründen vor mehr als unwesentlichen Auswirkun—
gen bzw. vor Funktionsstörungen geschützt werden sollen. Durch das Euro—
parechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau) wurde der Begriff im Jahr 2004 in den
bundesrechtlichen Leitsötzen zur Bauleitplanung (5 2 Abs. 2 BauGB) sowie den
planungsrechtlichen Vorgaben für den unbeplanten Innenbereich erganzend ver—
ankert (g 34 Abs. 3 BauGB). Durch die Novellierung des BauGB zum 01.01.2007
wurde die „Erhaltung und Entwicklung Zentraler Versorgungsbereiche“ schließlich
auch zum besonders zu berücksichtigenden Belang der Bauleitplanung erhoben
(51 Abs. 6 Nr. 4 BauGB). Das Sicherungs— und Entwicklungsziel für zentrale Ver—
sorgungsbereiche berechtigt nunmehr zur Aufstellung einfacher Bebauungsplane
nach 5 9 Abs. 2a BauGB. Darüber hinaus sieht 5 5 Abs. 2 BauGB vor, dass im Fla—
chennutzungsplan die Ausstattung des Gemeindegebiets mit zentralen Versor—
gungsbereichen dargestellt werden kann, um Einzelhandelskonzepten als infor—
melles Planungsinstrument starkeres rechtliches Gewicht zu verleihen. Schließlich
ist die hervorgehobene Bedeutung Zentraler Versorgungsbereiche auch als
Grundsatz der Raumordnung (5 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 3 ROG) eine Leitvorstellung
einer nachhaltigen Raumentwicklung. Nach dieser Vorschrift sind die raumlichen
Voraussetzungen für die Erhaltung der Innenstadte und örtlichen Zentren als
zentrale Versorgungsbereiche zu schaffen.

STADT'HANDEL Zentren— und Standortkonzept 39



 

 

Festlegungskriterien für zentrale Versorgungsbereiche

In der planerischen Praxis der Zentrendefinition ergibt sich, je nach Größe und
Struktur einer Kommune, ein hierarchisch abgestuftes kommunales System aus
einem Innenstadtzentrum, aus Neben— oder Stadtteilzentren sowie Grund— bzw.
Nahversorgungszentren (s. Abbildung 14). Zusammen mit den Übrigen Einzelhan—
delsstandorten im Stadtgebiet bilden die zentralen Versorgungsbereiche das ge—
samtstadtische Standortsystem.

ZE NTRALE VERSORGUNGSBE REICHE

Innenstadtzentrum (IZ)
oder Ortszentrum (OZ)

Nebenzentrum (NZ)
oder Stadtteilzentrum (STZ)

Grund-/Nohversorgungs-
zentrum (NVZ)

NAHVERSORGUNGSSTANDORTE

Nahversorgungsstandort (NVS)

SONSTIGE EINZELHANDELSBETRIEBE IN EINZELLAGE
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Abbildung 14: Das hierarchisch abgestufte Zentren- und Standortsystem (modellhaft)
Quelle: Darstellung Stadt + Handel.

Die einzelnen Zentrentypen unterscheiden sich hinsichtlich der Tiefe und Breite
der Versorgungsfunktion:12

1. Innenstadtzentren verfügen Über einen großen Einzugsbereich (i. d. R. ge-
samtes Stadtgebiet, ggf. weiteres Umland) und bieten regelmäßig ein
breites Spektrum an Waren und Dienstleistungen des kurz—, mittel— und
langfristigen Bedarfsbereiches an.

2. Nebenzentren verfügen Über einen mittleren Einzugsbereich (i. d. R. be—
schränkt auf bestimmte Stadtteile größerer Stadte) und bieten regelmä—
ßig ein größeres Spektrum an Waren und Dienstleistungen des kurz— und
mittelfristigen (ggf. auch langfristigen) Bedarfsbereiches an.

12 Vgl. Kuschnerus/Bischopink/Wirth 20’l8, S. 101.
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3. Nahversorgungszentren verfügen Über einen kleinen Einzugsbereich
(i. d. R. beschränkt ouf bestimmte Ouortiere größerer Stödte bzw. Zentren
kleinerer Orte) und bieten ein begrenztes Spektrum on Woren und Dienst—
leistungen des kurzfristigen (ggf. ouch Teilbereiche des mittel— und long—
fristigen) Beddrfsbereiches on.

Der Bundesgesetzgeber erlöutert zu zentrolen Versorgungsbereichen, doss sich
ihre Festlegung

I ous plonerischen Festsetzungen in Bouleitplönen und Festlegungen in
Roumordnungsplönen,

I ous sonstigen stödteboulichen oder roumordnerischen Konzepten (olso
insbesondere Einzelhondelskonzepten),

I oder ous nochvollziehbor eindeutigen totsdchlichen Verhöltnissen ergeben
konn.13

Noch Rechtsprechung des Bundesverwoltungsgerichts sind zentrole Versor—
gungsbereiche i. S. d. S 34 Abs. 3 BouGB rdumlich obgrenzbore Bereiche einer
Stodt, denen oufgrund vorhondener Einzelhondelsnutzungen — höufig ergönzt
durch diverse Dienstleistungs— und Gostronomiebetriebe — eine Versorgungs—
funktion Über den unmittelboren Nohbereich hinous zukommt.14

Bei der Beurteilung, ob ein Versorgungsbereich einen zentrolen Versorgungsbe—
reich i. S. d. 5 34 Abs. 3 BouGB bildet, bedorf es einer wertenden Gesomtbetroch—
tung der stddteboulich relevonten Gegebenheiten. Entscheidend fÜr die Abgren—
zung eines zentrolen Versorgungsbereichs ist, doss der Bereich eine fÜr die Ver—
sorgung der Bevölkerung in einem bestimmten Einzugsbereich zentrole Funktion
hot und die Gesomtheit der dort vorhondenen boulichen Anlogen oufgrund ihrer
Zuordnung innerholb des rÖumlichen Bereichs und oufgrund ihrer verkehrsmdBi—
gen Erschließung und verkehrlichen Anbindung in der Loge sind, den Zweck eines
zentrolen Versorgungsbereichs — sei es ouch nur die Sicherstellung der Grund—
oder Nohversorgung — zu erfÜllen.15

Die Funktionszuweisung eines zentrolen Versorgungsbereichs setzt dem noch eine
integrierte Loge vorous. Ein isolierter Stondort mit einzelnen Einzelhondelsbetrie—
ben bildet keinen zentrolen Versorgungsbereich, ouch wenn dieser Über einen wei—
teren Einzugsbereich verfÜgt und eine beochtliche Versorgungsfunktion erfÜllt.16

EIN ZENTRALER VERSORGUNGSBEREICH IST EIN

I röumlich obgrenzborer Bereich,
I der noch Loge, Art und Zweckbestimmung eine zentrole Funktion fÜr einen bestimmten Ein—

zugsbereich Übernimmt,
I eine integrierte Loge oufweist und durch vorhondene Einzelhondelsnutzung — höufig ergdnzt

durch Dienstleistungs— und Gostronomieongebote — geprdgt ist.

Grundsätzlich geht es dem Bundesgesetzgeber zufolge bei dem Schutz und der
Entwicklung Zentroler Versorgungsbereiche im Kern dorum, die lnnenentwicklung
und die Urbonitdt der StÖdte zu störken und domit ongesichts des

i3 Vgl. Bundestog 2004: BegrÜndung zum Europorechtsonpossungsgesetz Bou 2004. Bundestogsdrucksoche
15/2250, S. 54.

l4 Vgl. BVerwG Urteil 11. Oktober 2007 — AZ: 4 C 7.07.
15 Vgl. BVerwG Beschluss vom 20. November 2006 — AZ: 4 B 50.06.
16 Vgl. BVerwG Urteil 11. Oktober 2007 — AZ: 4 C 7.07.
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demografischen Wondels und der geringeren Mobilität älterer Menschen ouch die
verbrouchernohe Versorgung der Bevölkerung zu sichern.17

ln der Plonungsproxis ist die Beurteilung, ob bestimmte Logen noch ols zentrole
Versorgungsbereiche mit der Funktion eines Grund— oder Nohversorgungszent—
rums einzustufen sind zuweilen Überous onspruchsvoll. Regelmäßig ergeben sich
Streitfälle bei zwor städteboulich integrierten Bereichen mit einer historischen
Zentrenfunktion, die ober nur Über eine eingeschränkte Versorgungsfunktion Über
den unmittelboren Nohbereich hinous verfügen. Stondortbereiche, die nicht Über
eine ousreichende Größe und ein Spektrum von Woren und Dienstleistungen so—
wie keinen morktgängigen Lebensmittelmorkt verfÜgen, können gemäß oktueller
Rechtsprechung keine zentrole Versorgungsfunktion in größeren Städten Über—
nehmen und sind somit bei fehlender Entwicklungsperspektive (z. B. in Form kon—
kreter Potenziolflächen) nicht ols Zentroler Versorgungsbereich einzustufen.18

Sind die Definition und hierorchische Struktur von zentrolen Versorgungsberei—
chen durch die erläuterte Rechtsprechung hinreichend gegeben, sind ollgemein
gÜltige Kriterien fÜr eine räumliche Abgrenzung notwendig. Insbesondere fÜr die
Abgrenzung Zentroler Versorgungsbereiche im Rohmen von Einzelhondelskon—
zepten sind diese unobdingbor, um eine tronsporente Vorgehensweise zu gewähr—
leisten. ln diesem Zusommenhong ist der konkrete Bezugsroum fÜr die vom Ge—
setzgeber vorgesehene Schutzfunktion zu berÜcksichtigen. Wird im Rohmen des
5 34 Abs. 3 BouGB ouf die foktischen (totsächlichen) Gegebenheiten obgestellt,
ist hiervon obweichend bei der Abgrenzung von zentrolen Versorgungsbereichen
im Rohmen eines Einzelhondelskonzepts ouch der Erholt und die Entwicklung (i.
S. d. S 1 Abs. o Nr. 4 und 11 BouGB, S 2 Abs. 2 BouGB, S 9 Abs. 2o sowie S 11 Abs. 3
BouNVO) solcher zu betrochten.

Abbildung 15 veronschoulicht ergänzend, inwiefern die Festlegung Zentroler Ver—
sorgungsbereiche Über die vereinfochte Beschreibung der Bestondsstruktur hin—
ousgeht.

17 Vgl. Gesetzentwurf zur BouGB—Novelle 2007. Bundestogsdrucksoche16/2496, S. 10.
18 Vgl. OVG NRW Urteil 15. Februor 2012 — AZ: 10 A 1770/09.
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ANALYSE

städtebaulich-funktionale
"Zentren"

(Bestandsebene)

erhöhte rechtliche Anfarderu ngen
an Bestimmungskriterien

Absatzwirtschaftlicher
Entwicklungsrahmen

Leitbild/Zielkanzept zu einer
ausgewogenen gesamtstödtischen
Zentrenstruktur (Zentrenkanzept)

Auch Standarte, die im Bestand kein
„Zentrale Versorgungsbereiche" Zentrum sind, können u. U. aufgrund

(Zielebene) van Entwicklungszielen als zentraler
Versorgungsbereich bestimmt werden.

KONZEPT

Abbildung 15: Methodik der Ableitung von zentralen Versorgungsbereichen
Quelle: Darstellung Stadt + Handel.

Im Rahmen der Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche werden daher —
ausgehend von der Leitfunktion des Einzelhandels unter Berücksichtigung einer
gewissen erforderlichen Nutzungsmischung und —dichte — folgende Kriterien zur
Festlegung für zentrale Versorgungsbereiche zugrunde gelegt:

FESTLEGUNGSKRITERIEN FÜR ZENTRALE VERSORGUNGSBEREICHE

Aspekte des Einzelhandels
I Warenspektrum, Branchenvielfalt, röumliche Dichte und Anordnung des Einzelhandelsbesat—

zes,
I aktuelle und/oder zukünftig vorgesehene Versorgungsfunktion des Zentrums (röumlich und

funktional).

Sonstige Aspekte
I Art und Dichte ergönzender öffentlicher wie privater Einrichtungen (wie etwa Dienstleistungen

und Verwaltung, Gastronomie, Bildung und Kultur etc.),
I stödtebauliche Gestaltung und Dichte, stadthistorische Aspekte sowie Aufenthaltsqualitöt des

öffentlichen Raums,
I integrierte Lage innerhalb des Siedlungsgebiets,
I verkehrliche Einbindung in das öffentliche Personennahverkehrsnetz, verkehrliche Erreichbar—

keit für sonstige Verkehrströger, bedeutende Verkehrsanlagen wie etwa Busbahnhöfe und
Stellplatzanlagen,

I ggf. Einbezug potenzieller und stödtebaulich vertretbarer Entwicklungsareale auch in Abhön—
gigkeit von der empfohlenen Funktionszuweisung.

Zur Darstellung der Gesamtattraktivitöt des zentralen Versorgungsbereiches
werden ggf. auch Leerstönde von Ladenlokalen und erkennbare stödtebauliche
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Missstände im Zentrum erfasst — sie verdichten qualitativ wie auch quantitativ
die städtebaulich—funktionale Bewertungsgrundlage.19

Eine sinnvolle Begrenzung in ihrer Ausdehnung erfahren zentrale Versorgungsbe—
reiche stets dadurch, dass Flächen, die nicht mehr im unmittelbaren, fuBläufig er—
lebbaren städtebaulich—funktionalen Zusammenhang mit den zentralen Berei—
chen eines Zentrums stehen und deren mögliche Entwicklung nicht mehr zur Stär—
kung des zentralen Versorgungsbereiches als Ganzem beitragen würden, nicht in
die zentralen Versorgungsbereiche einbezogen werden sollten. Aus diesem
Grunde werden auch städtebauliche Barrieren näher untersucht, die eine Begren—
zung eines zentralen Versorgungsbereichs begründen können.20

Grundsätzlich sollte die Abgrenzung eines zentralen Versorgungsbereichs parzel—
Ienscharf vorgenommen werden, um der Anforderung späterer Bauleitplanver—
fahren an eine hinreichende Bestimmtheit und Bestimmbarkeit gerecht zu wer—
den. Von einer parzellenscharfen Abgrenzung sollte in begründeten Einzelfällen
abgewichen werden, etwa wenn

- kartografische Parzellenstrukturen nicht (mehr) mit realen Grundstücks—
nutzungen übereinstimmen (insofern ist neben der Po rzellenstruktur auch
die Baulichkeit vor Ort zugrunde zu legen),

- in einem Bereich homogener Grundstückszuschnitte bestimmte einzelne
Grundstücke den Rahmen sprengen, also etwa gegenüber der Mehrzahl
der anderen besonders tief geschnitten sind, und daher nur in Teilen zum
zentralen Versorgungsbereich hinzugefügt werden sollten oder

- wenn potentielle, empfohlene Entwicklungsflächen nur angeschnitten
werden.

6.1.2 Zentrenstruktur von Dinslaken

Das Einzelhandels— und Zentrenkonzept aus dem Jahr 2014/2018 definiert mit
dem Hauptzentrum Innenstadt, dem Stadtteilzentrum Hiesfeld sowie den beiden
Nohversorgungszentren AugustastraBe und BuchenstraBe insgesamt vier zent—
rale Versorgungsbereiche im Stadtgebiet. Im folgenden Kapitel werden die im
Rahmen des EHK neu abgegrenzten und mit Entwicklungszielstellungen versehe—
nen zentralen Versorgungsbereiche vorgestellt. Im Vorfeld erfolgte eine Überprü—
fung, ob alle im Jahr 2014/2018 definierten zentralen Versorgungsbereiche auch
aktuell den dargestellten Festlegungskriterien (s. vorstehendes Kapitel) entspre—
chen. Im Rahmen des vorliegenden Konzeptes werden für die Stadt Dinslaken alle
aktuell vorhandenen zentralen Versorgungsbereiche fortgeschrieben (s. Abbil—
dung1ö)

19 Das Bundesverwaltungsgericht hat die Auffassung des 0VG NRW bestätigt, wonach die Verträglichkeitsbe-
wertung zu Vorhaben in Bezug auf zentrale Versorgungsbereiche im Einzelfall auch die konkrete städtebauli-
che Situation des betroffenen Versorgungsbereichs einbeziehen sollte, etwa wenn ein Zentraler Versorgungs-
bereich durch Leerstände besonders empfindlich gegenüber zusätzlichen Kaufkraftabflüssen ist (vgl. BVerwG,
Urteil 11. Oktober 2007 — AZ: 4 C 7.07).

20 Als städtebauliche Barrieren wirken etwa Bahnanlagen, Gewässer, stark befahrene Hauptverkehrsstraßen,
Hangkanten, Höhenversätze, nicht zugängliche Areale wie etwa größere Gewerbebetriebe oder Industrieanla-
gen usw.
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Abbildung 16: Zentrenstruktur der Stadt Dinslaken
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Kartengrundlage: OpenStreetMap — veröffentlicht unter ODbL.

Darüber hinaus lassen zwar mehrere Standorte gewisse Funktionsbündelungen
und eine aus Einzelhandelssicht zu bewertende Agglomeration erkennen, diese
weisen jedoch aktuell sowie perspektivisch nicht die genannten erforderlichen
Merkmale auf, welche die Ausweisung als zentraler Versorgungsbereich rechtfer-
tigen würden. Insbesondere ist bei solchen Agglomerationen der Grad der Nut—
zungsmischung, die städtebauliche Dichte und die damit verbundene Vitalität
auch hinsichtlich ergänzender Zentrenfunktionen (z. B. Dienstleistungen, Gastro-
nomie, öffentliche Einrichtungen) nicht ausreichend ausgeprägt. Von dieser Be—
wertung unberührt bleibt die Tatsache, dass solche Standorte durchaus gewisse
Versorgungsfunktionen Übernehmen können und sollten — etwa Versorgungsfunk—
tionen für den unmittelbaren Nahbereich. Im Rahmen des Nahversorgungs— und
Sonderstandortkonzeptes werden weitere Standortkategorien definiert (s. Kapi-
tel 6.2 und 6.3).

6.1.3 Hauptzentrum Innenstadt Dinslaken

Das Hauptzentrum Innenstadt ist hinsichtlich der Ausdehnung der größte zusam—
menhängende, städtebaulich integrierte Geschäftsbereich der Stadt Dinslaken.
Die Innenstadt weist neben städtebaulichen Zentrenmerkmalen, wie z. B. eine
hohe städtebauliche Dichte, Nutzungsmischung und urbanes Leben, die höchste
Iagespezifische Verkaufsfläche aller zentralen Versorgungsbereiche in Dinslaken
auf. Neben der hohen Dichte an klassischen Einzelhandelsnutzungen unterstreicht
die Vielzahl an zentrenergänzenden Nutzungen aus den Bereichen Gastronomie
und Dienstleistungen die Komplexität und Multifunktionalität des Hauptzent—
rums.

Räumliche Ausprägung

Das Hauptzentrum umfasst diejenigen Bereiche mit der größten Einzelhandels—
dichte und Nutzungsvielfalt, insbesondere die Bereiche mit relevanten Kundenläu—
fen sowie wesentliche für die Gesamtfunktionalität des Zentrums wichtige zentr—
energänzende Funktionen. Die Festlegungsempfehlung orientiert sich im
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Wesentlichen on der bestehenden Abgrenzung des EHZK 2014/2018 sowie on den
vorhondenen Bestondsstrukturen unter Berücksichtigung der stödteboulichen
Zielstellungen für die Stodt Dinsldken.

Es ergibt sich ouf Grundloge der Bestdndserhebung, der Stondortmerkmole und
Nutzungsstrukturen sowie der Entwicklungsziele im Einzelnen die folgende, on—
hond der vorgestellten Kriterien begründete Abgrenzung des zentrolen Versor-
gungsbereiches Houptzentrum lnnenstodt:

- Dos Houptzentrum ist Überwiegend von Wohnbebouung, öffentlichen Ein—
richtungen und Gewerbeflächen (insb. im Südosten) umschlossen und um—
fosst olle wesentlichen einzelhondelsrelevo nten Bereiche und funktionolen
Ergönzungsbereiche der Neu— und Altstodt.

- Der Bereich erstreckt sich im Wesentlichen entlong der Achsen Bohn—
stroBe, NeustroBe, Friedrich—Ebert—StroBe sowie der Duisburger StroBe.

- Aufgrund des fehlenden Besotzes on Einzelhondelsnutzungen, der vorherr-
schenden Wohnprögung und der Quortiersprofilierungsstrotegie ous dem
Mosterplon Einzelhondel wird der zentrole Versorgungsbereich entlong
der Wiesenstroße und Friedrich—Ebert—Stroße eingekürzt.

Für die Bouleitplonung ist eine genoue rdumliche Festlegung des zentrolen Ver-
sorgungsbereiches erforderlich. Diese wird im nochfolgenden Steckbrief für dos
Houptzentrum lnnenstodt kortogrophisch dorgestellt. Zudem erfolgt eine Bewer—
tung einzelner Zentrenmerkmole onhond einer Bewertungsskolo in Form einer
Ampel:

hohe Quolitdt bzw. geringer Hondlungsbedorf

mittlere Quolitöt bzw. mittlerer Hondlungsbedorf

. = geringe Quolitöt bzw. hoher Hondlungsbedorf

Um die ortsspezifischen Gegebenheiten individuell zu bewerten, werden zudem
Abstufungen (grün/gelb, gelb/rot) hinsichtlich der Bewertungsskolo vorgenom—
men.
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Einwohner (Stadt Dinslaken)

I Nahrungs- und
Genussmittel

sonstiger kurzfristiger Einzelhandelsstruktur
Bedarfsbereich

Relative Einwohnerentwicklung bis 2027

69.159

—O,9 %

absolut anteilig

I mittelfristiger
Bedarfsbereich

langfristiger
Bedarfsbereich

Anzahl der Betriebe* 181 53 %

Gesamtverkaufsfläche in m2* 31.400 27 %

Anzahl der Leerstände** 30 14 %

Zentrenergänzende Funktionen 245 —

Exemplarische städtebauliche Situation

Räumliche Integration

makroräumlich in sehr zentraler Lage im Siedlungsbezirk Innenstadt verortet; mikroräumlich von Wohnbebauung und Öffentli-
chen Einrichtungen umgeben; im Südosten zudem Gewerbeflächen angrenzend; in räumlicher Nähe zu den Ergänzungsberei-
chen Gewerbegebiet Mitte sowie Thyssenstraße

Verkehrliche Erreichbarkeit

gute verkehrliche Anbindung für den MIV über das Überregionale Straßennetz (A 3, A 59 und B 8); Haupterschließungsachsen
sind die Friedrich-Ebert-Stra ße (wird gleichzeitig auch durch die Straßenbahn befahren) sowie die Hünxer Straße und Wilhelm-
Lantermann-Straße; ausreichende Anzahl an Parkplätzen im gesamten Innenstadtbereich; der Dinslakener Bahnhof befindet
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sich als zentraler ÖPNV-Knotenpunkt im nördlichen Innenstadtbereich, in fußlöufiger Nöhe zu den zentralen Einkaufslagen und
dient als wesentliche Überregionale Verbindungsmöglichkeit

Versorgungsfunktion .

Hauptzentrum Übernimmt Versorgungsfunktion fÜr das gesamte Stadtgebiet und umliegende Kommunen im Rahmen des mit-
telzentralen Versorgungsauftrags der Stadt Dinslaken; Versorgungsfunktion wird insbesondere Über Warengruppen des mit-
telfristigen Bedarfsbereichs abgedeckt; im Bereich Nahrungs- und Genussmittel verfÜgt das Hauptzentrum Über ein discount-
orientiertes Angebot, daher Übernimmt u. a. der mein real-Markt an der Thyssenstraße eine Ergönzungsfunktion hinsichtlich
eines voIIsortimentierten Lebensmittelangebots; zudem ergönzt der Lebensmitteldiscounter Aldi SÜd am Nahversorgungs-
standort Hans-Böckler-Straße das nahversorgungsrelevante Angebot des Hauptzentrums; aufgrund der hohen Einzelhandels-
dichte und des Einzelhandelsbesatzes verfÜgt das Hauptzentrum Über ein bedeutendes funktionales Gewicht; die Neutor Galerie
verfÜgt aufgrund des erweiterten Angebots (u. a. im Bekleidungssortiment) Über eine Überregionale Strahlkraft und hat die
Versorgungsfunktion des zentralen Versorgungsbereichs insbesondere im mittelfristigen Bedarfsbereich wesentlich verbessert

Einzelhandelsbesatz

deutliche Konzentration der Handelsnutzungen in der Neutor Galerie, Neustraße sowie deutlich nachgeordnet in der Bahnstraße
und Duisburger Straße; Besatz nimmt im Bereich der westlichen Neustra ße deutlich ab und wird zunehmend durch zentrener-
gönzende Funktionen geprögt; auch in den weiteren Lagen (u. a. Bahnstraße, Friedrich-Ebert-Straße) nimmt der Einzelhandels-
besatz aufgrund der Zunahme zentrenergönzender Funktionen deutlich ab; nördlich der Haupteinkaufslage zeichnen sich die
Nebenlagen durch Wohnnutzungen aus; strukturelle Konzentration von Leerstönden im Bereich der westlichen Neustra ße sowie
im Obergeschoss der Neutor Galerie; gewisse erkennbare Trading-Down-Tendenzen im Bereich der sÜdIichen Friedrich-Ebert-
Straße erkennbar; weitgehend standardisierte Schaufenstergestaltung der Einzelhandelsbetriebe; höhere Qualitöt der Schau-
fenster- und Werbegestaltung in der Altstadt; Werbeaufsteller prögen das Erscheinungsbild des öffentlichen Raums in der
Neustra ße; Kundenlöufe bzw. das Passantenaufkommen variiert zwischen Werktagen und Wochenendtagen (vgl. Passanten-
frequenzmessung im Rahmen des Masterplans Einzelhandel): an Werktagen (gemessen am Donnerstag) konzentriert sich das
höchste Passantenaufkommen auf den östlichen Bereich der Neustra ße, am Samstag verschiebt sich das absolute Passanten-
aufkommen in den mittleren Bereich der Neustra ße, an beiden Tagen ist eine Abnahme zwischen der mittleren und westlichen
Neustra ße aufzuweisen; die weiteren Lagen (Bahnstraße, Duisburger Straße, Eppinghover Straße) weisen ein deutlich niedrige-
res Passantenaufkommen auf

Branchenmix und Betriebsgrößenstruktur ‘

vorrangige Ausrichtung des Einzelhandels auf den mittelfristigen Bedarfsbereich; filialisiertes Angebot im Vergleich zum Ange-
bot an inhabergefÜhrten Fachgeschöften eher unterreprösentiert; Angebote fokussieren sich insb. auf den Erlebniseinkauf: gro-
ßes Angebot im innerstödtischen Leitsortiment Bekleidung; filialisierte Anbieter des Leitsortiments Überwiegend dem standar-
disierten Preissegment zuzuordnen; ergönzt wird das Sortiment vorrangig durch Einzelhandelsnutzungen in den Warengruppen
Nahrungs- und Genussmittel (discountorientierte Ausrichtung) sowie Drogeriewaren; größere Betriebsstrukturen konzentrieren
sich insb. in der Neutor Galerie sowie Bahnstraße, Roonstraße und am Platz D'Agen; die Haupteinkaufslage weist hingegen eine
relativ kleinteilige Betriebsg rößenstruktur auf

Zentrenergönzende Funktionen ‘

die Innenstadt von Dinslaken verfÜgt Über eine Reihe an einzelhandelsnahen (frequenzintensiven) Dienstleistungen; zudem wei—
sen die Filialen der Sparkasse und Commerzbank hohe Kundenlöufe in der Innenstadt auf; Mindernutzungen (u. a. Spielhallen)
sind im Hauptzentrum hingegen in einem geringen Umfang verortet; weitere öffentliche Einrichtungen (u. a. Rathaus, die Kath-
rin-TÜrks-Halle), welche außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs verortet sind, komplementieren den Nutzungsmix des
Hauptzentru ms

Städtebauliche Struktur

fehlende Knochenstruktur: östlich Neutor Galerie mit Neutorplatz als klarer Anker; Altmarkt wirkt aufgrund fehlender Frequenz-
nutzung nicht als Gegenpol; insgesamt kleinteilige und kompakte Strukturen (Ausnahmen: u. a. Sparkasse und Neutor Galerie)
im Hauptzentrum; hohe Immobilienqualitöt und historische Fassadengestaltung in der Altstadt im Vergleich zur Immobilien-
qualitöt in der Neustadt (insb. Neustra ße); zum Teil sehr heterogene Fassadengestaltung und Bebauungsstruktur in der Bahn-
straße und Friedrich-Ebert-Straße sowie in den weiteren Nebenlagen; moderne Bebauung im Bereich des Bahnhofs (u. a. Wohn—
bebauung, Stadthaus); Neubau der Neutor Galerie wurde behutsam in die Innenstadt integriert (gleichmößige Geschossigkeiten
zwischen Neutor Galerie und angrenzenden Immobilien am Neutorplatz), Ausrichtung des Einkaufszentrums zur Neustraße;
gewisse Trennwirkung der Friedrich-Ebert-Straße als stödtebauliche Barriere aufgrund hoher Verkehrsbelastung (Frequenz-
rÜckgönge sind jedoch bereits in der mittleren Neustra ße festzustellen)

Stödtebauliches Erscheinungsbild .

ansprechende Gestaltung der Haupteinkaufslage Neustra ße, BegrÜnungseIemente sowie neue Installation von Sitzmöglichkei-
ten und Blumenkösten entlang der Neustraße (entsprechend des Stadtmobiliars auf dem Neutorplatz), somit hohe Aufenthalts-
qualitöt und Steigerung der Attraktivitöt; modernes Erscheinungsbild der Neutor Galerie; sauberes und stödtebaulich attrakti-
ves Erscheinungsbild v. a. in der Altstadt; Passagen (Spiegel-Passage und Bohlen-Passage) wirken als unattraktive Röume; at-
traktives Erscheinungsbild setzt sich in der Bahnstraße, der Friedrich-Ebert-Straße sowie in weiteren Nebenlagen nicht vollstön-
dig fort (z. T. unattraktive Fassadengestaltung sowie eingeschrönkte Aufenthaltsqualitöt); Aufenthaltsqualitöt wird in der
Friedrich-Ebert-Stra ße aufgrund der hohen Verkehrsbelastung stark eingeschrönkt
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Markante Entwicklungen seit 2014/2018 n

Durch die Eröffnung der Neutor Galerie konnte die Versorgungsfunktion des zentralen Versorgungsbereichs wesentlich verbes-
sert werden: insbesondere das innerstädtische Leitsortiment Bekleidung wird durch entsprechende (großflächige) Angebots-
strukturen gestärkt, gleichzeitig werden jüngere Zielgruppen durch „moderne Marken” verstärkt angesprochen; zudem ergänzt
der Lebensmitteldiscounter in der Neutor Galerie das Angebot an Nahrungs- und Genussmitteln und der großflächige Expert-
Fachmarkt stärkt das Angebot im langfristigen Bedarfsbereich; der neu hergerichtete Neutorplatz bietet Potenzial für Sitz- und
Verweilmöglichkeiten sowie zur Einrichtung von Außengastronomiebereichen

Entwicklungsperspektive (Zukunftsfähigkeit) 0

klare Entwicklungsperspektive durch Masterplan Einzelhandel mitsamt QuartiersprofiIierungsstrategie als Alternative zu einem
klassischen Knochenmodell, funktionaIen/städtebaulichen Entwicklungsempfehlungen und quartiersspezifischen Nutzungsop-
tionen für die Haupteinkaufslage

Gesamtbewertung ‘

Das Hauptzentrum Innenstadt übernimmt eine bedeutende Versorgungsfunktion für das gesamte Stadtgebiet im Rahmen des
mittelzentralen Versorgungsauftrags der Stadt Dinslaken. Die Einzelhandelsstruktur ist insbesondere durch Warengruppen des
mittelfristigen Bedarfsbereichs geprägt. Zukünftig sollten weitere Einzelhandelsentwicklungen entsprechend der (vertiefenden)
Entwicklungsziele auf die profilierten Quartiere konzentriert werden. Die weiteren Teillagen gelten aus städtebaulicher Sicht
weiterhin als Teil des zentralen Versorgungsbereich, sollten zukünftig allerdings eher nicht als Ansiedlungsräume für struktur-
prägenden Handlungsnutzungen dienen.

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Erhebung Stadt + Handel 09/2022; Einwohner: Einwohnerbestandsdatei des
KRZN (Stand: 31.12.2021); Kartengrundlage: Stadt Dinslaken; Fotos: Stadt + Handel; Verkaufsfläche auf 100 m2 gerundet; * anteilig bezo-
gen auf Gesamtstadt; ** anteilige Leerstandsquote bezogen auf Standortbereich.

Potenzialflächen

Aufgrund der weitestgehend geschlossenen Struktur im Hauptzentrum von
Dinslaken sind zum Stand der Erarbeitung des vorliegenden Konzeptes keine grö—
ßeren verfügbaren Potenzialflächen innerhalb der ZVB—Abgrenzung erkennbar,
die ggf. zur Etablierung von zusätzlichen großformatigen Einzelhandelsstruktu—
ren geeignet wären. Potenzialflächen ergeben sich in der Innenstadt von Dinsla—
ken durch die bestehenden Leerstände (insb. in der Neustraße sowie im Oberge—
schoss der Neutor Galerie). Aus fachgutachterlicher Sicht sind Nachnutzungskon—
zepte entsprechend der Profilierung der einzelnen Quartiere gemäß des Master—
plans Einzelhandel unter Berücksichtigung der Nutzungspotenziale (s. Abbildung
17) zu konzipieren. Zudem könnte eine Restrukturierung des Obergeschosses der
Neutor Galerie, z. B. durch einen Ausbau des bestehenden Food Courts und einer
Anreicherung mit nicht handelsbezogenen Nutzungen (z. B. Dienstleistungen, öf—
fentliche Einrichtungen), erfolgen.

Neben den Potenzialflächen konnte bereits im Rahmen der Erarbeitung des Mas—
terplans Einzelhandel eine Entwicklungsfläche (außerhalb der ZVB—Abgrenzung)
identifiziert werden (s. Kartendarstellung), die allerdings in Abstimmung mit der
Stadt Dinslaken für nicht handelsbezogene Nutzungen qualifiziert werden soll,
sondern stattdessen für anderweitige Entwicklungen mit Innenstadtrelevanz
(z. B. Freizeitnutzungen, Hotellerie) qualifiziert werden soll. Aufgrund ihrer Be—
deutung für die Funktionsfähigkeit und Organisation des Hauptzentrums sowie
für den Umgang mit dem in unmittelbarer Nähe verorteten Lebensmittelmarkt
Aldi Süd wird die Entwicklungsfläche hier aufgeführt. Sie stellt allerdings kein Flä—
chenpotenzial für die Ansiedlung weiterer Einzelhandelsnutzungen dar.

Quartiersprofilierung

Das Hauptzentrum von Dinslaken ist kein homogenes Gebilde, sondern kann in
verschiedene Lagebereiche bzw. Quartiere differenziert werden. Aufgrund der
fehlenden „klassischen“ Knochenstruktur der Haupteinkaufslage stellt die
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Profilierung dieser Quartiere einen wichtigen Baustein zur zukunftsföhigen Ent—
wicklung des zentralen Versorgungsbereichs dar. Die bereits im Rahmen des Mas—
terplans Einzelhandel erarbeitete Profilierungsstrategie wird daher nachrichtlich
in das Einzelhandels— und Zentrenkonzept Übernommen (s. Abbildung ’l7).
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Abbildung 17: Quartiersabgrenzungen innerhalb des ZVB Hauptzentrum Innenstadt (nachrichtlich Übernommen)
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Kartengrundlage: Stadt Dinslaken.

Aufgrund der geringen Bedeutung als Handelslagen der Innenstadt wurden die
Nördliche Friedrich—Ebert—StraBe (Q7) und Südliche Friedrich—Ebert—Straße (Q 8)
im Rahmen des Masterplans Einzelhandel nicht weiter als Quartiere profiliert. Die
Beschreibung für die sechs Quartiere wird nachfolgend gemöB der Herleitung im
Masterplan Einzelhandel unveröndert Übernommen:

Q1 Neutor Galerie: Ankunftsort Neutorviertel. Das Neutorviertel stellt mit der
Neutor Galerie, dem Neutorplatz mit einer idealen Anbindung an die NeustraBe
sowie zahlreichen Parkmöglichkeiten den idealen An kunftsort für eine Innenstadt—
tour dar. Hier findet man die Handelsformate, die man auch erwartet — daneben
Gastronomie im Fast Food bzw. Fast Casual Bereich. Freizeitorientierte Dienst-
leistungen (auch in der Neutor Galerie) und ein Spezialitötenmarkt als weitere
Möglichkeit zur Belebung des Neutorplatzes runden das Erlebnis ab. Der Ein—
gangsbereich zur NeustraBe ist klar erkennbar und lockt mit ersten Angeboten.

Q2 Bahnstraße: Laut, lebendig, Iebensfroh. Auch wenn die Angebote der Bahn—
straße nicht den Geschmack aller Zielgruppen treffen — sie sind dennoch wichtig.
Umso mehr ist eine weitere Spezialisierung auf junge Altersgruppen sowie eine
punktuelle Erhöhung der Nutzungs— und Aufenthaltsqualitöt (insb. Parklets, Au—
Benbestuhlung und lnterieur von Imbiss—Gastronomie, Werbegestaltung) erfor—
derlich. Der weiteren Ansiedlung von Vergnügungsstötten sollte planerisch begeg—
net werden.

Q3 Östliche Neustraße: Die Bummelmeile. Wenn Besucherzinnen aufgrund der
Neutor Galerie nach Dinslaken kommen, dann sollten sie aufgrund der NeustraBe
dort bleiben. Dies ist der Ort für serviceorientierten Einzelhandel — sowohl inha—
bergeführt als auch filialisiert. Hochwertige Angebote locken die Kundzinnen
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desmöglichen Speziolitätenmorkts on und loden zu einem Besuch der quirligen
Fußgängerzone mit Cofes und Bistros ein. Die Geschäfte und Immobilien sollten
jedoch ouch hinsichtlich ihres Auftritts und ihrer Gestoltung den erworteten An—
sprüchen genügen, welche im Rohmen des Mosterplons genouer definiert werden.
Für eine Aufwertung des öffentlichen Roums (insb. Stodtgrün) wird (bereits jetzt)
oufgrund des begrenzten Plotzes ouf intelligente (z. T. ouch vertikole oder tem—
poräre) Lösungen zurückgegriffen.

Q4 Westliche Neustroße: Die Überraschungsbox. Die untere NeustroBe mocht ous
der Not eine Tugend! Heute finden sich hier nur noch wenige Einzelhondelsbe—
triebe mit Strohlkroft. Zudem herrscht eine hohe Fluktuotion im Nutzungsbesotz
sowie eine für Dinsloken überdurchschnittlich hohe Leerstondsquote. Doch dos
durch den Strukturwondel sinkende Mietniveou ergeben sich neue Möglichkeiten
für experimentellere und innovotive Geschäftsmodelle in den Bereichen Hondel,
Gostronomie und Kulturwirtschoft — oder ein wilder Mix dorous. Hier soll der
Roum geschoffen werden für speziolisierte und im hohen MoBe individuolisierte
Angebote, die neugierig mochen und die Besucherzinnen zum Weiterschlendern
motivieren — nicht ein Geschäft olleine, sondern die Vielfolt und Mischung der ein—

zelnen Nutzungen. Anders ols die obere NeustroBe nimmt hier die stork dominie—
rende Hondelsprägung ob. Stottdessen sollen hier ouch Hybridkonzepte und
Gostronomienutzungen eine Rolle spielen und — ols funktionoler Übergong — einen
Vorgeschmock ouf die Altstodt bieten. Dozu müssen ollerdings die Possogen ouf—
gewertet und der Wondel in enger Abstimmung mit den Immobilieneigentü—
merzinnen begleitet werden.

Q5 Duisburger Straße: Genuss & frische Ideen. Die Altstodt wird longfristig kein
klossischer Hondelsstondort mehr sein. In Zukunft wird dieser Bereich (noch stär—
ker) durch Gostronomie, freizeitorientierte und kulturnohe Dienstleistungen ge—
prägt sein. So sollen sich die gostronomischen Betriebe insb. im gehobenen Seg—
ment weiterentwickeln und ein Angebot on Kneipen und Bors zur Belebung der
Altstodt ouch in den Abendstunden geschoffen werden. Neben diesem Profilfokus
konn jedoch ouch urbone Produktion bzw. innenstodtoffines Gewerbe eine wich—
tige und wertvolle Rolle im Nutzungsmix spielen. Der Altstodt—Chorme und die
gostronomischen Betriebe können Stondortfoktoren für Betriebe der Kultur— und
Kreotivwirtschoft oder Co—Working—Spoces sein — gonz noch dem Motto „Genuss
& frische Ideen”. Eine Schlüsselfunktion für die weitere Profilierung der Loge
kommt dobei sowohl der leerstehenden Immobilie (ehem. Tedi) sowie der Stodt—
bibliothek zu (siehe Schlüsselprojekte im Mosterplon Einzelhondel).

Q6 Altmarkt: Die gute Stube. Die individuellen Einzelhondelsongebote om Alt—
morkt sollen erholten bleiben — eine zentrole Rolle kommt jedoch zukünftig der
Stärkung und gezielten Ansiedlung hochwertiger Gostronomiebetriebe zu. Dozu
zählt ouch die Stärkung und Weiterentwicklung von Themenmärkten und weite—
ren Events dm Altmorkt. Durch eine Erweiterung des gostronomischen Angebotes
mit AuBengostronomie konn die hohe Aufentholtsquolität des Altmorktes stärker
in Wert gesetzt werden. Zudem können sich (z. B. bei der Ansiedlung eines Res—
touronts) Synergieeffekte mit den Veronstoltungsoktivitäten und kulturellen An—
geboten (z. B. Lesegorten on der Stodtinformotion) im Bereich des Stodtporks
ergeben. Dozu sollte jedoch ouch der Eingongsbereich zum Altmorkt (von der
Seite des Stodtporks ous) selbstbewusster inszeniert werden. Flonkiert werden
können diese Nutzungen durch lodenähnliche Dienstleistungsbetriebe oder einen
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Ausbau der (bereits in Ansatzen vorhandenen) Kreativwirtschaft, wie z. B. Ateli-
ers für Künstlerzinnen oder Proberaume/ Studios für Musikerzinnen. Der Altmarkt
kann so das Aushangeschild für einen gelungenen Mix aus Wohnen, Arbeiten und
Erlebnis sein, der die ganze Altstadt zukünftig prögen wird.

Entwicklungsziele und -empfehlungen für den zentralen Versorgungsbereich

Aufgrund der Versorgungsfunktion des Hauptzentrums Innenstadt für die Ge-
samtstadt ist vor allem die Sicherung und Weiterentwicklung im Sinne der mittel—
zentralen Versorgungsfunktion eine künftige Herausforderung, aus welcher nach—
folgende Erhaltungs— und Entwicklungsziele abgeleitet werden. Diese sollen in al—
len stadtebaulichen und stadtentwicklungspolitischen Planungen der Stadt
Dinslaken, die einen Bezug zum Hauptzentrum aufweisen, berücksichtigt werden.

ENTWICKLUNGSZIELE HAUPTZENTRUM INNENSTADT

Starkung der gesamtstödtischen Versorgungsfunktion für Güter aller Bedarfsstufen
Sicherung der für die Funktion als Hauptzentrum unerlasslichen Mag netbetriebe
Konzentration von frequenzintensiven Handelsnutzungen auf die dafür profilierten Quartiere
quantitative und branchenspezifische Abrundung des (Einzelhandels—)Angebots entsprechend
der Empfehlungen bzw. Quartiersprofilierung im Rahmen des Masterplans Einzelhandel
Sicherung und Starkung der Vielfalt an kleinen, inhabergeführten Fachgeschaften; gleichzeitig
Sicherung und Starkung sowie Ansiedlung weiterer Magnetbetriebe
Schaffung von marktadaquaten und zukunftsfahigen Flachen durch Nachnutzung bestehender
Leerstande und Erschließung neuer Flachen

VERTIEFENDE EMPFEHLUNGEN HAUPTZENTRUM INNENSTADT
(NACHRICHTLICH AUS MASTERPLAN EINZELHANDEL ÜBERNOMMEN)

Funktionsstruktur
Konzentration der Einzelhandelsnutzungen auf die dafür vorgesehenen Lagebereiche (siehe
Quartiersprofilierung)
lagespezifische Profilierung der einzelnen Lagen gemaB der Quartiersprofilierung
Ansiedlung von Systemgastronomie am Neutorplatz bzw. in der Neutor Galerie (mit L'Osteria
bereits umgesetzt)
vorrangige Etablierung von nachhaltigen Konzepten in Leerstanden und nachrangig Etablie—
rung von Zwischennutzungen oder Pop—Up—Konzepten (Mitwirkungsbereitschaft der Immobili—
eneigentümerzinnen vorausgesetzt)
Sicherung des Wochenmarktes auf dem Altmarkt als wichtige Magnetnutzung

Angebotsportfolio
Fokussierung der Entwicklung im Einzelhandel auf die Ansiedlung innovativer und individueller
Konzepte
Etablierung von Hybrid— und Mixed—Use—Konzepten in den dafür geeigneten Lagebereichen
(siehe Quartiersprofilierung)
Starkung der (AuBen—)Gastronomie in den dafür geeigneten Lagebereichen (siehe Quar—
tiersprofilierung)
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Nutzungsqualitöten
Unterstützung durch niedrigschwellige Übergongslösungen (z. B. „Lego—Rompen“) bei Bedorf
(Großteil der Lodenlokole bereits borrierefrei gestoltet)
Verbesserung der Sichtborkeit und LodenlokolerschlieBung in Verbindung mit einer bewussten
Umgestoltung und Verbesserung der Schoufenster— und Werbegestoltung durch Gewerbetrei—
bende
Schaffung von tempordren Aufentholtsfldchen (z. B. durch Porklets)
„kosmetische“ Aufwertung der Hondelsfossoden (z. B. durch Bemolung oder Beg rünung) durch
Gewerbetreibende und Immobilieneigentümerzinnen
konsequente Umsetzung und Berücksichtigung der Gestoltungssotzung durch Gewerbetrei—
bende
Berotung und Förderung der Gewerbetreibenden für ottroktive Schoufenster— und Werbege-
stoltung (z. B. durch Dekorotions—Workshops)
Etoblierung gemeinsomer Gestoltungselemente entsprechend der Quortiersprofilierung und
gemeinsome Umsetzung durch Gewerbetreibende
Erweiterung der bestehenden Gestoltungssotzung zu einer Gestoltungsfibel durch Festlegung
von Mindeststondords (insb. Begrünung) und Aufzeigen von konkreten Beispielen
Unterstützung und Berotung zu einer ottroktiven Gestoltung der AuBengostronomiebereiche
und Umsetzung der Gestoltungsmöglichkeiten durch die Gostronomzinnen
Sicherheit durch einheitliche Kernöffnungszeiten goro ntieren
Anpossung der Öffnungszeiten on dos Einkoufsverholten der Kundzinnen (Berücksichtigung von
Berufstötigen), z. B. durch kürzere Mittogspousen on Wochentogen oder einzelne Toge ohne
Mittogspouse (donn ggf. dofür spdtere Lodenöffnung)
Anerkennung des frequenzstorken Somstogs, z. B. durch Verlöngerung der Öffnungszeiten
(ggf. ouch ohne Mittogspouse); im Gegenzug ggf. Verkürzung der Öffnungszeiten on einem
frequenzschwochen Wochentog

Stadtraumqualitöten
Prüfung der Umgestoltung des Übergongsbereichs Friedrich—Ebert—Stroße ols Shored Spoce
Aufwertung prögender Fossoden (in zentroler Loge) im Rohmen des Hof— und Fossodenpro—
gromms
Erneuerung der Beleuchtung und gestolterische Aufwertung der Possogen durch lmmobilienei—
gentümerzinnen (zur Herstellung der Sicherheit und Vermeidung von Vondolismus)
Attroktivierung der Schoufenstergestoltung in den Possogen durch die ongrenzenden Gewer—
betreibenden zur Steigerung der Aufentholtsquolitdt
oktive Einbindung der Eigentümerzinnen hinsichtlich Verbesserung von Souberkeit und Sicher—
heit in den Possogen
Nutzung der Spiegel—Possoge zu Morketingzwecken (Spiegel werden bereits jetzt teilweise für
Instogrom genutzt)
Verbesserung des Erscheinungsbildes durch professionelles Groffiti
Attroktivierung und Umgestoltung des Bohnhofvorplotzes (u. o. ottroktive Sitz— und Aufent—
holtsmöglichkeiten, Begrünung)
Schoffung grüner „Inseln“ in der lnnenstodt dufgrund fehlender innerstödtischer Grünfldchen,
z. B. tempordrer Stodtgorten, Einrichtung von Hochbeeten (konstonte Pflege der Grünele—
mente erforderlich)
Etoblierung weiterer Grünelemente in der Fußgängerzone (z. B. Blumenkübel in den Eingongs—
bereichen der Lodenlokole)
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Erreichbarkeit & Orientierung
Einrichtung eines touristischen Wegeleitsystems
klarer Gestaltungsduktus bei Beschilderung und Leitsystemen
Erneuerung/Installation der Beschilderung an den Passagen
Aushang eines Quartiersplans an der Litfaßsäule im Eingangsbereich der Duisburger Straße
Etablierung visueller Gestaltungselemente, um Besucherzinnen von der Neutor Galerie Über die
Neustraße in die Altstadt zu führen
Hervorhebung/visuelle Ausweisung der Neustraße als Eingangstor in die Fußgängerzone
klare Kennzeichnung und Attraktivierung der Passagen als Durchgänge zur Haupteinkaufslage
stärkere Betonung der Eingangssituation zwischen Rathaus und Altstadt (Stadttor Ritter—
straße) mittels eindeutiger Ausweisung als Eingang in die Altstadt
weiterhin Erhebung von Parkgebühren zur Abwehr von Dauerparkerzinnen
Höhe der Parkgebühren erscheint unter Berücksichtigung der zukünftig anzusprechenden Ziel—
gruppen, der allgemeinen Zielstellungen und des Benchmarkings für angemessen
ggf. Vereinheitlichung der Parkgebühren mit Parkhaus Neutor Galerie
(temporäre) Reduzierung der straßenseitigen Stellplatzmöglichkeiten (insb. Bahnstraße) und
Lenkung des Autoverkehrs zu größeren Parkflächen
Etablierung eines Parkleitsystems zur einheitlichen Beschilderung für Parkmöglichkeiten
Verbesserung der Übersichtlichkeit unterschiedlicher Anbieter zum Smart—Parking an Park—
scheinautomaten
Sensibilisierung von Gewerbetreibenden auf Möglichkeiten des Smart—Parkings (insb. Verlän-
gerung der Parkdauer via Handy)
ggf. Rabatt—/Gutscheinaktionen für Parkscheine beim Einkauf in der Innenstadt
Sicherung der guten Anbindung der Dinslakener Innenstadt per MIV und ÖPNV
Erhalt der Haupteinkaufslagen als Fußgängerzonen
Etablierung von Hinweisschildern „Bitte keine Fahrräder abstellen!“ zur Vermeidung „wild“ ab—
gestellter Fahrräder (v. a. in zentraler Lage)
Einrichtung von E—Bike Ladestationen an zentralen Plätzen
Etablierung eines Fahrradverleih—Anbieters entsprechend der Anbieter im Umland (z. B. met—
ropolradruhr)

Immobilienqualitäten
gezielte Umsetzung von Sanierungs— und Modernisierungsmaßnahmen durch die Immobilienei—
gentümerzinnen
verstärkte Bekanntmachung von niedrigschwelligen Angeboten zur Sanierungs— und Moderni—
sierungsberatung sowie Förderberatung für Eigentümerzinnen (im Rahmen des Hof— und Fas-
sadenprogramms)
Verstärkung der Unterstützung der Eigentümerzinnen bei Sanierungsmaßnahmen durch wei—
tere Intensivierung der Kontaktaufnahmen, insb. durch konkrete Ansprache von Eigentümerzin—
nen sanierungsbedürftiger Immobilien
Aufwertung der Fassadengestaltung insb. im Bereich des Neutorplatzes

Image & Marketing
stetige Weiterentwicklung und Neuausrichtung bestehender Veranstaltungsformate zur Stär—
kung des Einzelhandels und Belebung der Innenstadt (Beispiele: Plettenberger Stadt—Dinner,
Dortmund ä la Carte, „Die Blaue Nacht“ in Nürnberg)
stärkere Vernetzung der Veranstaltungsflächen (v. a. Altmarkt und Neutorplatz) bei größeren
Events
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Verknüpfung von Aktionen mit Zielgruppen und Gewerbetreibenden der Dinslakener Innenstadt
(z. B. Ostereiersuche in Schaufenstern)
modularer Ausbau der stödtischen Website dinslaken—erleben.de (Vorstellung der Gewerbe—
treibenden in kleinen Geschichten (digitales „Storytelling“), Bindung der Kundzinnen zum loka—
len Einkaufen in der Innenstadt, Vorstellung der einzelnen Quartiere und ihrer Qualitöten, Er—
arbeitung von Themen— oder Genussrouten fÜr verschiedene Besuchsanlösse, Einrichtung der
Website als Landing—Page fÜr das öffentliche WLAN)
Einrichtung öffentlichkeitswirksamer Marketingmaßnahmen im öffentlichen Raum und an öf—
fentlichen Plötzen (z. B. Instagram—/Selfie—Hotspots)

Digitale Sichtbarkeit & Services
Information an alle Gewerbetreibenden zur Option des Smart—Parkings (zur Weitergabe der
Informationen an eigene Kundzinnen)
Einrichtung von Micro—Hubs an zentralen Orten in der Innenstadt zur Abholung von Einköufen
oder Zwischenlagerung eigener Einköufe
Einrichtung von Smart Terminals (z. B. Post oder Amazon) zur Erhöhung der Frequenzen
„Dinslakener Schaufenster“: Bewerbung monatlich wechselnder Sonderangebote der lokalen
Gewerbetreibenden auf dinslaken—erleben.de
Einrichtung „digitales Schaufenster” in leerstehenden Ladenlokalen (Passantzinnen können das
digitale Schaufenster Über ihr eigenes Smartphone bedienen und sich somit Über die Innenstadt
informieren)
Verknüpfung der Inhalte der neu aufgestellten Website mit digitalen Schaufenstern

6.1.4 Stadtteilzentrum Hiesfeld

Das Stadtteilzentrum Hiesfeld bildet neben dem Hauptzentrum Innenstadt den
zweitgrößten zusammenhöngenden, stödtebaulich integrierten Geschöftsbe—
reich der Stadt Dinslaken und Übernimmt eine wichtige Versorgungsfunktion inkl.
eines starken, identitötsbildendenden Charakters fÜr den Stadtteil Hiesfeld. Das
Stadtteilzentrum verfÜgt Über ein sowohl funktional wie auch stödtebaulich ho-
hes Gewicht und wurde ebenfalls in der Erarbeitung des Masterplans Einzelhandel
berÜcksichtigt. Die dort aufgefÜhrten Entwicklungsempfehlungen werden daher
nachrichtlich in das Einzelhandels— und Zentrenkonzept Übernommen. Die Ab-
grenzung gemöB des EHZK 2014/2018 hat sich bewöhrt und wird im Rahmen der
Fortschreibung fÜr den ZVB Stadtteilzentrum Hiesfeld, trotz des Wegfalls eines
strukturprögenden Betriebs im SÜden des zentralen Versorgungsbereichs, unver—
öndert Übernommen.
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ZVB STADTTEILZENTRUM HIESFELD

Räumliche Analyse

Funktion

0 Nohrungs— und Genussmittel
" sonstiger kurzfristiger Bedarf
o mittelfristiger Bedarf

langfristiger Bedarf
o Zentrenergänzende Funktion

Leerstand
Netto

Betriebsgrößenstruktur in i'i'iz

unter" lÜÜ r‘i’iP

100 - 399 m2
400 - 3’99 r-r-i2
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50 m

Verkaufsfläche nach Bedarfsstufen Versorgungsbereich

Einwohner (Ortsteil Hiesfeld) 15.335

_ Nahrungs_ und Relative Einwohnerentwicklung bis 2027 -O,9 %
Genussmittel

sonstiger kurzfristiger EinzelhandelsstrUktur ClOlUt anteilig

Bedarfsbereich

. . . Anzahl der Betriebe* 47 14 %
I mittelfristiger

Bedarfsbereich _
Gesamtverkaufsfläche in m2* 4.800 4 %

langfristiger
Bedarfsbereich -- ** oAnzahl der Leerstande 3 ö /o

Zentrenergänzende Funktionen 80 -

Exemplarische städtebauliche Situation

Räumliche Integration ‘

makroräumlich zentral im Ortsteil Hiesfeld (östliches Kerngebiet) verortet; Wohnbebauung umgibt den zentralen Versorgungs-
bereich hinsichtlich der mikroräumlichen Einordnung und ist somit als städtebaulich integriert zu bewerten

Verkehrliche Erreichbarkeit .

Anbindung des Zentrums Über die Karl-Heinz-Klingen-Stra Be/Oberhausener Straße im nördlichen Bereich und Über die Hügel-
straße im südlichen Bereich gewährleistet; Sterkrader Straße und Hohlstraße als verkehrsberuhigte Zonen (Einbahnstraße) aus-
gewiesen; hinreichende Anbindung des Stadtteilzentrums Hiesfeld durch den ÖPNV (zentral gelegene Bushaltestelle „Hiesfeld
Kirche“ und südlich gelegene Bushaltestelle „Sterkrader Stra Be“)
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Versorgungsfunktion

zentraler Versorgungsbereich Übernimmt vorrangig Versorgungsfunktion für den Ortsteil Hiesfeld; dem Hauptzentrum Innen-
stadt hierarchisch nachgeordnet; deutlich schwächeres funktionales Gewicht im Vergleich zum Hauptzentrum Innenstadt; Ab-
grenzung des Einzelhandelsangebots im Vergleich zum Hauptzentrum Innenstadt: Einzelhandelsangebot im Wesentlichen auf
Bedürfnisse der Bürger des Ortsteils Hiesfeld ausgerichtet (vereinzeltjedoch auch Kunden aus dem Ruhrgebiet); dennoch ist von
gewissen sortimentsbezogenen Konkurrenzbeziehung zum Hauptzentrum aufgrund einer nicht voIIumfänichen Angebots-
breite im Stadtteilzentrum auszugehen

Einzelhandelsbesatz

dichter Einzelhandelsbesatz konzentriert sich auf die mittleren Bereiche der Sterkrader Straße und der Hohlstraße; Kundenläufe
zum südlichen Bereich des zentralen Versorgungsbereichs (ab Kanzlerstraße) aufgrund der abnehmenden Einzelhandelsdichte
und geringeren Angebotsqualität eingeschränkt; stark abnehmende Einzelhandelsdichte im nördlichen Teil des zentralen Ver-
sorgungsbereichs sowie im Bereich des Jahnplatzes; fehlende Knochenstruktur aufgrund des Wegfalls des REWE City bzw. Um-
zug des Netto-Marktes (unattraktives Erscheinungsbild des ehem. Netto-Marktes); keine räumliche Konzentration von Leer-
ständen

Branchenmix und Betriebsgrößenstruktur .

vorrangige Ausrichtung des Einzelhandelsangebotes auf den mittelfristigen Bedarfsbereich (insb. Leitsortiment Bekleidung);
zudem Angebotsprägungen in den Sortimentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogerie/Parfümerie/Kosmetik,
Apotheken; niedriger Filialisierungsgrad aufgrund hohen Anteils an inhabergeführten Fachgeschäften; gut funktionierender Wo-
chenmarkt ergänzt die Angebotsstruktur; zentraler Versorgungsbereich ist insbesondere durch kleinteilige Betriebsg rößenstruk-
tur geprägt, Ansiedlungsbemühungen filialisierter Einzelhandelsnutzungen sind eingeschränkt; geringe Anzahl an Ankernutzun-
gen im zentralen Versorgungsbereich

Zentrenergänzende Funktionen ‘

zentraler Versorgungsbereich ist durch verschiedene zentrenergänzende Funktionen, mit einem hohen Anteil an einzelhandels-
nahen Dienstleistungen, bereits gut ausgestattet; Stadteilzentrum verfügt über ein imbissorientiertes Gastronomieangebot mit
preisorientierten bis standardisierten Preisniveau; AggIomeration von Gastronomienutzungen im südlichen Teil des Stadtteil-
zentrums vorzufinden; Volksbank und Sparkasse als wichtige Ankernutzungen des Dienstleistungssektors

Städtebauliche Struktur .

bandartige Struktur entlang der Geschäftsstraßen (Hohlstra ße und Sterkrader Straße); Aufweitung der Struktur im Bereich der
Dorfkirche und Bistro/Kiosk; Dorfkirche als städtebauliche Dominante; Jahnplatz als großflächige Platzsituation (Nutzung als
kostenpflichtiger Parkplatz und Standort des Wochenmarktes); Kreuzungsbereich Sterkrader Straße/Kanzlerstraße: Trennwir-
kung zur Haupteinkaufslage der Sterkrader Straße durch städtebaulichen und funktionalen Bruch, somit deutliche Abnahme
der Einkaufsatmosphäre

Städtebauliches Erscheinungsbild .

Stadtteilzentrum durch kleinteilige Bebauungsstrukturen geprägt; attraktives Erscheinungsbild des Jahnplatzes sowie des Be-
reichs um Bistro/Kiosk aufgrund abgeschlossener Sanierungsmaßnahmen; Einfassung des Jahnplatzes durch angrenzende Be—
bauung verbesserungswürdig; abnehmende Attraktivität des Straßenraums sowie der Fassadengestaltung im südlichen Bereich
des Stadtteilzentrums

Markante Entwicklungen seit 2014/2018 0

Schließung des REWE City als wichtige Ankernutzung und einziger Lebensmittelmarkt im Ortsteil Hiesfeld (neben Netto-Markt);
Umzug des Netto-Marktes in ehemaligen Leerstand des REWE City, dadurch strukturprägender Leerstand mit (noch) fehlender
Entwicklungsperspektive und derzeit fehlender Ankerpunkt im Süden des zentralen Versorgungsbereichs (Einschränkung der
Knochenstruktur)

Entwicklungsperspektive (Zukunftsfähigkeit) n

Nachnutzung des ehem. Netto-Marktes durch die Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebs oder einer Mixed-Use-Immobilie mit
frequenzsteigernden Nutzungen zum Erhalt der Knochenstruktur des Zentrums anzustreben; Stärkung und Weiterentwicklung
der Einzelhandelsstruktur mit Fokussierung des Angebotes auf die Bedürfnisse der Bürger des Ortsteils

STADT'HANDEL Zentren— und Standortkonzept 57



 

Gesamtbewertung ‘

Das Stadtteilzentrum ist hinsichtlich der funktionalen und städtebaulichen Ausgestaltung in Teilen verbesserungswü rdig, Über-
nimmt für den Ortsteil Hiesfeld jedoch ein bedeutende Versorgungsfunktion. Der zentrale Versorgungsbereich sollte perspekti-
visch entsprechend der Entwicklungsziele, die im Rahmen des Masterplans Einzelhandel (insb. Konzentration der Einzelhandels-
strukturen auf den Bereich der Sterkrader Straße) erarbeitet wurden, profiliert und gestärkt werden. Die Nachnutzung des
strukturprägenden Leerstands im südlichen Teil des zentralen Versorgungsbereichs zum Erhalt der Knochenstruktur sollte dabei
höchste Priorität haben.

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Erhebung Stadt + Handel 09/2022; Einwohner: Einwohnerbestandsdatei des
KRZN (Stand: 31.12.2021); Kartengrundlage: Stadt Dinslaken; Fotos: Stadt + Handel; Verkaufsfläche auf 100 m2 gerundet; * anteilig bezo-
gen auf Gesamtstadt; ** anteilige Leerstandsquote bezogen auf Standortbereich.
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Potenzialflöchen
Durch die Verlogerung des Netto—Morktes on den ehemoligen Stondort des
REWE—City ergibt sich im südlichen Bereich des zentrolen Versorgungsbereichs
oufgrund des derzeitigen Leerstonds eine Potenziolflöche (s. Kortendorstellung).
Eine Nochnutzung der Bestondsimmobilie oufgrund der gering frequentierten
Loge und nicht morktodöquoter Verkoufsfldchendimensionierung der Be—
stondsimmobilie könnte sich zukünftig ols Herousforderung erweisen. Noch Mög—
lichkeit ist eine Sonierung bzw. ein Neubou der Immobilie onzustreben. Aus foch—
gutdchterlicher Sicht ist die Nochnutzung durch die Ansiedlung eines Einzelhon—
delsbetriebs oder einer Mixed—Use—Immobilie mit frequenzsteigernden Nutzungen
zum Erholt der Knochenstruktur des Zentrums onzustreben. Im Zusommenspiel
mit einer perspektivischen Aufwertung des öffentlichen Roums sowie der Quolifi—
zierung der gostronomischen Nutzungen im Umfeld besteht dos Potenziol für ei—
nen ottroktiven Gegenpol zum IVIorktplotz.

Allgemeine Entwicklungsziele und -empfeh|ungen

Aufgrund der Versorgungsfunktion des Stodtteilzentrums für den Ortsteil Hies—
feld, werden nochfolgende Erholtungs— und Entwicklungsziele obgeleitet. Diese
sollen in ollen stödteboulichen und stodtentwicklungspolitischen Plonungen der
Stodt Dinsloken, die einen Bezug zum Stodtteilzentrum oufweisen, berücksichtigt
werden.

ENTWICKLUNGSZIELE STADTTEILZENTRUM HIESFELD

Störkung der stodtteilspezifischen Versorgungsfunktion für Güter des ku rz— und mittelfristigen
Bedorfsbereichs
Sicherung des für die Funktion des Stodtteilzentrums unerlösslichen Lebensmittelmorkts
quontitotive und bronchenspezifische Abrundung des Einzelhondelsongebotes
Sicherung und Störkung der Vielfolt on kleinen (inhobergeführten) Fochgeschöften entspre—
chend der Profilierungsziele im Rohmen des Mosterplons Einzelhondel (s. vertiefende Empfeh—
lungen für dos Stodtteilzentrum Hiesfeld)
Erholt und Weiterentwicklung der Funktionsmischung ous Einzelhondel, Gostronomie und
Dienstleistung ergdnzt durch Wohnen
Schoffung von morktodöquoten und zukunftsföhigen Flöchen durch Nochnutzung bestehender
Leerstönde und Erschließung neuer Fldchen (insb. Nochnutzung der Potenziolflöche)

VERTIEFENDE EMPFEHLUNGEN STADTTEILZENTRUM HIESFELD
(NACHRICHTLICH AUS MASTERPLAN EINZELHANDEL ÜBERNOMMEN)

Funktionsstruktur
Konzentrotion von Einzelhondelsnutzungen entlong der Sterkroder StroBe
Verdichtung der Nutzungen im südlichen Bereich des Stodtteilzentrums (bis RolondstroBe) zur
Reduzierung des funktionolen Bruchs
Etoblierung weiterer Gostronomienutzungen im Bereich des Johnplotzes (Synergieeffekte mit
Wochenmorkt möglich); gezielte Ansiedlung fehlender Betriebstypen dm Johnplotz (u. o.
Bistro, Kneipe)
Erholt und Stdrkung wichtiger Frequenzbringer (Lebensmittelmörkte) zur Störkung der Kno—
chenstruktur
Weiterentwicklung und konsequente Störkung des Wochenmorktes (z. B. Etoblierung weiterer
gostronomischer Angebote)
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Angebotsportfolio
- Profilierung des Stadtteilzentrums hinsichtlich inhobergeführter Einzelhandelsbetriebe
- Ausweitung des Einzelhandelsangebots hinsichtlich der Bedürfnisse der Hiesfelder (Fokus auf

Regionalitöt, Produkte mit Mühlendorf—Chora kter etc.)

Nutzungsqualitöten
. Umsetzung von Attraktivierungsempfehlungen zur Verbesserung der Schaufenster— und Wer-

begestoltung durch die Gewerbetreiben
- Unterstützung der Gewerbetreibenden durch Workshop für eine attraktive Schoufenster— und

Werbegestoltung
- Etablierung gemeinsamer Gestaltungselemente zur Identitötsstörkung des Stodtteilzentrums

(z. B. Aufkleber in Schaufenstern mit Symbol der Mühle) und Beteiligung aller Gewerbetreiben—
den bei der Umsetzung

- Aufwertung der Fassadengestaltung im südlichen Bereich des Stadtteilzentrums (ab Kanzler—
stroBe)

- Modernisierung prögender Fassaden (insb. im Bereich des Jahnplotzes und der Sterkroder
Straße): u. o. südlich angrenzende Bebouungsstruktur MorschollstroBe, Geböude Sterkroder
Straße 253 und 2o’l

Stadtraumqualitöten
. stödtebouliche Aufwertung der Immobilien sowie des öffentlichen Raums im südlichen Bereich

des Stadtteilzentrums
- Verdichtung der Nutzungen im südlichen Bereich des Stadtteilzentrums (bis RolandstroBe) zur

Reduzierung des funktionalen Bruchs
- Ansiedlung weiterer Gastronomiebetriebe am Jahnplatz zur Nutzung der stödteboulichen

Quolitöt als zentrale Mitte

Erreichbarkeit & Orientierung
- Steigerung der Sichtbarkeit der Eingongssituotionen im nördlichen Bereich Richtung Sterkra—

der Straße sowie im südlichen Bereich des Stadtteilzentrums (Kreuzungsbereich Sterkroder
Straße/RolandstraBe)

- Ausweisung wichtiger Plötze und Nutzungen (u. a. Johnplotz, Bürgerbüro)
- Prüfung der Toktung der Buslinien
- Ausweitung der Verkehrsberuhigung insb. in den nördlichen Bereich der Sterkroder Straße
- Prüfung einer durchgehenden Verkehrsberuhigung in den südlichen Bereich des Stadtteilzent—

rums bis Rolandstroße; somit Störkung des stödteboulichen Zusammenhangs und Hervorhe—
bung der Sterkrader Straße als Houptverbindungsochse des Stodtteilzentrums

Immobilienqualitöten
- bei zukünftigen Leerstönden wird empfohlen diese hinsichtlich der Profilierungsonsötze für das

Stadtteilzentrum Hiesfeld mit inhobergeführtem Einzelhandel nochzunutzen
- im Bereich der Dorfkirche sind aufgrund der attraktiven Lage und stödteboulichen Gestaltung

gastronomische Nutzungen empfehlenswert (aktuell Neuonsiedlung eines Restaurants im
ehem. Mühlencofe)

Image & Marketing
- verstörkte Durchführung von Veranstaltungen zur Störkung der ldentitöt und Identifikation der

Bürger mit dem Stadtteil (z. B. Stadtteilfeste unter Einbeziehung des Wochenmarktes oder
anderer Morktevents)
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. bewusstes Aufgreifen identitatsstiftender Themen, wie bspw. Mühle, zur weiteren Imagebil—
dung des Stadtteilzentrums

- Etablierung eines Willkommensangebots (z. B. Gutscheinheft, Willkommenspaket) für Hiesfel—
der Neubürger oder Integration des Stadtteils in bestehende Aktion im Rahmen des Dinslake—
ner Willkommens—Scheckheftes

. Vorstellung der einzelnen Handler und Gewerbetreibenden auf der Website der Werbegemein—
schaft Hiesfeld

Digitale Sichtbarkeit & Services
- Ausbau der Website der Werbegemeinschaft Hiesfeld: neben Veranstaltungen sollten auch An—

gebote und Besonderheiten des Stadtteilzentrums beworben werden
(Sonder—)Angebote und Aktionen der Einzelhandler
Neueröffnungen oder Konzeptanderungen von Gastronomen
Vorstellung der Handler, Gastronomen und Dienstleister zur Erhöhung und
Unterstützung der digitalen Sichtbarkeit der Gewerbetreibenden
ggfs. Angebote und Besonderheiten des Wochenmarktes sowie Vorstel—
lung des einzelnen Marktbeschicker
Informationen rund um das Thema Mühle

6.1.5 Nahversorgungszentren

Im Rahmen des EHZK 2014/2018 wurden zwei Standortbereiche als Nahversor—
gungszentren ausgewiesen. lm Rahmen der Konzeptfortschreibung wird eine
Neubewertung der Standortbereiche hinsichtlich ihrer Ausweisung als Nahversor—
gungszentren vorgenommen. Die Neubewertung basiert auf den nachfolgenden
Analyseergebnissen und umfasst einerseits eine Bewertung der bestehenden
Strukturen und andererseits eine Bewertung der zukünftigen Entwicklungsmög—
lichkeiten. Auf Basis der Bewertungen wird abschließend beurteilt, welche Funk—
tion die Bereiche im Standortgefüge der Stadt Dinslaken übernehmen sollen und
wie sie konzeptionell einzuordnen sind.
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ZVB NAHVERSORGUNGSZENTRUM AUGUSTASTRAßE

Räumliche Analyse

Funktion
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Verkaufsfläche nach Bedarfsstufen Versorgungsbereich

Einwohner (Ortsteile Bruch und Lohberg*) 18.161

N Relative Einwohnerentwicklung bis 2027 -O,9 %I ahrungs— und
Genussmittel

Bedarfsbereich

. . . Anzahl der Betriebe** 17 5 %
I mittelfristiger

Bedarfsbereich _
Gesamtverkaufsfläche In m2** 5.400 5 %

langfristiger

Bdbere'Ch Anzahl der Leerstände*** 1 ö %

Zentrenergänzende Funktionen 15 —

Räumliche Integration .

östliche Lage im Ortsteil Bruch; nördlich des ZVB Hauptzentrum Innenstadt gelegen; mikroräumlich in umgebende Wohnbebau-
ung eingebettet und somit städtebaulich integriert

Verkehrliche Erreichbarkeit .

autokundenorientierte Lage, Erreichbarkeit Über AugustastraBe gesichert; strukturprägende Betriebe stellen umfassendes
Stellplatzangebot zur Verfügung; ÖPNV-Erreichbarkeit über Bushaltestellen „Dinslaken BaeIdhof“ und „Dinslaken Katha ri-
nenstra Be“ gesichert

Versorgungsfunktion ‘

Nahversorgungszentrum versorgt vorrangig den Ortsteil Bruch und in Teilen den Ortsteil Lohberg; autokundenorientierte Lage
sowie umfängliches Lebensmittelangebot sichern eine Versorgungsfunktion Über den unmittelbaren Nahbereich hinaus; das
Zentrum verfügt aufgrund des fehlenden Drogeriefachmarktes über keinen vollumfä nglichen nahversorgungsrelevanten Ange-
botsmix; die räumliche Nahversorgungssituation kann im Ortsteil Bruch durch die Angebotsstrukturen des Zentrums nicht voll-
ständig gewährleistet werden (s. Kapitel 6.2.3)

Einzelhandelsbesatz ‘

aufgelockerter Einzelhandelsbesatz und geringe Einzelhandelsdichte entlang der AugustastraBe; insbesondere der westliche
Bereich am Ba Bfeldshof setzt sich aufgrund des nicht durchgängigen Einzelhandelsbesatzes vom Zentrum ab; Einzelhandelsbe-
satz kennzeichnet sich im Wesentlichen durch vier Lebensmittelbetriebe (drei Lebensmitteldiscounter und ein
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Lebensmittelsupermarkt) sowie einen Bekleidungsfachmarkt als weiteren Mag netbetrieb; diese verteilen sich über das gesamte
Nahversorgungszentru m; das Nahversorgungszentrum verfügt ausschließlich Über einen Leerstand

Branchenmix und Betriebsgrößenstruktur .

die Einzelhandelsbetriebe des zentralen Versorgungsbereichs weisen Über den kurzfristigen Bedarfsbereich hinaus, mit Schwer-
punkt in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel, keine nennenswerten umfänglichen Angebotsstrukturen im mittel- bis
langfristigen Bedarfsbereich auf; das Zentrum verfügt zudem über keinen Drogeriefachmarkt, welcher das Angebot im kurzfris-
tigen Bedarfsbereich komplementieren könnte; Branchenmix ist insgesamt als überwiegend discountorientiert zu bezeichnen;
Einzelhandelsstruktur wird einmal wöchentlich um Angebote des Wochenmarktes (auf dem Parkplatz am Baeldshof) ergänzt;
Betriebsgrößenstruktur kennzeichnet sich vorrangig durch die vier großflächigen Lebensmittelbetriebe, welche zum Teil nicht
mehr ma rktgerecht aufgestellt sind (insb. Lebensmitteldiscounter)

Zentrenergänzende Funktionen

Einzelhandelsstrukturen werden insbesondere durch einzelhandelsnahe Dienstleistungen ergänzt; zentrenergänzende Funktio-
nen verteilen sich punktuell im gesamten Zentrum; Gastronomienutzungen als überwiegend imbiss- und preisorientiert zu be-
zeichnen; zentrenergänzende Funktionen tragen im Vergleich zu bestehenden Einzelhandelsnutzungen nicht wesentlich zum
funktionalen Gewicht des Nahversorgungszentrums bei

Städtebauliche Struktur

bandartige Struktur des Nahversorgungszentrums mit einer Länge von rd. 900 m; aufgrund der Distanzen erfolgt die Fortbe-
wegung innerhalb des Zentrums vorrangig mit dem eigenen Pkw (autokundenorientierte Lage); Zentrum wird nicht durchgehend
durch eine Blockrandbebauung eingefasst; insbesondere im südwestlichen Bereich wird die Kompaktheit des zentralen Versor-
gungsbereichs durch die L-förmige Zeilenwohnbebauung stark aufgelockert

Städtebauliches Erscheinungsbild .

die vorwiegend funktionale Gestaltung und hohe Verkehrsbelastung schränken die Aufenthaltsqualität sowie die Einkaufsat-
mosphäre stark ein; durch die eingeschränkte Aufenthaltsqualität werden bestehende Wegeverbindungen nicht vollumfä nglich
genutzt und der Pkw bevorzugt; das Zentrum weist keine besondere städtebauliche Qualität (u. a. Platzsituationen o. Ä.) auf;
Grünstruktu ren sind stra Benbegleitend entlang der Augustastraße vorzufinden

Markante Entwicklungen seit 2014/2018 c

keine markanten Entwicklungen ersichtlich: keine wesentlichen Veränderungen der Bestandsstrukturen, diese sind im Vergleich
zum EHZK 2014/2018 in Teilen als nicht mehr vollumfänglich marktgängig zu bezeichnen

Entwicklungsperspektive (Zukunftsfähigkeit) n

Lebensmittelmärkte sind vor dem Hintergrund aktueller marktgängiger Verkaufsflächenausstattungen zu stärken, sofern sich
Flächenpotenziale eröffnen sollten (derzeit nur begrenzte Flächenpotenziale ersichtlich); für den Edeka-Markt besteht bereits
eine Entwicklungsmöglichkeit auf der Potenzialfläche (s. Kartendarstellung); zudem Prüfung zur Ansiedlung eines Drogerie-
fachmarktes zur Komplementierung des Nahversorgungsangebotes (unter der Berücksichtigung perspektivischer Flächenpo-
tenziale, s. Entwicklungsziele)

Gesamtbewertung ‘

Das Nahversorgungszentrum Augustastraße übernimmt weiterhin eine wichtige Versorgungsfunktion für den Ortsteil Aver-
bruch. Insbesondere hinsichtlich der städtebaulichen Struktur und des Erscheinungsbildes eröffnen sich Optimierungspotenziale,
zur Stärkung der Aufenthaltsqualität im Zentrum. Um die Bedeutung des zentralen Versorgungsbereichs auch in Zukunft auf-
rechtzuerhalten, sind die Bestandsstrukturen hinsichtlich eines vollumfänglich und nahversorgungsrelevanten Angebotsmixes
weiterzuentwickeln, sofern Flächenpotenziale zur Verfügung stehen sollten. Die Weiterentwicklung des Edeka-Marktes ist ins-
besondere vor dem Hintergrund des stark discountorientierten Angebotes zu befürworten.

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Erhebung Stadt + Handel 09/2022; Einwohner: Einwohnerbestandsdatei des
KRZN (Stand: 31.12.2021); Kartengrundlage: Stadt Dinslaken; Verkaufsfläche auf1OO m2 gerundet; * der Ortsteil Lohberg wird nur in Teilen
durch das Nahversorgungszentrum Augustastraße mitversorgt; ** anteilig bezogen auf Gesamtstadt; *** anteilige Leerstandsquote be-
zogen auf Standortbereich.

ENTWICKLUNGSZIELE NAHVERSORGUNGSZENTRUM AUGUSTASTRAßE

- Erhalt und Stärkung der als Frequenzbringer unerlässlichen Lebensmittelmärkte
- Prüfung der Möglichkeit zur bedarfsgerechten Erweiterung der nicht mehr vollumfänglich

marktgängigen Lebensmitteldiscounter
- Prüfung der Möglichkeit zur Ansiedlung eines Drogeriefachmarktes zur Komplettierung des

nahversorgungsrelevanten Angebotsmixes, sofern sich Flächenpotenziale eröffnen sollten
(aufgrund eingeschränkter absatzwirtschaftlicher Entwicklungsperspektiven jedoch nur nach
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eingehender Prüfung möglicher obsotzwirtschoftlicher und stödteboulicher Auswirkungen —
insbesondere, folls es sich um keine innerstödtische Verlogerung hondeln sollte)

. Modernisierung des bestehenden vollsortimentierten Lebensmittelongebotes (Potenziolfldche)

. Fokus du1c nohversorgungsrelevonte Sortimente, dobei insbesondere bedorfsorientierte Ange-
botsergönzung

- Ergönzung um zentrenrelevonte Einzelhondelsongebote nur gezielt punktuell und bronchen—
spezifisch (ohne negotive Auswirkungen o|u1C die hierorchisch Übergeordneten Houpt— und
Stodtteilzentren)

- Erholt und quolitotive Weiterentwicklung mit zentrenergdnzenden Funktionen
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ZVB NAHVERSORGUNGSZENTRUM BUCHENSTRAßE

Räumliche Analyse

Funktion
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Verkaufsfläche nach Bedarfsstufen Versorgungsbereich

Einwohner (Ortsteil Averbruch) 6.277

Relative Einwohnerentwicklung bis 2027 -0,9 %I Nahrungs- und
Genussmittel

sonstiger kurzfristiger EinzelhandelsstrUktur ClOlUt anteilig

Bedarfsbereich

. . . Anzahl der Betriebe* 4 1 %
I mittelfristiger

Bedarfsbereich .. _
Gesamtverkaufsflache In m2* 800 1 %

langfristiger
B f ' h ..edor Sbere'c Anzahl der Leerstande** 0 -

Zentrenergänzende Funktionen 4 -

Räumliche Integration .

makroräumlich zentral im Ortsteil Averbruch gelegen (südliches Kerngebiet); mikroräumlich ist das Nohversorgungszentrum in
Wohnbebauung eingebettet; im westlichen Bereich grenzen die Averbruchschule sowie ein Bolzplatz an das Zentrum

Verkehrliche Erreichbarkeit .

Nohversorgungszentrum ist im Wesentlichen Über die Averbruch-/Buchenstraße angeschlossen, allerdings keine stark ausge-
prägte autokundenorientierte Lage; OPNV-Erreichbarkeit in unmittelbarer Nähe Über die Bushaltestelle „Dinslaken Weststraße“
gewährleistet

Versorgungsfunktion .

zentraler Versorgungsbereich Übernimmt in Teilen eine nicht vollumfängliche Versorgungsfunktion mit Schwerpunkt Nahversor-
gung fÜr den Ortsteil Averbruch; räumliche Versorgungsfunktion ist aufgrund der geringen Nutzungsdichte und dem geringen
städtebaulichen Gewicht als eingeschränkt zu bezeichnen; durch die stark discountorientierte Ausrichtung ergibt sich zudem ein
qualitatives Nahversorgungsdefizit fÜr das sÜdIiche Stadtgebiet

Einzelhandelsbesatz .

funktionales Gewicht aufgrund geringer Anzahl an großflächigen Angebotsstrukturen und einer geringen Einzelhandelsdichte
als unzureichend zu bewerten; zentraler Versorgungsbereich verfÜgt nur Über einen Magnetbetrieb (Lebensmitteldiscounter
Netto)
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Branchenmix und Betriebsgrößenstruktur .

Einzelhandelsbetriebe mit Hauptsortiment Nahrungs- und Genussmittel nahezu ausschließlich im Zentrum vertreten; zudem
macht die ansässige Apotheke einen Großteil des Anteils im kurzfristigen Bedarfsbereich aus; mittel- bis langfristige Bedarfs-
bereiche werden ausschließlich Über die Randsortimente der Betriebe in einem sehr geringen Umfang abgedeckt; Lebensmittel-
discounter als einziger großflächiger Anbieter im Zentrum, welcher hinsichtlich der Verkaufsflächenausstattung jedoch nicht
vollumfänglich marktgerecht aufgestellt ist; Branchenmix insgesamt als einseitig und vorrangig discountorientiert zu bewerten

Zentrenergänzende Funktionen .

Einzelhandelsstrukturen werden um drei einzelhandelsnahe Dienstleistungen und eine Gastronomienutzung ergänzt; Nutzungen
stellen als zentrenergänzende Funktionen kein vollumfängliches Angebot für einen zentralen Versorgungsbereich dar; die Ober-
geschosse des Lebensmitteldiscounters sind mit Wohnnutzungen ausgestattet

Städtebauliche Struktur

Nahversorgungszentrum weist kein hohes städtebauliches Gewicht auf: städtebauliche Struktur beschränkt sich auf die Bebau-
ungsstruktur der Einzelhandelsbetriebe sowie zentrenergänzenden Funktionen, welche teilweise durch Wohnnutzungen ergänzt
werden; Aufenthaltsqualität aufgrund des Parkplatzes und der rückwärtigen Fassaden des Netto-Marktes im nördlichen Be-
reich stark eingeschränkt

Städtebauliches Erscheinungsbild

zentraler Versorgungsbereich weist keinen typischen „Zentrencharakter“ auf; die Einkaufsatmosphäre wird aufgrund der städ-
tebaulichen Struktur (u. a. fehlende Sitzmöglichkeiten, stark funktional ausgerichtete Gestaltung) eingeschränkt; Erscheinungs-
bild der Fassadengestaltung und Bebauungsstrukturen als Überwiegend attraktiv zu bewerten

Markante Entwicklungen seit 2014/2018 3

Entwicklung der Potenzialfläche (südwestlich des Netto-Marktes), welche im Rahmen des EHZK 2014/2018 ausgewiesen wurde:
Ansiedlung von Wohnnutzungen, die die städtebauliche Integration des Standortes begünstigen; hinsichtlich der Einzelhandels-
strukturen sind keine markanten Entwicklungen ersichtlich

Entwicklungsperspektive (Zukunftsfähigkeit) 3

der westlich angrenzende Bolzplatz wird im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts in die ZVB-
Abgrenzung des Nahversorgungszentrums Buchenstraße als Potenzialfläche integriert; entsprechende Entwicklungs- bzw. Ak-
tivierungsmöglichkeiten sind zu prüfen (z. B. bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Lebensmitteldiscounters auf der Potenzi-
alfläche und Ansiedlung eines Betriebs mit nahversorgungsreleva ntem Hauptsortiment am ehem. Standort; oder Ansiedlung
eines Lebensmittelvollsortimenters auf der Potenzialfläche)

Gesamtbewertung

Das Nahversorgungszentrum Buchenstraße wird im Kontext der definierten Entwicklungsperspektive fortgeschrieben. Dies
setzt allerdings sowohl eine bedarfsgerechte Modernisierung und Erweiterung des Lebensmitteldiscounters als auch die Ansied-
lung mindestens eines weiteren strukturprägenden Nahversorgungsbetriebs voraus. Dafür ist eine Aktivierung der identifizier-
ten Potenzialfläche erforderlich. Sollte diese Entwicklungsstrategie innerhalb der Geltungsdauer dieses Konzeptes nicht erfolg-
reich sein, sollte der zentrale Versorgungsbereich im Rahmen der nächsten Fortschreibung aufgelöst und als Nahversorgungs-
standort ausgewiesen werden.

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Erhebung Stadt + Handel 09/2022; Einwohner: Einwohnerbestandsdatei des
KRZN (Stand: 31.12.2021); Kartengrundlage: Stadt Dinslaken; Verkaufsfläche auf 100 m2 gerundet; * anteilig bezogen auf Gesamtstadt;
** anteilige Leerstandsquote bezogen auf Standortbereich.

ENTWICKLUNGSZIELE NAHVERSORGUNGSZENTRUM BUCH ENSTRAßE

- Modernisierung und Erweiterung des als Frequenzbringer unerlässlichen Lebensmittelmarktes
. Fokus auf nahversorgungsrelevante Sortimente, dabei insbesondere bedarfsorientierte Ange—

botsergänzung
- Attraktivierung des Angebotes im Bereich des erweiterten Grundbedarfs (Fachgeschäfte)
- Ergänzung um zentrenrelevante Einzelhandelsangebote nur gezielt punktuell und branchen—

spezifisch (ohne negative Auswirkungen auf die hierarchisch übergeordneten Haupt— und
Stadtteilzentren)

- Erhalt und qualitative Weiterentwicklung mit zentrenergänzenden Funktionen
- Prüfung der Möglichkeit der Ansiedlung eines weiteren nahversorgungsrelevanten Betriebes

(z. B. Supermarkt, Getränkemarkt)

STADT'HANDEL Zentren— und Standortkonzept 66



 

 

6.2 NAHVERSORGUNGSKONZEPT

Neben den zentralen Versorgungsbereichen wurden im Rahmen des EHZK
2014/2018 Nahversorgungsstandorte ausgewiesen, welche nachfolgend geprüft
werden. Bei Nahversorgungsstandorten handelt es sich um Einzelhandelsstand—
orte von Lebensmittelmörkten (sowie zum Teil erganzenden kleinteiligen Einzel—
handelsbetrieben), die eine strukturell bedeutsame Nahversorgungsfunktion
Übernehmen, aber nicht die rechtlichen Anforderungen an zentrale Versorgungs—
bereiche erfüllen (siehe dazu auch Kapitel 6.1.1). Die gezielte Ausweisung solcher
Nahversorgungsstandorte und die nahere planerische Befassung mit ihnen tragen
begünstigend dazu bei, die Nahversorgung in der Stadt Dinslaken dauerhaft zu
sichern sowie gezielt und nachfragegerecht weiterzuentwickeln.

6.2.1 Gesamtstädtische Nahversorgungsstruktur

Aufgrund der hohen Bedeutung der Nahversorgungsangebote für das tagliche
Versorgungsverhalten der Bürgerschaft wird die Nahversorgungsstruktur der
Stadt Dinslaken im Folgenden vertieft analysiert. Im Blickpunkt steht hierbei, ob
und inwieweit die Nahversorgung quantitativ, qualitativ und räumlich gewahrleis-
tet wird.

Quantitative und qualitative Nahversorgungssituation in Dinslaken

Die Stadt Dinslaken weist insgesamt eine Verkaufsflöche von rd. 26.700 m2 in der
Warengruppe Nahrungs— und Genussmittel bzw. von rd. 6.200 m2 in der Waren—
gruppe Drogerie/Parfümerie/Kosmetik, Apotheken21 auf, was einer Verkaufsfla—
chenausstattung von rd. 0,39 m2 je Einwohner (Nahrungs— und Genussmittel)
bzw. rd. 0,09 m2 je Einwohner (Drogeriewaren) entspricht. Mit diesem quantita—
tiven Ausstattungsniveau liegt Dinslaken in der Warengruppe Nahrungs— und Ge—
nussmittel leicht unter dem Bundesdurchschnitt von rd. 0,41 m2 je Einwohner22. ln
der Warengruppe Drogeriewaren ist das Ausstattungsniveau im Vergleich zum
Bundesdurchschnitt als leicht überdurchschnittlich zu bezeichnen (Bundesdurch—
schnitt rd. 0,08 m2 je Einwohner23).

Die Zentralitat von rd. 87% in der Warengruppe Nahrungs— und Genussmittel
verdeutlicht, dass die lokale Kaufkraft nicht vollstöndig im Stadtgebiet gebunden
werden kann. lm Bereich Drogeriewaren kann hingegen ein großer Teil der Kauf—
kraft mit einer Zentralitat von rd. 103 % im Stadtgebiet gebunden werden Es ist
zudem von gewissen Kaufkraftzuflüssen aus dem Umland auszugehen, die mit
den guten Versorgungsstrukturen und mit den sozioökonomischen Rahmenbedin—
gungen (insb. Pendlerverflechtungen) zu begründen sind. Tabelle 10 fasst die re-
levanten Rahmenbedingungen zusammen und schlieBt mit einer Bewertung der
quantitativen und qualitativen Nahversorgungssituation in Form einer Ampel24.

21 Die Warengruppe wird in diesem Kapitel aufgrund der Lesbarkeit im Folgenden mit Drogeriewaren abgekürzt.
22 Quelle: Berechnung Stadt + Handel auf Basis EHI Retail Institute;Verkaufsflächen strukturprögender Anbieter

(VKF > 400 m2); inkl. Non-Food-Flöchen; ohne reine Getrönkemörkte.
23 Quelle: Berechnung Stadt + Handel auf Basis laufender Erhebungen.
24 Bewertungsskala: ‘ = hohe Qualitöt bzw. geringer Handlungsbedarf, = mittlere Qualitat bzw.

mittlerer Handlungsbedarf, . = geringe Qualitöt bzw. hoher Handlungsbedarf; um die ortsspezifischen
Gegebenheiten individuell zu bewerten, werden zudem Abstufungen (grün/gelb, gelb/rot) hinsichtlich der Be-
wertungsskala vorgenommen.
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Tabelle 10: Quantitative und qualitative Nahversorgungssituation in Dinslaken

Ausstattungsmerkmal
Nahrungs- und

. Dro eriewaren*
Genussmlttel g

Einwohner (inkl. Entwicklung bis 2027) 69.159 (—0,9 %)

Sortimentsspezifische Verkaufsfläche. 2 26.700 6.200In m
Verka‘ufsflachenausstattung 0,39 0,09
In m2 je Einwohner

Sortimentsspezifische Zentralität 87 % 103 %

2 X
3 X
14 X
11X
4X

Betriebstypenmix

Verbrauchermarkt/SB-Warenhaus
Lebensmittelsupermarkt
Lebensmitteldiscounter
sonstige Lebensmittelmärkte
Getränkemarkt

4 X Drogeriefachmarkt
33 X sonstige Drogeriewaren—

geschäfte*

Quantitative Nahversorgungssituation

Qualitative Nahversorgungssituation

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Betriebe/Verkaufsfläche: Erhebung Stadt + Handel 09/2022; Einwohner: Einwohner-
bestandsdatei des KRZN (Stand: 31.12.2021); Verkaufsfläche auf 100 m2 gerundet; * inkl. Parfümerie/Kosmetik, Apotheken.

Insgesamt sind im Stadtgebiet 19 strukturprägende Lebensmittelmärkte (VKF >
400 m2) angesiedelt. Von diesen sind 14 Betriebe Lebensmitteldiscounter, bei drei
Betrieben handelt es sich um Lebensmittelsupermärkte, zudem sind zwei SB—Wa-
renhäuser (mein real—Markt, E—Center) in Dinslaken ansässig. Ergänzt wird das
Angebot durch vier Getränkemärkte sowie elf sonstige Betriebe mit einem
Hauptsortiment Nahrungs— und Genussmittel.

Bedingt durch die vorhandenen Anbieterstrukturen weist das Angebot an Nah—
rungs— und Genussmitteln in Dinslaken hinsichtlich des Betriebstypenmixes einen
discountorientierten Schwerpunkt auf. Der hohe Anteil im discountorientierten
Angebot wird auch durch die Verkaufsflächenrelation (s. Abbildung 18) und die
Verkaufsflächenausstattung nach Betriebstyp deutlich. Mit rd. 0,15 mzje Einwoh—
ner für LebensmitteoIIsortimenter liegt Dinslaken deutlich unter dem bundes—
deutschen Durchschnitt von rd. 0,25 mzje Einwohner25. Anders ist die Situation bei
der Verkaufsflächenausstattung der Lebensmitteldiscounter von rd. 0,18 m2 je
Einwohner. Diese liegt Über dem Bundesdurchschnitt von rd. 0,16 m2 je Einwoh-
nerZÖ. Diesbezüglich ist anzumerken, dass einige Lebensmitteldiscounter eine un—
terdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung aufweisen und als nicht mehr
marktgängig aufgestellt bzw. nicht mehr modern bezeichnet werden können. Da—
her ergibt sich vorrangig ein Optimierungspotenzial hinsichtlich der qualitativen
Nahversorgungssituation hinsichtlich der Verbesserung des Betriebstypenmixes
und des Marktauftritts der bestehenden Lebensmittelmärkte. Durch die Erweite—
rung ggf. auch Neuansiedlung von Lebensmittelmärkten im voIIsortimentierten
Bereich kann zudem die quantitative Nahversorgungssituation verbessert wer—
den.

25 Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel auf Basis EHI Retail Institute; inkl. Non—Food—Flächen.
26 Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel auf Basis EHI Retail Institute; inkl. Non—Food—Flächen.
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Vollsortimenter

Lebensmitteldiscounter

0 0,05 0,’I 0,15 0,2 0,25 0,3
Verkaufsflächenausstattung in m2 je Einwohner

Bundesdurchschnitt* I Dinslaken

Abbildung 18: Verkaufsflächenanteile im Lebensmitteleinzelhandel im Vergleich zum Bundesdurchschnitt
Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Verkaufsfläche: Bestandserhebung Stadt + Handel 09/2022, EHI Retail Institute; *
Verkaufsfläche inkl. Non-Food-Flächen.

Die Versorgung im Sortimentsbereich Drogeriewaren wird neben den oben ge—
nannten Lebensmittelmärkten (hierjedoch nur als Randsortiment) hauptsächlich
durch die vier Drogeriefachmärkte sichergestellt. Drei der vier Fachmärkte befin—
den sich im Hauptzentrum Innenstadt, ein Markt ist im Stadtteilzentrum Hiesfeld
verortet. Die Fachmärkte werden durch 33 weitere Einzelhandelsbetriebe mit ei—
nem entsprechenden Hauptsortiment ergänzt. Dazu zählen Parfümerien, Apo—
theken und zwei weitere Fachgeschäfte. Angesichts der Verkaufsflächenausstat—
tung und der Betriebstypenzusammensetzung kann das qualitative und quanti—
tative Angebot an Drogeriewaren in Dinslaken als gut bewertet werden.

Räumliche Nahversorgungssituation in Dinslaken

In der räumlichen Analyse der Nahversorgungsangebote werden im Folgenden Le—
bensmittelmärkte ab einer Verkaufsfläche von 400 m2 dargestellt, da ab dieser
Betriebsgröße i. d. R. ein ausreichendes Warensortiment — insbesondere in der
Warengruppe Nahrungs— und Genussmittel — handelsseitig bereitgestellt werden
kann. Um die Versorgungsqualität und die räumliche Erreichbarkeit der Angebote
zu verdeutlichen, wird eine Gehzeit von rd.10 min als Qualitätskriterium der fuß—
Iäufigen, wohnungsnahen Versorgung angenommen. Um möglichen topografi—
schen Gegebenheiten und der individuellen Mobilität Rechnung zu tragen, wird
dieser Nahbereich nicht nur für rd.10 Gehminuten, sondern auch für rd. 8 und rd.
’I2 Gehminuten dargestellt (s. Abbildung 19). Damit soII ferner verdeutlicht wer—
den, dass die Nahversorgungsfunktion von Lebensmittelmärkten nicht schlagar—
tig hinter einer „roten Linie“ endet, sondern die Qualität der fuBIäufigen Nahver—
sorgung mit zunehmender Entfernung zum nächsten Lebensmittelmarkt sukzes—
sive abnimmt. In Siedlungsgebieten deutlich jenseits der dargestellten Nahberei—
che ist somit die räumliche Nahversorgungssituation als nicht mehr optimal bzw.
nicht mehr gegeben zu bezeichnen.
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Abbildung 19: Räumliche Nahversorgungssituation von Dinslaken
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 09/2022; Isochronen: ESRI, here.com (Geschwindigkeit: 5
km/h); Kartengrundlage: OpenStreetMap — veröffentlicht unter ODbL.

Abbildung 19 verdeutlicht, dass große Teile des Kernsiedlungsbereichs Dinslakens
in fußlöufiger Distanz zu einem strukturprögenden Lebensmittelmarkt liegen.
Fehlende Nahversorgungsstrukturen mit klassischen Konzepten sind im größeren
Umfang lediglich in den deutlich löndlich geprögten Gebieten östlich von Lohberg
und Oberlohberg (insb. östlich der A3) sowie im südlichen Teil des Dinslakener
Stadtgebiets festzustellen. Wöhrend im Osten ein Großteil des Kommunalgebiets
durch kleinste Siedlungs— und Hofstrukturen, Naturschutzgebiete uns sonstige
Freiflöchen geprögt wird, bestimmen im Süden große Infrastrukturen (insb. Berg—
halde, Deponie, Klörwerk) das Gebiet. Die wenigen Wohngebiete sind siedlungs—
strukturell stark auf die Nachbarkommunen und die dortigen Versorgungsstruk—
turen ausgerichtet. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen und dem damit verbun—
denen minimalen Einwohner— und Kaufkraftpotenzial, sind hier keine strukturellen
Entwicklungspotenziale erkennbar, die Über niedrigschwellige Nahversorgungsan—
gebote hinausgehen.

Hinsichtlich der grundsötzlich guten röumlichen Nahversorgungssituation im
Kernsiedlungsgebiet Dinslakens ergeben sich jedoch einige Optimierungspotenzi—
ale im Ortsteil Bruch (Suchbereich 1) sowie im Ortsteil Eppinghoven (Suchbereich
2). Zudem können im nordöstlichen Randbereich der Kernstadt (Suchbereich 3)
sowie im Bereich des Nahversorgungszentrums Buchenstraße (Suchbereich 4)
aufgrund der vorrangig discountorientierten Angebotsstrukturen Optimierungs—
potenziale hinsichtlich des röumlichen Versorgungsstruktur im vollsortimentier—
ten Bereich festgestellt werden.

Aufgrund des qualitativen Optimierungsbedarfs sowie der teilweise röumlichen
Unterversorgung erscheint eine Verbesserung der Nahversorgungssituation in
Dinslaken durch die Neuansiedlung eines Lebensmittelmarktes (idealerweise Su—
permarkt) als zielführend. Nachfolgende Entwicklungsoptionen werden diesbe—
züglich zur Verbesserung der Nahversorgungssituation gesehen:
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- Entwicklungsoption A: Durch die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsorti—
menters im Nohversorgungszentrum Buchenstroße konn dem quolitoti—
ven Versorgungsdefizit in Suchroum 4 begegnet und die Funktionsföhig—
keit des zentrolen Versorgungsbereichs wiederhergestellt werden. Do ol—
lerdings derzeit nicht obsehbor ist, ob die Potenziolflöche des zentrolen
Versorgungsbereichs erfolgreich oktiviert werden kdnn, ist diese Entwick—
lungsoption mit deutlichen Restriktionen versehen. Alternotiv konn die Su—
che noch einem geeigneten Stondort ouf den gesomten Suchroum erwei—
tert werden. Doch ouch hier sind ougenscheinlich keine Flöchenpotenziole
erkennbor. Zudem stellt die verkehrliche Erreichborkeit eine Herousforde—
rung dor (keine gröBeren VerbindungsstroBen).

- Entwicklungsoption B: Durch die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsorti—
menters im Ortsteil Bruch (Suchroum ’l) konn sowohl dos gesomtstödti—
sche quolitotive Nohversorgungsdefizit ols ouch dos röumliche Versor—
gungsdefizit behoben werden. Zudem besteht mit der Weseler StroBe
eine leistungsfähige Verkehrsochse, welche die Stondortgunst für einen
Lebensmittelmorkt verstörkt. Aufgrund der dichten Siedlungsstrukturen
sind jedoch nur in einem öuBerst begrenztem MoBe Flöchenpotenziole vor—
honden, die zudem nicht ohne weiteres oktiviert werden können (u. o. Frei-
flöche on der Weseler StroBe 188 — jedoch nur unter Einbezug vorhonde—
ner Bestondsgeböude; Sportplotz im Süden des Suchroums).

- Entwicklungsoption C: Durch die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsorti—
menters in Suchroum 2 konn dos röumliche Versorgungsdefizit im Ortsteil
Eppinghoven behoben werden. Gewisse Flöchenpotenziole ergeben sich in
den Bereichen Bleckmonnshof sowie um den Scholtenhof. Diese sind vor
dem Hintergrund der Aktivierborkeit und bestehender Wohnboupotenzi—
ole jedoch zu prüfen.

- Entwicklungsoption D: Unter Abwögung stödteboulicher und versor—
gungsstruktureller Zielstellungen erscheint es sinnvoll die Ansiedlung eines
Lebensmittelvollsortimenters om besonderen Nohversorgungsstondort
Hünxer StroBe ousnohmsweise zu ermöglichen, um dem quolitotiven Ver—
sorgungsdefizit im nordöstlichen Kerngebiet (Suchroum 3) zu begegnen.
Sofern sich entsprechende Entwicklungsoptionen bzw. Flöchenpotenziole
ergeben, ist die Entwicklung ols Kopplungsstondort im Bereich Nohrungs—
und Genussmittel vorzusehen.

Die Entwicklungsoptionen leiten sich ous den beschriebenen stödteboulichen und
versorgungsstrukturellen Rohmenbedingungen sowie Zielstellungen ob und stel—
len die offensichtlichsten Vorionten dor, um den identifizierten quolitotiven und
röumlichen Nohversorgungsdefiziten zu begegnen. Sie sind jedoch oufgrund feh—
lender Flöchenpotenziole ouch mit entsprechenden Limitotionen versehen. Doher
wird empfohlen, neben den dorgestellten Entwicklungsoptionen die Möglichkeit
einer Reolisierung von Lebensmittelmörkten on onderen Stondorten im Stodtge—
biet zu prüfen, sofern diese Stondorte die Kriterien für Nohversorgungsstondorte
erfüllen (siehe Kopitel 6.2.2). Dorüber hinous sollte jedoch ouch stets geprüft wer—
den, inwiefern weitere Entwicklungsoptionen totsöchlich dozu beitrogen, die ouf—
geführten Defizite zu beheben.
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6.2.2 Standorttypen der Nahversorgung

Die Prüfung von Nahversorgungsstandorten in diesem Bericht orientiert sich an
den Bestandsstrukturen der Stadt Dinslaken. Um auch zukünftige, zum Zeitpunkt
der Konzeptausarbeitung noch nicht absehbare Standortentwicklungen bewer—
ten zu können, werden im Folgenden die durch das Einzelhandelskonzept vorge—
gebenen Kriterien für Nahversorgungsstandorte aufgeführt.

KRITERIEN FÜR NAHVERSORGUNGSSTANDORTE

Der Standort muss städtebaulich integriert sein: Der Standort muss im direkten röumlich—funk—
tionalen Zusammenhang zu größeren Gebieten mit Wohnbebauung stehen bzw. soll idealer—
weise größtenteils von Wohnbebauung umgeben sein. Darüber hinaus soll eine fußlöufige An—
bindung an die zugeordneten Wohnsiedlungsbereiche vorliegen (z. B. Fußwege, Querungshilfen
über stark befahrene Straßen, keine stödtebaulichen oder naturröumlichen Barrieren). Bei ei—
ner bauleitplanerisch gesicherten Realisation der stödtebaulichen Integration gilt dieses Krite—
rium ebenfalls als erfüllt.
Der Standort soll in das Netz des ÖPNV eingebunden sein: Der Standort soll innerhalb eines
300 m—Radius zu einem regelmößig frequentierten Haltepunkt des ÖPNV liegen. Mindestens
soll sich der Standort innerhalb eines öOO m—Radius zu einem regelmößig frequentierten Hal—
tepunkt befinden. Von einer regelmößigen Anbindung kann bei einer mind. einstündigen Tak—
tung über einen Zeitraum von sechs Stunden ausgegangen werden.
Der Standort soll nicht zu stark in die Versorgungsfunktion zentraler Versorgungsbereiche ein-
greifen: Zentrale Versorgungsbereiche sind die primören Standortbereiche zur Sicherung der
Nahversorgung. Nahversorgung sstandorte sichern nachgeordnet die wohnortnahe Versorgung
von Siedlungsbereichen, die (auch perspektivisch) nicht ausreichend durch zentrale Versor—
gungsbereiche versorgt werden. Diese Funktion ist bei einer zu großen Nöhe von Nahversor—
gungsstandorten an zentrale Versorgungsbereiche i. d. R. nicht erfüllt. Darüber hinaus können
bei einer zu großen Nöhe stödtebaulich negative Wechselwirkungen zwischen Betrieben an
Nahversorgungsstandorten und Betrieben in zentralen Versorgungsbereichen nicht ausge—
schlossen werden.
Der Standort muss wesentlich zur Sicherung bzw. Optimierung der Nahversorgung beitragen:
Das Kriterium ist als erfüllt anzusehen, wenn der Standort die Nahversorgung als Ganzes ver—
bessert bzw. sichert. Dabei muss ein überwiegender Teil folgender Teilkriterien erfüllt sein:

- Sicherung/Optimierung der räumlichen Nahversorgung: Ein nicht unerheblicher Anteil der
Bevölkerung im fußlöufigen Nahbereich des Standortes soll insb. durch diesen Standort
versorgt werden.

- Sicherung/Optimierung der quantitativen Nahversorgung: Der (Vorhaben—)Betrieb am
Standort soll zur Verbesserung einer unterdurchschnittlichen Verkaufsflöchenausstat—
tung oder Zentralitöt im Versorgungsgebiet beitragen.

. Sicherung/Optimierung der qualitativen Nahversorgung: Der (Vorhaben—) Betrieb am
Standort soll zur Verbesserung des Betriebstypenmixes, z. B. bei fehlendem oder nicht
marktgöngigem Lebensmittelvollsortimenter, bzw. zum Erhalt attraktiver Nahversor—
gungsstrukturen im Versorgungsgebiet beitragen.

Nur für Standorte mit besonderer Nahversorgungsfunktion (hier: Hünxer Straße): Der Stand—
ort hat eine konzeptionell abgeleitete, besondere Bedeutung für die Nahversorgung (z. B. Ver—
sorgung über den wohnungsnahen Bereich hinaus oder Versorgung von röumlich abgesetzten
Siedlungslagen), die in den standortspezifischen Entwicklungszielen des Standortes konkreti—
siert wird.
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Eine Ausweisung der oben beschriebenen Standorttypen wird nachfolgend vorge—
nommen. Standorte, die keinem der oben beschriebenen Kriterien entsprechen
(und deren Beitrag zur Nahversorgung damit relativ gering ist), werden hinsicht—
lich ihrer stödtebaulichen Lage als sonstiger stödtebaulich integrierter Standort
bzw. als stödtebaulich nicht integrierter Standort dargestellt.

6.2.3 Nahversorgungsstandorte in Dinslaken

Auf Grundlage der vorangegangenen Darstellung der Standorttypen und Krite—
rien für Nahversorgungsstandorte können vier (besondere) Nahversorgungsstan-
dorte im Stadtgebiet identifiziert und ausgewiesen werden (s. Abbildung 20). Es
handelt sich dabei um die Standorte strukturprögender bzw. großflöchiger Le—
bensmittelmörkte.
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Abbildung 20: Nohversorgungsstondorte in Dinslaken
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Kartengrundlage: OpenStreetMap — veröffentlicht unter ODbL.

Für die Standortbereiche Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Kurt-Schumacher-
Straße haben sich die Kriterien zur Ausweisung von Nahversorgungsstandorten
aufgrund unverönderter Rahmenbedingungen bewöhrt. Daher werden beide
Standorte als Nahversorgungsstandorte fortgeschrieben. Nachfolgend erfolgt
eine detaillierte Betrachtung der Standortbereiche Hünxer Straße und Hans—
Böckler—Straße.

Besonderer Nahversorgungstandort Hünxer Straße (Netto)

Der Standortbereich befindet sich am nordöstlichen Randgebiet der Kernstadt
Dinslakens und wird derzeit durch den Lebensmitteldiscounter Netto geprögt.
Aufgrund des direkten Bezugs zur nördlich und westlich angrenzenden Wohnbe—
bauung kann der Standort als weitestgehend stödtebaulich integriert bewertet
werden. Allerding stellt die Hünxer Straße eine nicht unerhebliche stödtebauliche
Barriere dar. Die ÖPNV—Erreichbarkeit wird Über die nördlich und südlich gelege—
nen Bushaltestellen sichergestellt. Handlungsbedarf ergibt sich hinsichtlich der
Verbesserung von Querungsmöglichkeiten zur Störkung der fußlöufigen Anbin—
dung des Standortbereiches. Der Standortbereich übernimmt aufgrund seiner
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Lage und des Alleinstellungsmerkmals als einziger filialisierter Lebensmittelmarkt
im nordöstlichen Kerngebiet eine besondere Nahversorgungsfunktion für den ge—
samten Ortsteil Lohberg. Zudem erscheint es unter Abwögung von stödtebauli—
chen und versorgungsstrukturellen Zielstellungen sinnvoll, diesen Standort aus—
nahmsweise auch als Kopplungsstandort im Bereich Nahrungs— und Genussmittel
(mögliche Ansiedlung eines Supermarktes) vorzusehen, sofern sich entsprechende
Entwicklungsoptionen eröffnen. Daher wird dem Nahversorgungsstandort Hün—
xer Straße eine besondere Versorgungsfunktion für den gesamten Ortsteil (auch
jenseits des wohnungsnahen Bereichs) zugesprochen. Zudem ist aufgrund der kla—
ren siedlungsröumlichen Fassung des Ortsteils davon auszugehen, dass eine
starke Einkoufsorientierung auf diesen Standort vorhanden ist. Daher können
mögliche Kaufkraftabschöpfungsquoten zur Prüfung einer stondortgerechten Di—
mensionierung von Vorhobenbetrieben leicht höher als Üblich angesetzt werden.

Standortmerkmale

Stödtebauliche
® Integration

ÖPNV-Erreichbarkeit

_\. Schutz zentraler Versor-
gungsbereiche

Sicherung/Optimierung
der Nahversorgung

- l Eignung als besonderer
® Nohversorgungsstondort

Ausweisung als
besonderer Nahversor- \/
gungsstandort

Abbildung 21: Standortbewertung Hünxer Straße
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 09/2022; Kartengrundlage: Stadt Dinslaken.

ENTWICKLUNGSZIELE UND -EMPFEHLUNGEN

- Sicherung und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der besonderen Versorgungsfunktion insb.
im Rahmen der wohnstandortnahen Versorgung im Ortsteil Lohberg (d. h. Berücksichtigung
von Einwohnerpotenzialen im Ortsteil Lohberg Über den wohnungsnahen Bereich hinaus; Be—
rücksichtigung von leicht höheren Kaufkraftabschöpfungsquoten für die Bewertung einer
stondortgerechten Dimensionierung)

- Prüfung der Möglichkeit zur Etablierung eines Kopplungsstandortes (durch Ansiedlung eines
Vollsortimenters) — entweder im direkten Umfeld oder als Solitö rstandort im weiteren Umfeld

- keine Ergönzung durch Betriebe mit zentrenrelevantem Hauptsortiment
- Erweiterung bzw. Verbesserung der Ouerungsmöglichkeiten über die Hünxer Straße

Nahversorgungsstandort Hans-Böckler-Straße (Aldi Süd)

Der Standort Hans—Böckler—Straße ist zentral im Stadtgebiet zwischen dem ZVB
Hauptzentrum Innenstadt und dem Ergönzungsbereich Thyssenstraße gelegen.
Aufgrund der Entwicklung der Neutor Galerie sowie der perspektivischen Entwick—
lung der im Zentrenkonzept dargestellten Flöche mit innenstadtrelevanten Nut—
zungen, ist der Standort im Vergleich zur Betrachtung im EHZK 2014/2018 deut—
lich störker in stödtebauliche Strukturen eingebettet. Darüber hinaus schließen
sich im weiteren Umfeld sowohl Wohnsiedlungsstrukturen als auch wichtige und
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frequenzintensive Infrastrukturen (z. B. BerufskoIIeg) an. Der Standort befindet
sich zwar in direkter raumlicher Nahe zum ZVB Hauptzentrum Innenstadt, greift
jedoch aufgrund des stadtebaulich—funktionalen Gewichts des Hauptzentrums
nicht maßgeblich in dessen Versorgungsfunktion ein. Vielmehr ergönzt der Stand—
ort das Angebot an Nahrungs— und Genussmitteln des Hauptzentrums, das an—
sonsten nur durch einige wenige Anbieter gewährleistet wird. Die ÖPNV—Erreich-
barkeit wird Über die nachstgelegene Bushaltestelle „Dinslaken Neutor“ in rd. 350
m Entfernung gesichert. Anhand der vorliegenden Prüfung wird der Standort als
Nahversorgungsstandort ausgewiesen.
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Abbildung 22: Bewertung des Standorts Hans-Böckler-Straße
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 09/2022; Kartengrundlage: Stadt Dinslaken.

ENTWICKLUNGSZIELE UND -EMPFEHLUNGEN

- Sicherung der Ergönzungsfunktion im Bereich Nahrungs— und Genussmittel zum ZVB Haupt—
zentrum Innenstadt

- Sicherung und bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Lebensmittelmarktes
- zurückhaltender Umgang mit weiteren Handelsansiedlungen im nahversorgungsrelevantem

Sortimentsbereich (nur deutlich kIeiaachige Betriebe, d. h. insbesondere keine Fachmarkte)
- keine Erganzung durch Betriebe mit zentrenrelevantem Hauptsortiment

6.2.4 Standortgerechte Dimensionierung von Lebensmittelmörkten

Aufgrund der hohen Bedeutung von größeren Einzelhandelsbetrieben mit nahver—
sorgungsrelevanten Sortimenten als Kundenmanget und für die Besucherfre—
quenz in den zentralen Versorgungsbereichen, sollen Einzelhandelsvorhaben mit
einem nahversorgungsrelevanten Hauptsortiment vorrangig in den zentralen Ver—
sorgungsbereichen selbst gesichert und weiterentwickelt werden.

Nachgeordnet soII das integrierte Nahversorgungsangebot außerhalb der zentra—
Ien Versorgungsbereiche (insbesondere an Nahversorgungsstandorten) gesichert
und bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. Für diese Vorhaben außerhalb der
zentralen Versorgungsbereiche ist im Rahmen künftiger Konformitatsprüfungen
zum Zentren— und Nahversorgungskonzept das folgende Prüfschema für Lebens—
mittelmarkte anzuwenden (s. Abbildung 23).
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Prüfroutine 1: Nahversorgu ngsrelevantes Vorhaben
Das Hauptsortiment des Vorhabens ist gemäß Sortimentsliste nahversorgungsrelevant.
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Prüfroutine 2: Städtebauliche und siedlungsröumliche Rahmenbedingungen
Die Realisierung ist im vorhabenrelevanten zentralen Versorgungsbereich aus städtebaulichen und/oder
siedlungsstrukturellen Gründen möglich und sinnvoll.
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Prüfroutine 3: Standorteig nu ng
Der Standort des Vorhabens erfüllt die Kriterien eines Nahversorgungsstandortes.
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PrÜfroutine 4: Kaufkraftabschöpfu ng
Das Vorhaben schöpft einen angemessenen Kaufkraftanteil im situativen Nahbereich ab (i. d. R. 35 bis 50 %).
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Abbildung 23: Prüfschema der standortgerechten Dimensionierung
Quelle: Darstellung Stadt + Handel.

I“Das Nahversorgungsprüfschema resultiert in einer Ampel. Eine „grüne Ampe
zeigt eine positive Bewertung an, eine „rote Ampel“ hingegen eine negative Be—
wertung. Eine uneindeutige Bewertung wird durch eine „gelbe Ampel“ dargestellt,
welche eine bedingte Eignung darstellt. Die Bewertungskriterien werden im Fol—
genden naher erläutert. Eine konzeptionelle Empfehlung ersetzt keine einzelfall—
bezogene Vertröglichkeitsanalyse.

Prüfroutine 1: Nahversorgungsrelevantes Vorhaben

Nahversorgungsvorhaben sind i. d. R. nur Ansiedlungen und Erweiterungen von
Lebensmittelmörkten, deren Verkaufsfläche mindestens zu 90 % aus nahversor—
gungsrelevanten Sortimenten (gleichzeitig zentrenrelevant) besteht.

Ist das zu prüfende Nahversorgungsvorhaben ein nahversorgungsrelevantes Le—
bensmittelmarktvorhaben, so kann mit Prüfroutine 2 fortgefahren werden. Ist
das zu prüfende Vorhaben kein nahversorgungsrelevantes Lebensmittelmarkt—
vorhaben, erfolgt eine Prüfung als nahversorgungsrelevantes, zentrenrelevantes
oder nicht zentren— und nicht nahversorgungsrelevantes27 Vorhaben unter Berück—
sichtigung der weiteren Zielvorgaben des vorliegenden Einzelhandelskonzeptes
(Zentren— und Standortkonzept, Steuerungsleitsötze).

27 Nachfolgend abgekürzt als nicht zentrenrelevante Sortimente.
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Prüfroutine 2: Städtebauliche und siedlungsräumliche Rahmenbedingungen

Im Rahmen der Prüfroutine 2 wird geprüft, ob die Realisierung des Nahversor—
gungsvorhabens in einem vorhabenrelevanten zentralen Versorgungsbereich
städtebaulich und/oder siedlungsstrukturell möglich bzw. sinnvoll ist. Als vorha—
benreleva nt gilt i. d. R. der nächstgelegene zentrale Versorgungsbereich, der Über
eine Versorgungsfunktion (räumlich sowie funktional) verfügt, die mit der Versor—
gungsfunktion des Nahversorgungsstandortes übereinstimmt (z. B. ein Nahver—
sorgungszentrum mit einem Versorgungsbereich, der sich mit dem Versorgungs—
bereich des Nahversorgungsstandortes überschneidet).

Sprechen städtebauliche und/oder siedlungsräumliche Gründe gegen eine Reali—
sierung des Vorhabens im zentralen Versorgungsbereich, so kann mit Prüfroutine
3 fortgefahren werden. Städtebauliche Gründe ergeben sich in der Regel aus feh—
lenden Flächenpotenzialen (insb. hinsichtlich Größe, Zuschnitt, Leistungsfähigkeit
von verkehrlichen Infrastrukturen, Denkmalschutz, Immissionsschutz und wirt—
schaftlicher Realisierbarkeit) oder einer Realisierung entgegenstehenden städte—
baulichen Zielstellungen. Siedlungsstrukturelle Gründe ergeben sich in der Regel
aus siedlungsräumlichen oder städtebaulichen Barrieren zwischen dem zentralen
Versorgungsbereich und dem Vorhabenstandort sowie aus versorgungsstruktu—
reIIen Rahmenbedingungen (z. B. ein räumliches Nahversorgungsdefizit, das
durch eine Realisierung im zentralen Versorgungsbereich nicht behoben werden
kann).

Prüfroutine 3: Standorteignung

Für die Prüfroutine 3 erfolgt eine Bewertung des Standorttyps, wobei zwischen
Nahversorgungsstandorten, sonstigen städtebaulich integrierten Lagen sowie
städtebaulich nicht integrierten Lagen unterschieden wird. Für die im Rahmen des
Konzeptes bereits überprüften Standorte kann mit der Einstufung nach Kapitel
6.2.3 fortgefahren werden. Diese sollte jedoch bei Veränderungen der Standort—
rahmenbedingungen im Umfeld des Betriebes nochmals überprüft werden.

Eine städtebauliche Integration liegt vor, wenn der Vorhabenstandort im direkten
räumlich—funktionalen Zusammenhang zu größeren Gebieten mit Wohnbebauung
steht bzw. idealerweise größtenteils von Wohnbebauung umgeben ist. Darüber
hinaus soII eine fußläufige Anbindung an die zugeordneten Wohnsiedlungsberei—
che vorliegen (z. B. Fußwege, Querungshilfen über stark befahrene Straßen, keine
städtebaulichen oder naturräumlichen Barrieren). Bei einer bauleitplanerisch ge—
sicherten Realisierung der städtebaulichen Integration gilt diese Prüfroutine
ebenfalls als erfüllt.

Gegenüber einer städtebaulich integrierten Lage sollten für die Bewertung als
Nahversorgungsstandort zusätzlich die weiteren Kriterien für die Ausweisung ei—
nes Nahversorgungsstandortes (s. Kapitel 6.2.2) überwiegend erfüllt sein.

An sonstigen städtebaulich integrierten Standorten sollen i. d. R. lediglich kleintei—
Iige Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment (z. B.
Nachbarschaft— oder Convenienceladen) zur Versorgung des engeren Gebietes
angesiedelt werden.

Ein städtebaulich nicht integrierter Standort (z. B. Gewerbegebietslagen oder bei
gänzlich fehlender umgebender Wohnbebauung) stellt i. d. R. ein Ausschlusskrite—
rium dar.
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Im Falle eines Nahversorgungsvorhaben an einem Nahversorgungsstandort kann
mit Prüfroutine 4 fortgefahren werden.

Prüfroutine 4: Kaufkraftabschöpfung

Ein wesentlicher Teil des zu erwartenden Vorhabenumsatzes soll aus dem situa—
tiven Nahbereich abgeschöpft werden können. Dies ist aus fachgutachterlicher
Sicht i. d. R. gegeben, wenn die Umsatzerwartungen einen gewissen Anteil der
sortimentsspezifischen Kaufkraft im situativen Nahbereich nicht Überschreitet,
da sich der Versorgungseinkauf erfahrungsgemaß auch auf andere Einzelhandels—
standorte und Betriebstypen verteilen wird.

Nahversorgungsstandorte leisten einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung und
Optimierung der Nahversorgungssituation. Daher ist für Nahversorgungsstan-
dorte i. d. R. eine Kaufkraftabschöpfung zwischen 35 % und 50 % im situativen
(wohnungsnahen) Nahbereiche anzusetzen.

Spannweite der Kaufkraftabschöpfung: Die jeweilige Abschöpfung der sorti—
mentsspezifischen Kaufkraft im situativen Nahbereich soll abhangig von verschie—
denen Rahmenbedingungen im Einzelfall abgeleitet werden. Relevante Rahmen—

bedingungen sind hierbei u. a. die Angebotsqualitat in Relation zur Nachfragesi—
tuation, die Optimierung der Standortrahmenbedingungen eines Bestandsbetrie—
bes, raumlich unterversorgte Bereiche und siedlungsstrukturelle Gegebenheiten.

Eine Kaufkraftabschöpfungsquote von annähernd 35% im wohnungsnahen Be—
reich bei Nahversorgungsstandorten ist in der Regel (aber nicht abschließend)
plausibel, wenn

- der Vorhabenstandort in höher verdichteten Siedlungslagen (z. B. Ge-
schosswohnungsbau, dichte Reihenhausbebauung) liegt,

- ein stark ausgepragtes Wettbewerbsumfeld (d. h. mehrere Wettbewerber
des gleichen Betriebstyps in raumlicher Nahe) vorherrscht,

- die quantitative und qualitative Nahversorgungssituation (z. B. Verkaufs-
flachenausstattung, Betriebstypenmix) als stark Überdurchschnittlich ein—
geordnet werden kann und/oder

- eine deutliche Überschneidung des fußlaufigen, situativen Nahbereiches
mit anderen nahversorgungsrelevanten Betrieben (z. B. an einem Kopp—
lungsstandort) vorliegt.

Eine Kaufkraftabschöpfungsquote von bis zu 50% im wohnungsnahen Bereich
bei Nahversorgungsstandorten ist in der Regel (aber nicht abschließend) plausi—
bel, wenn

. der Vorhabenstandort in deutlich landlich geprögten und/oder gering ver—
dichteten Siedlungslagen (z. B. abgesetzte, dörflich strukturierte Ortsteile,
Einfamilienhausgebiete) liegt,

. ein eher schwach ausgepragtes Wettbewerbsumfeld (d. h. keine oder sehr
wenige Wettbewerber des gleichen Betriebstyps in röumlicher Nahe) vor—
herrscht,

- die quantitative und qualitative Nahversorgungssituation (z. B. Verkaufs-
flachenausstattung im Bereich Nahrungs— und Genussmittel, Betriebsty—
penmix) als stark unterdurchschnittlich eingeordnet werden kann
und/oder
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▪ - keine oder nur eine unwesentliche Überschneidung des fuBlöufigen, situo—
tiven Ndhbereiches mit onderen nohversorgungsrelevonten Betrieben vor—
liegt.

Abgrenzung des situotiven Nahbereichs: Der situotive Nohbereich ist im Einzelfoll
unter Berücksichtigung der siedlungsröumlichen, wettbewerblichen und topog ro—
fischen Gegebenheiten obzuleiten und soll sich dn einer Gehzeit von rd. ’lO min ori-
entieren. Ndhegelegene Wettbewerber und zentrole Versorgungsbereiche können
jedoch zu einer Reduzierung des situotiven Ndhbereiches führen. Dorüber hindus
können fehlende Nohversorgungsongebote und quolitotiv hochwertige Fqege—
verbindungen ouch eine Ausweitung des situotiven Ndhbereiches begründen.
Grundsötzlich soll sich der situotive Nohbereich on siedlungsröumlichen Zusom—
menhöngen sowie stödteboulichen und noturröumlichen Borrieren orientieren.
Ein deutlich Über den wohnungsnahen Bereich (rd. ’lO min Gehzeit) hinousgehen—
der Nohbereich konn in begründeten Ausnohmeföllen möglich sein, um bislong
und ouch zukünftig douerhoft unterversorgte Siedlungslogen (z. B. oufgrund zu
geringer Montelbevölkerung) einzuschlieBen, die im Einzugsbereich des Vorhoben—
betriebs liegen. Solche wohnstdndortnahen Bereiche umfossen i. d. R. bis
zu ’lO min Fohrzeit mit dem Fohrrod oder onnöhernd 2 km Rodfohrdistonz, liegen
röumlich nöher zum Vorhobenstondort ols zum nöchsten zentrolen Versorgungs—
bereich und orientieren sich on siedlungsröumlichen Zusommenhöngen, Rod—
wegenetzen sowie stödteboulichen und noturröumlichen Borrieren.

Abschließende Gesamtbewertung

Bei einer für den Stondorttyp angemessenen Kaufkraftabschöpfung („grüne Am—
pel“) ist dos Vorhoben ols grundsötzlich konform zum Einzelhondelskonzept zu
bewerten. Es wird zusötzlich empfohlen, die Auswirkungen des Vorhobens im Roh—
men einer einzelfollbezogenen Auswirkungsonolyse zu ermitteln, in die dos Ergeb—
nis des Prüfschemos mit einflieBt.

Eine geringfügige Überschreitung wird im Rohmen des Nohversorgungsprüfsche—
mos zwor nicht mehr ols ongemessene, jedoch lediglich ols „leicht höhere“ Ab—
schöpfungsquote gewertet und erföhrt demnoch eine entsprechende Abwertung
(„gelbe Ampel“). Dobei ist insbesondere vor dem Hintergrund der onholtenden Dy—
nomik im Einzelhondel (u. o. Stondortverlogerungen, Betriebserweiterungen, Ver—
önderungen der Betriebstypen) die empfohlene Koufkroftobschöpfung somit ols
Richtwert — und nicht ols fixer Wert — zu verstehen. Eine Ansiedlung/E rweiterung

sollte in diesem Foll jedoch mit situotionsobhöngigen Empfehlungen (z. B. Verbes-
serung der fußlöufigen Erreichborkeit, leichte Reduzierung der Verkoufsflöche)
verknüpft werden. Die genouen Auswirkungen des Plonvorhobens sind zudem im
Rohmen einer einzelfollbezogenen Vertröglichkeitsonolyse zu ermitteln, in die dos
Ergebnis des Prüfschemos mit einflieBt.

Eine noch höhere Abschöpfungsquote stellt i. d. R. ein Ausschlusskriterium dor
(„rote Ampel“). Eine Konformitöt zum Einzelhondelskonzept liegt domit i. d. R.
nicht vor und es wird empfohlen, dos Vorhoben mit Bezug ouf die Ziele dieses
Nohversorgungskonzeptes bouleitplonerisch durchzusetzen, jedenfolls ober nicht
durch die Aufstellung bzw. Änderung eines Bebouungsplons zu befördern.

Grundsötzlich sind die obsotzwirtschoftlichen Auswirkungen eines Vorhobens ouf
Bosis einer voliden und nochvollziehboren Methodik zu ermitteln und dorzustellen.
Dobei sind für die Berechnung der obsotzwirtschoftlichen Auswirkungen des
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Vorhabens auch realistisch zu erwartende maximale Flächenproduktivitöten zu
verwenden.

Neben der Ermittlung potenzieller absatzwirtschaftlicher Auswirkungen (Um—
satzumverteilungen) ist in diesem Fall v. a. eine städtebaulich begründete Analyse
und eine stödtebauliche Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen
auf den Bestand und die Entwicklungsziele für die (untersuchungsrelevanten)
zentralen Versorgungsbereiche sowie auf die Nahversorgungsstrukturen zu er—
bringen. Dabei sind auch mögliche Strukturverschiebungen in den zentralen Ver—
sorgungsbereichen von Bedeutung. Die vieldiskutierte ’lO %—Schwelle sollte bei der
stödtebaulichen Einordnung der Umsatzumverteilungen vor denn Hintergrund der
Bestandsstrukturen kritisch gewürdigt werden.

6.2.5 Handlungsprioritöten

ln Dinslaken besteht aktuell zusötzliches Ansiedlungspotenzial für Lebensmit—
telsortimente. Dies kann für die Ansiedlung weiterer Mörkte sowie insbesondere
für die zukunftsföhige Aufstellung der Bestandsmörkte genutzt werden. Die Ver—
kaufsflöchendimensionierung unterliegt dabei immer der Prüfung stödtebauli—
cher und raumordnerischer Vertröglichkeit.

Da bei einem Überschreiten absatzwirtschaftlicher Entwicklungspotenziale ge—
samtstödtische oder kleinröumige Umsatzumverteilungen stödtebaulich rele—
vante Größenordnungen erreichen, die wiederum mit BetriebsschlieBungen und
Trading—Down—Effekten einhergehen können, sollten die zukünftigen Ansied—
lungsbemühungen der Stadt Dinslaken aus einer nach Handlungsprioritöten ab—
gestuften Strategie bestehen:

EMPFEHLUNGEN ZUR NAHVERSORGUNG IN DINSLAKEN

Ziel 1: Fokus der Nahversorgung auf die zentralen Versorgungsbereich
I Sicherung und Weiterentwicklung der zentralen Versorgungsbereiche
I Vermeidung von Funktionsverlusten, die durch neue Ansiedlungen außerhalb der zentralen Ver—

sorgungsbereiche resultieren könnten
I Verbesserung der Standortrahmenbedingungen vor allenn bei aktuell nicht marktgerechten Be—

trieben (insbesondere Verbesserung der Zugönglichkeit für öltere Personengruppen im Zuge
des demografischen Wandels)

Ziel 2: Bestehende Nahversorgungsstandorte sichern und bedarfsgerecht weiterentwickeln
I Sicherung und bedarfsgerechte Weiterentwicklung bestehender Nahversorgungsstandorte
I Verbesserung der wohnortnahen Grundversorgung, insbesondere fuBlöufige Erreichbarkeit der

Lebensmitteldiscounter und Supermörkte (ggf. auch durch Optimierung des Fqegenetzes)
I Vermeidung von Funktionsverlusten, die durch neue Ansiedlungen resultieren könnten
I Verbesserung der Standortrahmenbedingungen vor allenn bei aktuell nicht marktgerechten Be—

trieben (insbesondere Verbesserung der Zugönglichkeit für öltere Personengruppen im Zuge
des demografischen Wandels) ohne gleichzeitig schödliche Auswirkungen auf die zentralen
Versorgungsbereiche oder die Nahversorgung auszuüben
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Ziel 3: Neue Nahversorgungsstandorte müssen die konzeptionellen Kriterien erfüllen

Ziel 4: Restriktiver Umgang mit Nahversorgungsentwicklungen in städtebaulich nicht integrierten
Lagen

Sonstige Empfehlungen:
I qualitative Weiterentwicklung der Nahversorgung im Hinblick auf Betriebstypenmix, Andie—

nung, Parkplätze und Service
I bedarfsrechte quantitative Weiterentwicklung hinsichtlich marktgängiger Verkaufsflächen

(insbesondere der Lebensmitteldiscounter)

Für diese Empfehlungen gelten zugleich das Prüfschema zur standortgerechten
Dimensionierung von Lebensmittelmärkten (s. Kapitel 6.2.4) sowie die Steue—
rungsleitsätze (s. Kapitel 8), die ein ausgewogenes Regularium zum Schutz und
zur Entwicklung sowohl der zentralen Versorgungsbereiche als auch der wohnor—
tnahen Versorgung in der Fläche beinhalten. Zudem wird empfohlen, die vorste—
henden Entwicklungsziele durch entsprechende bauleitplanerische Festsetzungen
umzusetzen.

6.3 SONDERSTANDORTKONZEPT

Neben den zentralen Versorgungsbereichen sowie den Nahversorgungsstandor—
ten wurden im Rahmen des EHZK 2014/2018 zwei Ergänzungsbereiche (Gewer—
begebiet Mitte und Thyssenstraße) ausgewiesen. Im folgenden Kapitel wird die
Ausweisung dieser Standortbereiche geprüft. Darauf aufbauend werden Emp—
fehlungen zur funktionalen Weiterentwicklung der Standorte gegeben. Zunächst
wird jedoch erörtert, welche Entwicklungsempfehlungen für die Sonderstandorte
grundsätzlich erkennbar und zugunsten einer gewinnbringenden gesamtstädti—
schen Standortbalance zu formulieren sind.

6.3.1 Konzeptionelle Einordnung von Sonderstandorten

Im Sinne einer gesamtstädtischen Standortbalance sind mehrere Zielstellungen
mit der Weiterentwicklung von Sonderstandorten verbunden. Sonderstandorte
sind in der Zielstellung dieses Konzeptes grundsätzlich als Ansiedlungsbereiche für
den großflächigen Einzelhandel mit nicht zentrenrelevantem und nicht zentren—
und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment zu verstehen. Sie dienen der Er—
gänzung des Einzelhandels im Hauptzentrum Innenstadt, indem sie Einzelhan—
delsbetriebe aufnehmen,

I die einen überdurchschnittlichen Flächenverbrauch aufweisen,
I die in der Innenstadt räumlich schlecht anzusiedeln wären,
I die Sortimente führen, die die zentralen Versorgungsbereiche wie auch die

flächendeckende Nahversorgungsstruktur in ihrer Entwicklung nicht beein—
trächtigen.

Primär sollten an Sonderstandorten also die großflächigen Einzelhandelsbetriebe
mit nicht zentrenrelevantem und nicht zentren— und nahversorgungsrelevantem
Hauptsortiment angesiedelt werden. Die gezielte Ausweisung von Sonderstand—
orten und die nähere planerische Befassung mit ihnen trägt begünstigend dazu
beLdass

I Angebotsflächen für geeignete Vorhaben sehr kurzfristig zur Verfügung
gestellt werden können, weil die realen Flächen dazu frühzeitig vorbereitet
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werden und die örtliche Bauleitplanung diesbezügliche Angebote bereits
im Vorfeld gestalten kann,

- ihre Leistungsfähigkeit gezielt optimiert werden kann, z. B. in erschlie—
Bungstechnischen Fragestellungen,

. sie durch Aufgabenteilung, Spezialisierung, Größe sowie die Bündelungs—
wirkung auch in der überörtlichen Nachfrage als Einkaufsstandort für be-
stimmte Sortimente deutlich wahrgenommen werden,

- benachbarte Nutzungsorten durch eine räumlich klare Fassung der jewei—
ligen Sonderstandorte vor einem schleichend unter Druck geratenen Bo—
denpreisgefüge, der von der Einzelhandelsfunktion ausgehen könnte, ge—
schützt werden. Dieses wird insbesondere den auf günstige Grundstücke
und Entwicklungsspielräume ongewiesenen sonstigen Gewerbe— oder
Handwerksbetrieben zugutekommen.

Eine gesamtstädtische Konzentration auf einige wenige, dafür leistungsfähige
Sonderstandorte ist aus städtebaulicher Sicht sinnvoll, weil eine solche Standort—
bündelung aus Kundensicht ottroktivere und damit auch für das überörtliche
Nochfrogepotenziol im Einzugsgebiet interessantere Standorte schafft. Die
Standortkonzentrotion kann also zur Sicherung und zum Ausbau der Kaufkraft—
zuflüsse aus dem Umland beitragen.

Im Folgenden werden zunächst grundsätzliche Hondlungsprioritäten im Umgang
mit Einzelhandel mit nicht zentrenrelevontem oder nicht zentren— und nahversor—
gungsrelevantem Houptsortiment aufgestellt. Daraus leiten sich grundsätzliche
und gesomtstädtisch wirksame Entwicklungszielstellungen für die Sonderstand—
orte der Stadt Dinsloken ab. Diese können durch stondortspezifische Entwick—
lungszielstellungen zu den einzelnen Sonderstandorten weiter ergänzt oder kon—
kretisiert werden.

EMPFEHLUNGEN ZUM NICHT ZENTRENRELEVANTEN EINZELHANDEL

Ziel 1: Wenn möglich, Fokussierung auf die zentralen Versorgungsbereiche

Ziel 2: Grundsätzlich darüber hinaus im gesamten Stadtgebiet möglich, wenn städtebauliche
Gründe dafür und raumordnerische Ziele nicht dagegen sprechen

Ziel 3: Fokussierung von Ansiedlungsvorhaben auf die ausgewiesenen Sonderstandorte

Ziel 4: Sicherung von Gewerbegebieten für Handwerk und produzierendes Gewerbe

Empfehlungen für (zukünftige) Sonderstandorte:

Sortimente

Positivstandorte für den klein— und großflächigen Einzelhandel mit nicht zentrenrelevontem
oder nicht zentren— und nahversorgungsrelevantem Houptsortiment
restriktiver Umgang mit der Entwicklung zentrenrelevonter sowie nahversorgungsrelevanter

6.3.2 Sonderstandorte in Dinslaken

Im Rahmen des vorliegenden Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Dinsloken wer—
den nach Überprüfung die Ergänzungsbereiche Gewerbegebiet Mitte und Thys-
senstraße als Sonderstandorte fortgeschrieben (s. Abbildung 24). Diese sollen zur
Gewährleistung der genannten Funktionen und Angebote weiterentwickelt wer—
den.
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Abbildung 24: Sonderstandorte in der Stadt Dinslaken
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Kartengrundlage: OpenStreetMap — veröffentlicht unter ODbL.

Weitere Sonderstandorte sind für Dinslaken gegenwärtig nicht erkennbar, da es
sich anderweitig entweder um solitäre Standorte mit z. T. nahversorgungsrele—
vantem Angebotsschwerpunkt oder um solitäre Standorte ohne räumliches Ent—
wicklungspotenzial für weitere Ansiedlungen handelt (d. h. keine Einzelhandelsag—
glomerationen).

Die grundsätzlichen Entwicklungszielstellungen sind bei der Entwicklung aller be—
stehender und zukünftiger Sonderstandorte zu beachten. Nachfolgend werden
die empfohlenen Sonderstandorte mit den wesentlichen Rahmenbedingungen so—
wie weiteren standortspezifischen Entwicklungsempfehlungen dargestellt.
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SONDERSTANDORT GEWERBEGEBIET MITTE

Räumliche Analyse

Funktion

o Nahrungs— und Genussmittel
e? sonstiger kurzfristiger Bedarf
t mittelfristige-r Bedarf

langfristiger Bedarf
a Zentrenergänzende Funktion

Leerstand

Betriebsgrößenstruktur in m2 .__.

unter 100 in?
100 - 399 m2
L100 - 799 r'n2

_ _ 800 . 1.3.99 m2
_ 1.500 - 2.499 m2 _—..+

2.500 - 4.999 m2

Ob. 5.000 m?

Zentren- und Standortabgrenlungen

D ZVB-Abgrenzung EHK 2018
E: Ergänzungsbereich EHK 2018
Ü Ervgl-z]ri:I_Iri-:;1-;.l::-erei --:|‘i EH R ._._ Ä .

“i‘m G B.

l<' -::1rl - l-l ei n: — l4 i r'i-:;_1er'i - "St r
heiße

Ü

/ .

100 r'n

‚i- r n.

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Daten: Erhebung Stadt + Handel (09/2022); Kartengrundlage: Stadt Dinslaken.

Strukturprägende Betriebe
u. a. Hagebaumarkt, Bl Discount Baumarkt, Penny

Wesentliche Rahmenbedingungen

I eindeutige Konzentration großflächiger Einzelhandelsstrukturen
I Vorprägung durch Einzelhandel im mittelfristigen Bedarfsbereich (u. a. Hagebaumarkt, B’l Discount Baumarkt)
I Ergänzung der Bestandsstruktur mit Betrieben im kurzfristigen Bedarfsbereich (u. a. Penny, Getränke Hoffmann)
I gute verkehrliche Anbindung an das Straßennetz über Hünxer Str. und Karl-Heinz-Klingen-Stra ße

STANDORTSPEZIFISCHE ENTWICKLUNGSEMPFEHLUNGEN

I Positivstandort für den großflächigen Einzelhandel mit nicht zentrenrelevantem und nicht zen—
tren— und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment

I keine Neuansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevantem sowie zentren— und
nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment

I Behutsamer Umgang mit Umstrukturierungen und Erweiterungen von Bestandsmärkten hin—
sichtlich zentrenrelevanter Randsortimente, insb. aufgrund möglicher negativer Wechselwir—
kungen mit dem ZVB Hauptzentrum Innenstadt
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SONDERSTANDORT THYSSENSTRAßE

Räumliche Analyse

Funktion

o Nahrungs- und Genussmittel
“.1 sonstiger kurzfristiger Bedarf
o mittelfristiger Bedarf

langfristiger Bedarf
i Zentrenergr‘jnzende Funktion

Leerstand

Betriebsgrößenstruktur in n"i2

unter 100 m2
100 — 399 n12
aOO - 799 m.2

800 - 1.499 nn2

1.500 - 2.6.99 rn2

2.500 — 4.999 r'n2

ab. 5.000 m7

Zentren- und Standortubgrenzungen

:: ErgonZungsbereich EHK 2018
E EI'n:;_1-:III‘|ZL'I‘|-:;_1'E-II:--EI'EI-:II‘I EH H. 2532“?!

50m

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Daten: Erhebung Stadt + Handel (09/2022); Kartengrundlage: Stadt Dinslaken.

Strukturprägende Betriebe
u. a. mein real-Markt

Wesentliche Rahmenbedingungen

I Vorprägung durch Einzelhandel im kurzfristigen Bedarfsbereich, insb. Nahrungs- und Genussmittel (u. a. mein real-
Markt)

I strukturprägende Ergänzung des Angebots im langfristigen Bedarfsbereich (KadeDi mit Hauptsortiment Möbel)
I gute verkehrliche Anbindung Über Otto-Brenner-Straße
I grenzt unmittelbar an das Hauptzentrum Innenstadt (z. T. Konkurrenzstandort)

STANDORTSPEZIFISCHE ENTWICKLUNGSEMPFEHLUNGEN

I Positivstandort für den großflächigen Einzelhandel mit nicht zentrenrelevantem und nicht zen—
tren— und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment

I keine Ansiedlung von weiteren Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevantem sowie zentren—
und na hversorgungsreleva ntem Hauptsortiment

I Vermeidung einer übermäßigen Stärkung der Attraktivität des gesamten Standortbereiches
gegenüber des ZVB Hauptzentrum Innenstadt

I keine Erhöhung des Verkaufsflächenanteils für zentrenrelevante sowie zentren— und nahver-
sorgungsrelevante Sortimente

I Überplanung des Standortes zur Gewährleistung einer städtebaulich zielführenden Steue—
rungslogik unter Einbezug der relevanten Grundeigentümer und Investoren; in diesem Zuge pro—
aktive Begleitung von künftigen Umstrukturierungsbestrebungen der ansässigen Einzelhan—
delsbetriebe sowohl unter Beachtung städtebaulicher als auch wirtschaftsentwicklungspoliti—
scher Zielstellungen (mit dem Gesamtziel der Reduzierung der derzeit bauleitplanerisch zuläs—
sigen Verkaufsfläche mit zentrenreleva nten Sortimenten sowie dem Erhalt einer wirtschaftlich
tragfähigen Perspektive für die Immobilie)
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Sortimentsliste
Zur Feinsteuerung von Einzelhondelsvorhoben ist die Definition der in Dinsloken
ols zentrenrelevo nt sowie ols zentren— und nohversorgungsrelevont zu bewerten—
den Sortimente in Form einer Sortimentsliste erforderlich. Erst mit Vorliegen ei—
ner solchen Sortimentsliste konn in der Bouleitplonung oder im Bougenehmi—
gungsverfohren im Zusommenspiel mit den Steuerungsleitsötzen festgestellt
werden, ob ein geplontes Vorhoben oder eine Stondortplonung den Zielen und
Empfehlungen dieses Konzeptes entspricht.

7.1 METHODISCHE HERLEITUNG

Bei der Herleitung der Sortimentsliste ist zum einen die Einzelhondelsstruktur von
Bedeutung, insbesondere hinsichtlich der Verkoufsflöchenonteile der Sortimente
und der Sortimentsschwerpunkte noch stödteboulichen Logen. Zudem ist es er—
forderlich, die künftigen Entwicklungsoptionen von Bronchen und Stondorten im
Zusommenhong mit der Zielperspektive des Einzelhondelskonzeptes zu beochten,
um die Sortimente bezüglich ihrer Zentrenrelevonz festzulegen. Es können hierbei
ouch solche Sortimente ols zentrenrelevont begründet werden, die noch nicht
oder nur in geringem MoBe in einem zentrolen Versorgungsbereich vorhonden
sind, die ober oufgrund ihrer strotegischen Bedeutung künftig dort verstörkt on—
gesiedelt werden sollen. Bei der Bewertung der künftigen Zielperspektive ist oller—
dings zu beochten, doss die onzustrebende Entwicklung reolistisch erreichbor sein
sollte.

Bei der Herleitung der Sortimentsliste ist ouBerdem zu beochten, doss Sortimente
nicht nur für sich ollein genommen bewertet werden sollten, sondern doss sich ihre
Zentrenrelevonz oder Zentren— und Nohversorgungsrelevonz teilweise zusötzlich
ous der Kopplung mit onderen Sortimenten begründet.

BEURTEILUNGSKRITERIEN FÜR DIE ZENTRENRELEVANZ VON SORTIMENTEN

Zentrenrelevant sind in der Regel Sortimente,
die einen zentrolen Versorgungsbereich stödteboulich—funktionol im Bestond strukturell prü—
gen,
die eine hohe Kundenfrequenz in einem zentrolen Versorgungsbereich bewirken,
die einen geringen Flöchenonspruch hoben und sich in einen Zentrumsbereich röumlich integ—
rieren lossen,
die für einen ottroktiven Bronchenmix und domit die Attroktivitöt eines Zentrums notwendig
sind,
die vom Kunden überwiegend ouch ohne Pkw tronsportiert werden können und
die in einem Zentrum koum oder noch gor nicht ongesiedelt sind, dort ober oufgrund der stöd—
teboulichen Zielperspektive künftig störker ousgebout werden sollen.

Zentren- und nahversorgungsrelevant sind in der Regel Sortimente,
die Merkmolen der Zentrenrelevonz entsprechen,
die zugleich zu einem deutlichen Anteil ihres Bestonds ouch ouBerholb Zentroler Versorgungs—
bereiche in stödteboulich integrierten Logen ongesiedelt sind und
die dort zu einer flächendeckenden wohnortnohen Grundversorgung für die Wohnbevölkerung
beitrogen.
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Nicht zentrenrelevant und nicht zentren- und nahversorgungsrelevant sind in der Regel Sortimente,
I die zentrale Lagen nicht prägen und
I die aufgrund ihrer Größe oder Beschaffenheit auch in städtebaulich nicht integrierten Lagen

angeboten werden bzw. sich nicht für die Ansiedlung in städtebaulich integrierten Lagen eig—
nen.

Als Grundlage für die Bewertung der Sortimente nach Zentrenrelevanz wird die
bestehende Sortimentsliste des EHZK 2014/2018 in modifizierter Form fortge—
schrieben. Diese gestaltet sich plausibel und hat sich in den vergangenen Jahren
bewährt. Dementsprechend erfolgt eine gezielte Überprüfung der Zuordnung der
Sortimente mit dem Ziel durch Umbenennung und Zusammenfassung verschie—
dener Sortimente die Handhabbarkeit der Sortimentsliste für Dinslaken zu ver—
bessern und eine hinreichend konkrete Nachvollziehbarkeit für die Zwecke der
Bauleitplanung zu gewährleisten.

Zusätzlich basiert die Fortschreibung der Sortimentsliste auf Inhalten und Aussa—
gen des LEP NRW. Im Rahmen des LEP NRW werden die folgenden Sortimente
als zentrenrelevant definiert und sind unter Berücksichtigung der zuvor genann—
ten Beurteilungskriterien entsprechend auch in der Sortimentsliste für Dinslaken
als zentrenrelevante bzw. zentren— und nahversorgungsreleva nte Sortimente de—
finiert worden:

I „Papier/ Bürobedarf/ Schreibwaren
I Bücher
I Bekleidung, Wäsche
I Schuhe/Lederwaren
I Medizinische, orthopädische, pharmazeutische Artikel
I Haushaltswaren, Glas/ Porzellan/ Keramik
I Spielwaren
I Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportartikel (ohne Teilsortimente Angelar—

tikeI, Campingartikel, Fahrräder und Zubehör, Jagdartikel, Reitartikel und
SportgroBgeräte)

I Elektrogeräte, Medien (=Unterhaltungs— und Kommunikationselektronik,
Computer, Foto — ohne Elektrogroßgeräte, Leuchten)

I Uhren/Schmuck

und

I Nahrungs— und Genussmittel (gleichzeitig nahversorgungsrelevant)
I Gesundheits— und Körperpflegeartikel (gleichzeitig nahversorgungsrele—

vant)“

(vgl. LEP NRW, Ziel 6.5—2 (Anlage 1))

7.2 SORTIMENTSLISTE FÜR DINSLAKEN

Im Ergebnis der rechtlichen Anforderungen, der methodischen Herleitung sowie
auf Basis der aktuellen städtebaulichen Verortung der Verkaufsflächen, den dar—
gestellten städtebaulichen Zielstellungen und der Sortimentsliste aus dem EHZK
2014/2018 ergibt sich die folgende Liste zentrenreleva nter bzw. zentren— und nah—
versorgungsrelevanter Sortimente in Dinslaken. Die Aufführung der nicht zen—
trenrelevanten und nicht zentren— und nahversorgungsrelevanten Sortimente soII
zur Verdeutlichung beitragen, welche Sortimente vor dem Hintergrund der
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Zielstellungen des Einzelhandelskonzeptes der Stadt DinsIaken als nicht kritisch
gesehen werden und ist somit erlauternd, jedoch nicht abschließend.

Eine wesentliche Veränderung im Vergleich zur Sortimentsliste gemaB des EHZK
2014/2018 ergibt sich durch die Neuzuordnung des Sortiments Kinderwagen. Das
Sortiment Kinderwagen wird im Rahmen der Fortschreibung als nicht zentrenre-
Ievant (bisher zentrenrelevant) eingestuft. Die Neuzuordnung ergibt sich aus Ei—
genschaften des Sortiments Kinderwagen, die einer Zentrenrelevanz entgegen—
sprechen. Dies betrifft insbesondere die Transportfahigkeit ohne Pkw, die auf—
grund der Größe und der Sperrigkeit von Kinderwagen nicht vollstandig gegeben
ist.

Weitere geringfügige Veranderungen ergeben sich zudem durch die Umbenen-
nung und Zusammenfassung verschiedener Sortimente zur Verbesserung der
Handhabbarkeit sowie zur Gewahrleistung einer hinreichend konkreten NachvoII—
ziehbarkeit für Zwecke der Bauleitplanung:

- Zusammenlegung der Sortimente Bild— und Tontrager, Computer und Zu—
behör, Fotoartikel, Telekommunikation und Zubehör sowie Unterhaltungs—
elektronik und Zubehör in ein Sortiment Neue Medien/Unterhaltungs-
elektronik

. Zusammenlegung der Sortimente Kunstgewerbe/Bilder/Bilderrahmen,
KünstlerartikeI/Bastelzubehör, Sammelbriefmarken und —münzen sowie
Wohneinrichtungsartikel in ein Sortiment Einrichtungsbedarf (ohne Mö-
bel), Bilder/Poster/Bilderrahmen/Kunstgegenstönde

. Zusammenlegung der Sortimente Backwaren/Konditoreiwaren, Fleisch—
und Metzgereiwaren sowie Nahrungs— und Genussmittel (inkl. Getranke)
in ein Sortiment Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Reformwaren)

- Zusammenlegung der Sortimente Bauelemente/Baustoffe, bau—
marktspezifische Artikel, Bodenbelage, Eisenwaren und Beschlöge, Elekt—
roinstaIIationsmateriaI, Farben und Lacke, Fliesen, Installationsartikel,
Maschinen/Werkzeuge, Rollladen/Markisen, Sanitarartikel sowie Tapeten
in ein Sortiment Baumarktsortiment i. e. S.

- Zusammenlegung der Sortimente Pflanzen/Samen, PflanzgeföBe/Terra—
kotta (Outdoor) sowie Topf— und Zimmerpflanzen in ein Sortiment Pflan-
zen/Pflanzartikel
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Tabelle 11: Sortimentsliste für die Stadt Dinslaken (Kurzfassung)
zentrenrelevante
Sortimente

nahversorgungsrelevante
Sortimente*

nicht zentrenrelevante
Sortimente**

Augenoptik
Bekleidung (ohne Sportbekleidung)
Bücher

Einrichtungsbedarf (ohne Möbel),
Bilder/Poster/Bilderrahmen/Kunst—
gegenstönde
Elektrokleingeröte

Gardinen, Sicht-/ Sonnenschutz
Glas/Porzellan/Keramik
Haus-/Bett-/Tischwösche
Haushaltswaren (Hausrat)

Kurzwaren/Schneidereibe-
darf/Handarbeiten sowie Meter-
ware für Bekleidung und Wösche
(inkl. Wolle)

Medizinische und orthopödische Ge-
röte (inkl. Hörgeräte)

Musikinstrumente und Musikalien

Neue Medien/Unterhaltungselektro-
nik

Papier/Büroartikel/Schreibwaren
Parfümerieartikel und Kosmetika
Schuhe, Lederwaren
Spielwaren
Sportartikel (inkl. Sportbekleidung)
Uhren/Schmuck

Drogeriewaren (inkl. Wasch— und
Putzmittel)
Nahrungs- und Genussmittel (inkl.
Reformwaren)
Pharmazeutische Artikel (Apotheke)

(Schnitt-)Blumen

Zeitungen/Zeitschriften

Bauma rktsortiment i. e. S.

Bettwaren

Campingartikel (ohne Campingmö-
bel)

Elektrogroßgeröte
Erotikartikel
Fahrröder und Zubehör
Gartenartikel (ohne Gartenmöbel)

Kinderwagen

Kfz-Zubehör (inkl. Motorrad-Zube-
hör)

Lampen/Leuchten
Matratzen

Möbel (inkl. Garten- und Camping-
möbel)
Pflanzen/Pflanzartikel

Sportgroßgeröte
Teppiche (Einzelware)

Zoologischer Bedarf und lebendige
Tiere (inkl. Tiernahrung)

Waffen/Jagdbedarf/Angeln

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; * gleichzeitig auch zentrenrelevant; ** gleichzeitig auch nicht nahversorgungsrelevant; erlöuternd, aber
nicht abschließend.

Für die kommunale Feinsteuerung empfiehlt es sich, die Sortimente in die textli—
chen Festsetzungen (bzw. Begründungen) der entsprechenden Bauleitplöne zu
übernehmen sowie in der Begründung zusötzlich dieses Einzelhandelskonzept als
Grundlage der Sortimentsliste zu benennen. Zur Gewöhrleistung einer hinreichen—
den Bestimmtheit und Bestimmbarkeit erfolgt im Anhang eine Zuordnung der
Kurzbezeichnungen der Sortimente zu den Nummern des Warengruppenverzeich—
nisses sowie dessen Sortimentsbezeichnungen.
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8 Steuerungsleitsötze
Die Steuerungsleitsatze konkretisieren die übergeordneten Entwicklungsziele zur
künftigen Einzelhandelsentwicklung für alle Arten des Einzelhandels und für alle
denkbaren Standortkategorien in Dinslaken und ermöglichen somit eine Steue—
rung der stadtebaulich bestmöglichen Einzelhandelsentwicklung in der Zukunft.

8.1 EINORDNUNG UND BEGRÜNDUNG DER
STEUERUNGSLEITSÄTZE

In den vorstehenden Kapiteln erfolgte eine Darstellung von übergeordneten Ent—
wicklungszielstellungen, absatzwirtschaftlichen Entwicklungspotenziolen, des
künftigen Einzelhandelskonzeptes sowie einer Spezifizierung der zentrenrelevan—
ten Sortimente. Für die konkrete Zulassigkeitsbewertung von Vorhaben oder die
Ausgestaltung von Bebauungsplönen fehlt jedoch eine Verknüpfung dieser Kon—
zeptbausteine zu einem Bewertungsinstrument. Dieses Instrument wird durch die
nachfolgenden Steuerungsleitsatze zur Verfügung gestellt.

Die Steuerungsleitsatze stellen ein Regelwerk dar, das transparente, nachvoll—
ziehbare Zulassigkeitsentscheidungen und bauleitplanerische Abwögungen vor—
bereitet. Sie gewahrleisten zudem die notwendige Flexibilitat hinsichtlich künftig
ggf. erforderlicher Einzelfallentscheidungen. Sie dienen dazu, die Standortstruk-
tur des Einzelhandels in Dinslaken insbesondere zugunsten einer gesamtstadtisch
gewinnbringenden Entwicklung zu sichern und weiter auszugestalten.

Durch die klare Regel—Ausnahme—Struktur mit für alle Beteiligten transparenten
Standortbewertungen tragen diese Steuerungsleitsatze im Zusammenspiel mit
der Sortimentsliste zu einer im hohen Maße rechtssicheren Ausgestaltung von Zu—
lassigkeitsentscheidungen und Bauleitplanen bei. Sie garantieren somit Planungs—
und Investitionssicherheit sowohl für bestehende Einzelhandelsbetriebe als auch
für ansiedlungsinteressierte Betreiber.

Die Steuerungsleitsatze sind für Neubau— wie auch Erweiterungsvorhaben des
Einzelhandels konzipiert. Auf bestehende Einzelhandelsbetriebe, die nicht veran—
dert werden, sind sie nicht anzuwenden. Der übliche genehmigungsrechtliche Be—
standsschutz wird somit gewahrleistet.

8.2 STEUERUNGSLEITSÄTZE FÜR DINSLAKEN
Folgende Steuerungsleitsatze werden für Dinslaken empfohlen:

Leitsatz I: Einzelhandel mit zentrenrelevantem Hauptsortiment soll auf die zent-
ralen Versorgungsbereiche konzentriert werden.

- Im ZVB Hauptzentrum Innenstadt, um eine weitere Attraktivierung, Spezi—
alisierung und Qualifizierung des Hauptzentrums zu begünstigen.

- Im hierarchisch nachgeordneten ZVB Stadtteilzentrum Hiesfeld in enger
funktionaler Abstimmung und angepasster Ausrichtung zum ZVB Haupt—
zentrum Innenstadt (unter Berücksichtigung der Profilierungsziele im Rah—
men des Masterplans Einzelhandel).

- In den hierarchisch deutlich nachgeordneten Nahversorgungszentren Au-
gustastraße und Buchenstraße nur punktuell und hinsichtlich der
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Verkaufsfläche deutlich untergeordnet (i. d. R. kleinflächig) und ausschließ—
lich zur Ergänzung der wohnortnahen Versorgung.

- In sonstigen Lagen soll eine Entwicklung von Einzelhandel mit zentrenrele—
vantem Hauptsortiment im Rahmen der planungsrechtlichen Möglichkei—
ten restriktiv gehandhabt werden.

Einzelhondelsbetriebe mit einem zentrenrelevanten Hauptsortiment sollen
grundsätzlich auf den zentralen Versorgungsbereich Hauptzentrum Innenstadt
konzentriert werden, um diesen in seiner Versorgungsfunktion zu sichern und zu
stärken. Bei der Umsetzung dieser Empfehlung sollte jedoch stets die bisherige
und zukünftige bauleitplanerische und baugenehmigungsrechtliche Planungspra—
Xis der Stadt Dinslaken Berücksichtigung finden.

Die absatzwirtschaftlichen Entwicklungsspielräume dienen im Hauptzentrum als
Leitlinie, deren Überschreiten im Einzelfall zur Attraktivierung des Einzelhandels—
angebots beitragen kann. Die Entwicklungsspielräume stellen für das Hauptzent—
rum daher keine Entwicklungsgrenze dar, da es sich um einen stadtentwicklungs—
politisch höchst bedeutsamen Einzelhandelsstandort handelt.

Die Begrenzung der Ansiedlung bzw. des Ausbaus von Einzelhondelsbetrieben mit
zentrenrelevantem Hauptsortiment in den weiteren zentralen Versorgungsberei—
chen begründet sich aus dem Schutz des Hauptzentrums vor einem zu deutlichen
Standortgewicht in den hierarchisch nachgeordneten zentralen Versorgungsbe—
reichen. Es bleibt jedoch gleichzeitig ein der Bedeutung der zentralen Versor—
gungsbereiche angemessener Entwicklungsrahmen für diese erhalten. Im Rahmen
der Bauleitplanung ist im Einzelfall der Nachweis zu erbringen, dass das geplante
Vorhaben vorrangig der Versorgungsfunktion des jeweiligen zentralen Versor—
gungsbereichs dient und keine negativen Auswirkungen auf weitere zentrale Ver—
sorgungsbereiche in Dinslaken oder die Nachbarkommunen resultieren.

Zusätzlich zu den vorgenannten Regelungen sind in städtebaulich integrierten
Lagen und an den Nahversorgungsstandorten kleinere Einzelhandelsbetriebe mit
zentrenrelevantem Hauptsortiment ausnahmsweise im begrenzten Maße zuläs—
sig (i. d. R. deutlich kleinflächig), wenn diese gegenüber den zentralen Versor—
gungsbereichen im Stadtgebiet kein zu groBes Gewicht entfalten und sich daraus
keine negativen Auswirkungen auf die zentralen Versorgung sbereiche in Dinslaken
oder in Nachbarkommunen ergeben. Demzufolge zielt diese Regelung auf die Zu—
lässigkeit kleiner Fachgeschäfte in den städtebaulich integrierten Lagen und Nah—
versorgungsstandorten ab.

An den Sonderstandorten soll eine Entwicklung von Einzelhandelsbetrieben mit
zentrenrelevantem Hauptsortiment gemäß der konzeptionellen Entwicklungs—
ziele des Sonderstandortkonzeptes erfolgen.

ln städtebaulich nicht integrierten Lagen sind Ansiedlungen neuer Einzelhandels—
betriebe mit zentrenrelevantem Hauptsortiment auszuschließen und Erweiterun—
gen mit zentrenrelevantem Hauptsortiment restriktiv zu handhaben.

Leitsatz II: Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevantem Hauptsorti-
ment soll primär in den zentralen Versorgungsbereichen und zur Gewährleistung
der Nahversorgung sekundär auch an Nahversorgungsstandorten vorgesehen
werden.
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- In den ZVB Hauptzentrum Innenstadt und ZVB Stadtteilzentrum Hiesfeld
vorrangig aufgrund der hohen Bedeutung als Kundenmagnet und für die
Besucherfrequenz.

- In den hierarchisch deutlich nachgeordneten Nahversorgungszentren Au-
gustastraße und Buchenstraße hinsichtlich der Verkaufsfläche unterge—
ordnet (groß— und kIeiaächig) als Ergänzung zum ZVB Houptzentrum In—
nenstadt.

- Zur Sicherung und Entwicklung der Nahversorgung auch nachgeordnet an
Nahversorgungsstandorten, sofern negative Auswirkungen auf die zentra—
Ien Versorgungsbereiche und die wohnortnahe Grundversorgung vermie—
den werden und das Vorhaben standortgerecht dimensioniert ist. Für den
besonderen Nahversorgungsstandort Hünxer Straße ergeben sich geson—
derte Zielstellungen hinsichtlich der standortgerechten Dimensionierung
gemäß der konzeptionellen Entwicklungsziele.

- In sonstigen städtebaulich integrierten Lagen nur ausnahmsweise deutlich
nachgeordnet (deutlich kIeiaächig) zur Versorgung des „engeren Gebie—
tes“ (z. B. Lebensmittelhandwerk, Nachbarschafts—/Convenience|aden).

- In städtebaulich nicht integrierten Lagen sollen keine Einzelhandelsbe—
triebe mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment vorgesehen wer—
den (als Ausnahme möglich: Tankstellenshops, Kioske, Hofläden).

Aufgrund der hohen Bedeutung von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungs—
relevantem Hauptsortiment als Kundenmagnet und für die Besucherfrequenz in
den zentralen Versorgungsbereichen, sollen Einzelhandelsvorhaben mit nahver—
sorgungsrelevantem Hauptsortiment primär in den zentralen Versorgungsberei—
chen angesiedelt werden. Eine Differenzierung der Zulässigkeit von unterschiedli—
chen Ansiedlungstypen in den zentralen Versorgungsbereichen (insbesondere bei
Lebensmittelbetrieben und Drogeriefachmärkten) soII gemäß der Hierarchiestufe
und Versorgungsfunktion des jeweiligen zentralen Versorgungsbereiches erfolgen
(i. d. R. klein— und großflächig).

Zur Sicherung bzw. Optimierung der räumlichen Nahversorgung ist sekundär nah—
versorgungsreleva nter Einzelhandel auch an Nahversorgungsstandorten zulässig,
sofern städtebauliche Zielsetzungen der Stadt Dinslaken und die raumordneri—
schen Vorgaben dem nicht entgegenstehen und negative Auswirkungen auf die
wohnortnahe Grundversorgung vermieden werden. Eine Differenzierung der Zu—
lässigkeit von unterschiedlichen Ansiedlungstypen ist abhängig von den Entwick—
Iungszielen des Nahversorgungsstandortes, wobei das Vorhaben standortgerecht
dimensioniert sein soII (siehe Nahversorgungsprüfschema).

In sonstigen städtebaulich integrierten Lagen sind ausnahmsweise Betriebe mit
dem Hauptsortiment Nahrungs— und Genussmittel zur Sicherung bzw. bedarfs—
gerechten Optimierung der räumlichen Nahversorgung (siehe Nahversorgungs—
prÜfschema) zulässig, sofern negative Auswirkungen auf die zentralen Versor—
gungsbereiche, die Nahversorgungsstandorte und die wohnortnahe Grundversor—
gung vermieden und die städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt Dinslaken sowie
die raumordnerischen Vorgaben erfüllt werden.

In städtebaulich nicht integrierten Lagen sind Neuansiedlungen von Lebensmit—
telmärkten auszuschließen. Ausnahmsweise können an diesen Standorten Tank—
stellenshops oder Kioske zu Versorgung der dort arbeitenden Bevölkerung zuge—
lassen werden.
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Grundlage für die Beurteilung der Konzeptkonformitöt für nahversorgungsrele—
vante Vorhaben mit Fokus auf den klassischen Lebensmitteleinzelhandel ist das
Nahversorgungsprüfschema. Die Aussagen zur Konzeptkonformitöt ersetzen al—
lerdings keine einzelfallbezogene Vertröglichkeitsanalyse.

Drogeriefachmörkte stellen Sonderfölle unter den nahversorgungsreleva nten Be—
trieben dar. So haben Drogeriefachmörkte eine hohe Bedeutung als Frequenz—
bringer und ein deutlich Über den Nahbereich hinausgehendes Einzugsgebiet. Dar—
über hinaus weisen Drogeriefachmörkte eine hohe Warenvielfalt („drogeriewa—
renorientierte Kleinkaufhöuser“) und gewöhnlich einen nicht unerheblichen zen—
trenrelevanten Sortimentsanteil auf. Daher sollen Drogeriefachmörkte röumlich
i. d. R. auf zentrale Versorgungsbereiche konzentriert werden.

Leitsatz III: Einzelhandel mit nicht zentrenrelevantem und nicht zentren- und nah-
versorgungsrelevantem Hauptsortiment kann grundsätzlich im gesamten Stadt-
gebiet vorgesehen werden.

Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem oder nicht zentren— und nah—
versorgungsrelevantem Hauptsortiment können grundsötzlich im gesamten
Stadtgebiet vorgesehen werden, wenn stödtebauliche Gründe dafür und raum—
ordnerische Ziele nicht dagegensprechen.

Aus stödtebaulichen Gründen ist eine Fokussierung auf die zentralen Versor—
gungsbereiche ratsam, um Angebote aus Kundensicht attraktiv röumlich zu bün—
deln und eine Dispersion des Einzelhandelsstandortgefüges, auch im Interesse der
Standortsicherung für Handwerksbetriebe sowie Betriebe des produzierenden
und weiterverarbeitenden Gewerbes und unternehmensorientierte Dienstleistun—
gen, entgegenzuwirken.

GroBflöchiger Einzelhandel mit nicht zentrenrelevantem oder zentren— und nah—
versorgungsrelevantem Hauptsortiment soll nach Möglichkeit auf die bestehen—
den Sonderstandorte konzentriert werden, um diesen an Standorten mit leis—
tungsföhiger Verkehrsinfrastruktur zu bündeln, störende Auswirkungen (Verkehr,
Umwelt, Lörm etc.) zu minimieren und die Attraktivitöt der bestehenden Stand—
orte zu sichern.

Dabei ist außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche die Verkaufsflöche der
zentrenrelevanten und zentren— und nahversorgungsrelevanten Randsortimente28
auf bis zu ’IO % der Gesamtverkaufsflöche zu begrenzen. Eine ausdifferenzierte
Begrenzung der zentrenrelevanten und zentren— und nahversorgungsrelevanten
Randsortimente sollte im konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung möglicher
absatzwirtschaftlicher und stödtebaulicher Auswirkungen und unter Berücksich—
tigung der landesplanerischen Vorgaben getroffen werden.

Zudem soll stets eine deutliche Zuordnung des Randsortimentes zum Hauptsorti—
ment gegeben sein (z. B. Wohneinrichtungszubehör als Randsortiment in Möbel—
mörkten, Berufsbekleidung als Randsortiment in Baumörkten, nichtjedoch Beklei—
dung generell oder Unterhaltungselektronik). Hierdurch werden Vorhaben aus
Kundensicht klar definiert und es wird eine Angebotsdiversitöt jenseits der zent—
ralen Versorgungsbereiche vermieden.

28 Der Begriff Randsortimente ist durch die Rechtsprechung konkretisiert. Hierzu sei unter anderem auf das Ur-
teil des OVG NRW — AZ: 7 A D 108/96.NE verwiesen. Es muss eine eindeutige Zuordnung des Randsortiments
zum Hauptsortiment möglich sein.
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Leitsatz IV: Ausnahmsweise kann eine Entwicklungsfläche zur Ansiedlung eines
einzelhandelsbasierten Vorhabens in den zentralen Versorgungsbereich unter Be-
rücksichtigung der zugeordneten Versorgungsfunktion aufgenommen werden
(„Anschmiegen“).

Dieser Sachverhalt ist an eine intensive Einzelfallprüfung geknüpft, welche min—
destens die folgenden Kriterien enthalten und weiterhin durch Ratsbeschluss der
Stadt Dinslaken politisch legitimiert werden soll:

- Für das Einzelhandelsvorhaben stehen im zentralen Versorgungsbereich
nachweislich keine Entwicklungsflächen zur Verfügung.

- Das Einzelhandelsvorhaben ist mit der Einzelhandelsstruktur im zentralen
Versorgungsbereich funktional abgestimmt (sowohl sortiments— als auch
verkaufsflächenbezogen) und ergänzt/arrondiert das Angebot im zentra—
len Versorgungsbereich.

- Die Entwicklungsflöche steht in einem direkten städtebaulich-funktiona-
len Zusammenhang mit dem zentralen Versorgungsbereich.

- Die Erweiterung entspricht einer stadtentwicklungspolitisch abgewoge-
nen Fortentwicklung des zentralen Versorgungsbereichs (als Ganzes) und
ist abgestimmt mit den gesamtstädtischen Leitsätzen zur verkaufsflö—
chen—, standort— und sortimentsbezogenen Fortentwicklung der Einzel—
handelsstrukturen in Dinslaken.

Leitsatz V: Ausnahmsweise zulässig sind Verkaufsstätten von landwirtschaftli-
chen Betrieben, Handwerksbetrieben sowie produzierenden und weiterverarbei-
tenden Betrieben (Handwerkerprivileg).

Verkaufsstätten von landwirtschaftlichen Betrieben, Handwerksbetrieben sowie
Betrieben des produzierenden und weiterverarbeitenden Gewerbes („Annexhan—
del“) können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn die Verkaufsfläche

- dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet ist,
- in betrieblichem Zusammenhang errichtet ist,
- dem Hauptbetrieb flächenmäßig und umsatzmößig deutlich untergeord-

net ist sowie eine sortimentsbezogene Zuordnung zum Hauptbetrieb be—
steht und

- eine Verkaufsflächenoberg renze von max. 800 m2 nicht überscheitet.

Eine ausdifferenzierte Begrenzung der zentrenrelevanten und zentren— und nah—
versorgungsrelevanten Randsortimente kann im konkreten Einzelfall unter Be—
rücksichtigung möglicher absatzwirtschaftlicher und städtebaulicher Auswirkun—
gen und unter Berücksichtigung der landesplanerischen Vorgaben getroffen wer—
den. Die Zulässigkeit von Verkaufsstellen an landwirtschaftlichen Betrieben be—
misst sich im Übrigen nach 55 35 bzw. 20’l BauGB.
Ebenso sind nur Verkaufsstellen zulässig, welche im überwiegenden Maß selbst
hergestellte Waren veräußern oder die Waren (im Falle eines Handwerksbetriebs)
als branchenübliches Zubehör betrachtet werden können bzw. im Zusammenhang
mit der erbrachten Dienstleistung stehen.

Durch diese standardisierten Leitsätze werden vorhabenbezogene und bauleit—
planerische Zulässig keitsfragen in der Stadt Dinslaken künftig effizient zu bea nt—
worten sein, womit nicht zuletzt auch eine Verfahrensbeschleunigung erreicht
werden kann.
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 9 Schlusswort
Die Stadt Dinslaken verfügt hinsichtlich ihrer aktuellen Einzelhandelsstruktur Über
die notwendige Ausgangsbasis für die Störkung der vorhandenen Standorte — aI—
len voran die Innenstadt von Dinslaken. Mit der Ausweisung von zentralen Versor—
gungsbereichen, Nahversorgungs— und Sonderstandorten vermag das gesamt—
stödtische Zentren— und Standortmodell Einzelhandelsentwicklungen sinnvoll und
zielgerichtet zu steuern. Wöhrend der Erarbeitung des vorliegenden Einzelhan—
delskonzepts wurden — begleitet und konstruktiv unterstützt durch die Verwal—
tung und den parallel einberufenen Facharbeitskreis — Entwicklungsempfehlun—
gen und künftige Leitlinien erörtert, die es erlauben, stringente Instrumente zur
bauleitplanerischen und genehmigungsrechtlichen Steuerung der Standorte und
der künftigen Vorhaben abzuleiten.

In diesem Bericht werden die notwendigen Instrumente vorgestellt und Empfeh—
lungen zu Umsetzungsprioritöten formuliert. Durch den Beschluss des Einzelhan—
delskonzeptes durch das zustöndige kommunalpolitische Gremium werden die
Empfehlungen für die Verwaltung zu einer insbesondere zu berücksichtigenden
sonstigen stödtebaulichen Planung, die also mit hohem Gewicht in die Abwögung
einzustellen ist (gem. S ’I Abs. ö Nr. ’I’I und 5 9 Abs. 2a Satz 2 BauGB). Zugleich
entfalten die enthaltenen Instrumente hierdurch ihre größtmögliche Wirkung für
die Rechtssicherheit der Bauleitplanung und der Genehmigungspraxis. Ebenso
trögt der Beschluss dazu bei, die Effizienz der Verwaltungsarbeit in Sachen
Standortbeurteilungen zu gewöhrleisten (s. Abbildung 25).

Analyse und Bewertuno der Einzelhandelssituatien
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Abbildung 25: Das Einzelhandelskonzept als Basis für eine aktive Stadtentwicklungspolitik
Quelle: Darstellung Stadt + Handel.

Obschon dieses Einzelhandels— und Zentrenkonzept zunöchst ein primör stadt—
pIanerisches Instrumentarium darstellt, kann es auch in anderen Zusammenhan—
gen (TeiI—)Beitröge zur Fortentwicklung der Handelsstandorte leisten. Insbeson—
dere kann das Einzelhandels— und Zentrenkonzept erste Erkenntnisse für eine ak—
tive Weiterentwicklung der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Dinslaken
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bieten, um sich stärker gegenüber Konkurrenzstandorten (insbesondere angren-
zender Mittel— und Oberzentren) sowie dem Online—Handel zu positionieren. Da-
her ist die konsequente Umsetzung des Mosterplons Einzelhandel hinsichtlich der
Quartiersprofilierung sowie der abgeleiteten Entwicklungsziele und Schlüsselpro—
jekte nachdrücklich zu empfehlen. Das Konzept bietet zudem An knüpfungspunkte
für neue große wie auch kleinere Entwicklungsvorhaben (etwa in den zentralen
Versorgungsbereichen und an Nahversorgungsstandorten). Aufgrund der beson—
deren Versorgungsfunktion des Standortes an der Hünxer Straße für den Ortsteil
Lohberg, erscheint es sinnvoll, diesen Standort ausnahmsweise als Kopplungs—
stondort im Bereich Nahrungs— und Genussmittel vorzusehen (sofern sich ent—
sprechende Flächenpotenziale eröffnen). Weitere Entwicklungen sind im Nahver-
sorgungszentrum Buchenstraße vorzusehen, um diesen Standort im Rahmen der
nächsten Fortschreibung ebenfalls als Nohversorgungszentrum auszuweisen. Die
nachfolgende Tabelle stellt die verschiedenen Maßnahmen und Umsetzungsemp—
fehlungen mit unterschiedlichen Prioritäten, Roumbezügen sowie lnitiotoren dar.

Tabelle 12: Maßnahmen und Umsetzungsempfehlungen

Maßnahme Priorität Raumbezug Initiator

ZVB Hauptzentrum
‚ Innenstadt nd . ..Umsetzung des Masterplans Einzelhandel III . U WirtschaftsforderungStadtteilzentrum

Hiesfeld

Verbesserung der qualitativen und räumlichen
Nahversorgungssituation (idealerweise durch die
Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters III Stadtgebiet Wirtschaftsförderung
unter Berücksichtigung der Entwicklungsoptio-
nen)

Prüfung der Potenzialfläche zur Weiterentwick- Nahversorgungs—
lung des nahversorgungsrelevanten Angebots im III zentrum Buchen- Stadtentwicklung
Nohversorgungszentrum Buchenstraße straße

Nachnutzung des strukturprägenden Leerstands Stadtteilzentrum .. . . . W h f f"Im Stadtteilzentrum Hiesfeld .I. Hiesfeld Irtsc O t5 orderung

Proaktive Begleitung zukünftiger Umstrukturie-
rungsbestrebungen ansässiger Einzelhandelsbe-
triebe am Sonderstandort Thyssenstraße (mit
dem Gesamtziel der Reduzierung der derzeit Sonderstandort .
bauleitplanerisch zulässigen Verkaufsfläche mit .. l:l Thyssenstraße StadtentWIcklung
zentrenrelevanten Sortimenten sowie dem Er-
halt einer wirtschaftlich tragfähigen Perspektive
für die Immobilie)

Weiterentwicklung des Edeka-Marktes auf der Nahversorgungs-
identifizierten Potenzialfläche im Nahversor- II l:l zentrum Augusta- Stadtentwicklung
gungszentrum Augustastraße straße

Prüfung der Möglichkeiten zur Entwicklung des Besonderer Nah-
Standortes Hünxer Straße als Kopplungsstand- I l:l l:l versorgungsstand- Stadtentwicklung
ort ort Hünxer Straße

Komplementierung des Angebotsmixes im Dro- Nahversorgungs-
geriewarensegment (sofern sich Flächenpotenzi- I |:| |:| zentrum Augusta- Stadtentwicklung
ale eröffnen sollten) straße

Quelle: Darstellung Stadt + Handel.
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Aufgrund der hohen Dynamik im Einzelhandel ist mittelfristig ouch weiterhin ein
Bedorf zur Fortschreibung der einzelhdndelsbezogenen Grundlogenermittlung
und Zielerorbeitung für ein zu oktuolisierendes Einzelhondelskonzept zu erkennen.
Insbesondere die konzeptionellen Bousteine des Konzepts bedürfen einer Erfolgs—
kontrolle und ggf. einer Ioufenden Fortschreibung. Ob ein solcher Bedorf erkenn—
bor ist, soIIte erfohrungsgemöß olle fünf Johre bewertet werden. Zudem sollte
ouch bei erheblichen Verönderungen der gesetzlichen Grundlogen zur Steuerung
der Einzelhondelsentwicklung geprüft werden, inwieweit eine Fortschreibung des
Konzeptes erfolgen sollte.
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Anhang

Tabelle 13: Sortimentsliste für die Stadt Dinslaken (Langfassung)
. . Nr. WZ .Kurzbezeichnung Sortiment 2008* Bezelchnung nach WZ 2008*

zentren relevante Sortimente
Augenoptik 47.78.1 Augenoptiker

Bekleidung (ohne Sportbekleidung) 47.71 Einzelhandel mit Bekleidung

Bücher 47.61 Einzelhandel mit Büchern
47.79.2 Antiquariate

Einrichtungsbedarf (ohne Möbel), aus 47.78.3 Einzelhandel mit Kunstgegenständen, Bildern, kunstgewerblichen Erzeugnissen, Briefma r-
BiIder/Poster/Bilderrahmen/Kunst— ken, Münzen und Geschenkartikeln (daraus NICHT: Möbel)
gegenstä nde Einzelhandel mit Haushaltsgegenstä nden anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Einzel—

aus 47.59.9 handel mit HoIz-, Kork-, Korb- und Flechtwaren)
Einzelhandel mit Schreib- und Papierwaren, SchuI- und Büroa rtikeln (daraus NUR: Einzel-

aus 47.62.2 handel mit Postern)

Elektrokleingeräte aus 47.54 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten (daraus NUR: Einzelhandel mit Elektro-
kleingeräten wie Bügeleisen oder Näh— und Strickmaschinen)

Gardinen, Sicht—/Sonnenschutz aus 47.53 Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten (daraus NUR: Ein—
zelhandel mit Vorhä ngen und Gardinen)

GIas/Porzellan/Keramik 47.59.2 Einzelhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren

Haus—/Bett—/Tischwäsche aus 47.51 Einzelhandel mit Textilien (daraus NUR: Einzelhandel mit Haus— und Tischwäsche, z. B.
Hand—, Bade— und Geschirrtücher, Tischdecken, Stoffservietten, Bettwäsche)

Haushaltswaren (Hausrat) aus 47.59.9 Einzelhandel mit Haushaltsgegenstä nden anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Einzel—
handel mit Hausrat aus Holz, Metall und Kunststoff, z. B. Besteck und Tafelgeräte, Koch—
und Bratgeschirr, nicht elektrische Haushaltsgeräte sowie mit Haushaltsartikeln und Ein—
richtungsgegenstä nden anderweitig nicht genannt)

Kurzwaren/Schneidereibedarf/Hand- aus 47.51 Einzelhandel mit Textilien (daraus NUR: Einzelhandel mit Kurzwaren, z. B. Nähnadeln,
arbeiten sowie Meterware für Beklei— handelsfertig aufgemachte Näh—, Stopf— und Handarbeitsgarn, Knöpfe, Reißverschlüsse
dung und Wäsche (inkl. Wolle) sowie Einzelhandel mit Ausgangsmaterial für Handarbeiten zur Herstellung von Teppi-

chen und Stickereien)
Medizinische und orthopädische 47.74 Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln
Geräte (inkl. Hörgeräte)
Musikinstrumente und Musikalien 47.59.3 Einzelhandel mit Musikinstrumenten und Musikalien

Neue Medien/Unterhaltungselektro— 47.41 Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
nik, Telekommunikationsmaterial 47.42 Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten

47.43 Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik
47.63 Einzelhandel mit bespielten Ton- und Bildträgern
47.78.2 Einzelhandel mit Foto— und optischen Erzeugnissen

Papier/BüroartikeI/Schreibwaren aus 47.62.2 Einzelhandel mit Schreib- und Papierwaren, SchuI- und Büroa rtikeln (daraus NICHT: Ein-
zelhandel mit Postern sowie Künstler— und Bastelbedarf)

Parfümerieartikel und Kosmetika aus 47.75 Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln (daraus NUR: Ein—
zelhandel mit Parfümerieartikeln und kosmetischen Erzeugnissen)

Schuhe/Lederwaren 47.72 Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren

Spielwaren 47.65 Einzelhandel mit Spielwaren

Sportartikel (inkl. Sportbekleidung) aus 47.64.2 Einzelhandel mit Sport- und Ca mpingartikeln (ohne Campingmöbel) (daraus NICHT: Ein-
zelhandel mit Ca mpingartikeln, Waffen, Jagd- und Anglerbedarf)

Uhren/Schmuck 47.77 Einzelhandel mit Uhren und Schmuck

zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente
Drogeriewaren (inkl. Wasch- und aus 47.75 Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln (daraus NICHT:
Putzmittel) Einzelhandel mit Parfümerieartikeln und kosmetischen Erzeugnissen)

aus 47.78.9 Sonstiger Einzelhandel anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Wasch— und Putzmittel)

Nahrungs- und Genussmittel (inkl. aus 47.2 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln und Tabakwaren (in Verka ufsräumen)
Reformwa ren)

Pharmazeutische Artikel (Apotheke) 47.73 Apotheken

(Schnitt-)B|umen aus 47.76.1 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln (daraus NUR: Einzelhan-
del mit Blumen)

Zeitungen/Zeitschriften 47.62.1 Einzelhandel mit Zeitschriften und Zeitungen

STADT+IANDEL Anhang 104



(Fortsetzung von Tabelle 13)

nicht zentrenrelevante und nicht zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente**
Baumarktsortiment i. e. S.*** aus 47.52.1 Einzelhandel mit Metall— und Kunststoffwaren anderweitig nicht genannt (daraus NICHT:

Einzelhandel mit Gartengeräten/—bedarf aus Holz und Kunststoff, Metallkurzwaren und
Kleineisenwaren für den Garten, Rasenmä hern, Spielgeräten für den Garten sowie Werk—
zeugen für den Garten)

47.52.3 Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Ba u- und Heimwerkerbedarf
aus 47.53 Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten (daraus NUR: Ein—

zelhandel mit Tapeten und Fußbodenbelägen)
aus 47.59.9 Einzelhandel mit Haushaltsgegenstä nden anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Einzel—

handel mit Sicherheitssystemen wie Verriegelungseinrichtungen und Tresore)
aus 47.78.9 Sonstiger Einzelhandel anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Einzelhandel mit Kohle

und Holz)

Bettwaren aus 47.51 Einzelhandel mit Textilien (daraus NUR: Einzelhandel mit Steppdecken u. a. Bettdecken,
Kopfkissen u. a. Bettwaren)

Campingartikel (ohne Campingmö— aus 47.64.2 Einzelhandel mit Sportartikel und Campingartikeln (ohne Campingmöbel) (daraus NUR:
bel) Einzelhandel mit Campingartikeln)

Elektrogroßgeräte aus 47.54 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten (daraus NUR: Einzelhandel mit Elektro—
großgeräten wie Wasch—, und Geschirrspülmaschinen, KühI— und Gefrierschränken und —
truhe)

Erotikartikel aus 47.78.9 Sonstiger Einzelhandel anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Einzelhandel mit Erotik-
artikeln)

Fahrräder und Zubehör 47.64.1 Einzelhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen und -zubehör

Gartenartikel (ohne Gartenmöbel) aus 47.59.9 Einzelhandel mit Haushaltsgegenstä nden anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Koch—
und Bratgeschirr für den Garten, Bedarfsartikel für den Garten)

aus 47.52.1 Einzelhandel mit MetaII— und Kunststoffwaren anderweitig nicht genannt (daraus NUR:
Einzelhandel mit Gartengeräten/—bedarf aus Holz und Kunststoff, Metallkurzwaren und
Kleineisenwaren für den Garten, Rasenmä hern, Spielgeräten für den Garten sowie Werk—
zeugen für den Garten)

Kfz-Zubehör (inkl. Motorrad-Zube- 45.32 Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
hör) aus 45.40 Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und —zubehör (daraus NUR: Einzelhandel mit

Kraftradteilen und —zubehör)
Kinderwagen aus 47.59.9 Einzelhandel mit Haushaltsgegenstä nden anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Einzel—

handel mit Kinderwagen)

Lampen/Leuchten aus 47.59.9 Einzelhandel mit Haushaltsgegenstä nden anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Einzel—
handel mit Lampen und Leuchten)

Matratzen aus 47.51 Einzelhandel mit Textilien (daraus NUR: Einzelhandel mit Matratzen)

Möbel (inkl. Garten- und Ca mping- 47.59.1 Einzelhandel mit Wohnmöbeln
möbel) 47.79.1 Einzelhandel mit Antiquitäten und antiken Teppichen

aus 47.59.9 Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen anderweitig nicht genannt (draus NUR: Einzel—
handel mit Garten— und Campingmöbeln)

Pflanzen/Pflanzenartikel aus 47.76.1 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln (daraus NICHT: Einzel-
handel mit Blumen)

Sportgroßgeräte aus 47.64.2 Einzelhandel mit Sport— und Ca mpingartikeln (ohne Campingmöbel) (daraus NUR: Einzel—
handel mit Sportgroßgeräte)

Teppiche (Einzelware) aus 47.53 Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten (daraus NUR: Ein—
zelhandel mit Teppichen, Brücken und Läufern)

Waffen/Jagdbedarf/Angeln aus 47.78.9 Sonstiger Einzelhandel anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Einzelhandel mit Waffen
und Munition)

aus 47.64.2 Einzelhandel mit Sport- und Ca mpingartikeln (ohne Campingmöbel) (daraus NUR: Einzel-
handel mit Anglerbedarf)

Zoologischer Bedarf und lebendige aus 47.76.2 Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren
Tiere (inkl. Tiernahrung)

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; * WZ 2008 = Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 2008; **
Die Aufführung der nicht zentrenrelevanten und nicht zentren— und nahversorgungsrelevanten Sortimente soll zur Verdeutlichung beitra-
gen, welche Sortimente vor dem Hintergrund der Zielstellungen des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Dinslaken als nicht kritisch gesehen
werden und ist somit erläuternd, jedoch nicht abschließend; *** umfasst: Baustoffe, Bauelemente, Eisenwaren/Werkzeuge, Sanitär— und
Installationsbedarf, Farben/Lacke/ Tapeten, ElektroinstaIIationsmaterial, Bodenbeläge/Parket/Fliesen.
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